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Führungsprobleme im System der Landesverteidigung 

Von Dr. Eduard Beyer, Bad Godesberg 

Die Chancen Deutschlands liegen im Frieden und 
niemals im Kriege. Unsere politischen Ziele können 
nur darauf gerichtet sein, Kriege jeder Art zu verhin
dern. Wer wollte sich dafÜl' verbürgen, daß selbst 
kleine oder mit herkömmlichen 'Waffen begonnene 
Konflikte nicht in weltweiten oder atomaren Vernich
tungskämpfen enden! Wie soll man sich den Ausgang 
eines begrenzten Krieges, an dem auf jeder Seite 
Atommächte beteiligt sind, eigentlich denken? Sind 
die Risiken nicht viel zu hoch, als daß eine Macht der 
anderen den Vorteil des ersten vernichtenden Atom
schlages überlassen könnte? 

Wehrpolitische Prämissen 

Solange die Abrüstungsverhandlungen nicht zum 
Ziele führen, wird man auch kleine Kriege am ehesten 
vermeiden, wenn man für den großen vorsorglich 
gerüstet ist. Die sogenannte abgestufte Abschreckung 
hängt von der Glaubwürdigkeit ihrer letzten Stufe, 
der atomaren Vergeltung, ab. Der weltweite Atomkrieg 
brächte aber für Freund und li'eind so vielfachen 
Tod und Verderben, daß ihn keine Nation wagen oder 
provozieren kann. So sind begrenzte :E onflikte im 
weltpolitischen Kräftespiel nur zu befürchten, wenn 
der Angreifer damit nicht das Risiko eines großen 
Vernichtungskrieges eingeht. Die eigene Verteidi
gungsaufgabe besteht darin, das Ri iko jeder Angriffs
form so hoch zu lagern, daß der Gegner den Angriff 
nicht wagt. 

Vermeintliche Neutralität bietet keinen Ausweg. Die 
landläufige Meinung von den beiden großen Macht
blöcken zwischen denen sich die Neutralen für ein 
fried volles Dasein entschieden haben, ist falsch. Es 
gibt nur einen imperialen Machtblock - den kommu
nistischen - und daneben eine differenzierte freie Welt, 
von der sich die bedrohtesten Länder zu Verteidigungs
bündnissen mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
zusammengefunden haben. Das Bekenntnis zur freien 
Welt fordert in unserer wehrgeographischen Lage auch 
wehrpolitische Konsequenzen. Politi ch frei u~d gleich
zeitig militärisch neutral sein zu wollen, hieße a~e 
wirklichen Risiken auf unsere derzeitigen Bündnis
partner abwälzen, etwa nach dem Motto ,,0 heiliger 
St. Florian verschon mein Haus, zünd' andre an! " 
Ohne seine strategische Position in Westdeut~chland 
verlöre das atlantische Bündnis in Europa VIel von 
einer abschreckenden Kraft. Gerade das Gleichge-

wicht, auf das sich die Neutralitätshypothesell stüt
zen, würde innerhalb Europas wahrscheinlich ent
scheidend gestört. 
Auch fällt der Anteil Deutschlands am europäischen 
Bevölkerungs- und Wirtschaftspotential (vgI. Skizze 1) 
zu stark ins Gewicht, um durch militärische Indiffe
rem die sowjetische Seite verlocken zu dürfen, auch 
die westliche Hälfte unseres ehemaligen Reiches zu 
schlucken. Schließlich sollte man nicht auf die Hoff
nung bauen, daß ein militärpolitisch i oliertes Deutsch
land die weltrevolutionären Tendenzen des Ostens 
beschwichtigen könne und im Falle eines weltweiten 
Krieges verschont bliebe. 
Solange wir dem Gegner keine Chance zum risikofreien 
Krieg lassen, sucht er seine Erfolge im sogenannten 
"Kalten Krieg" . Auch er bedroht den Bestand und die 
gesellschaftliche Ordnung innerhalb der Nationen und 
verlangt eine eigene Abwehrstrategie. Da die militäri
sche Verteidigung nur der extremste Fall der latenten 
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung mit dem 
Bolschewismus ist, können die Maßstäbe unserer 
militärischen Verteidigungsvorbereitungen nur am 
Nutzen im Gesamtsystem unsererer politischen Selbst
behauptung gewonnen werden und nicht am Vorbild 
einer perfekten Kriegsmaschinerie. 
Wir hoffen, daß die politische Vernunft und das 
militäri che :E alkül dazu beitragen, der Welt das un
absehbare Elend _eines entfesselten Atomkrieges zu 
ersparen. Dabei spüren wir sehr wohl die Grenzen 
men chlicher Macht und Logik l.md wenden uns dem 
Gedanken zu, Haß und Gewalt in dieser Welt beizeiten 
abzubauen; der Krieg bringt niemandem mehr etwas 
ein. Man muß sich schon der tiefen Tragik eines 
künftigen Krieges bewußt sein, wenn man sich mit 
seinem eulzigen moralisch tragbaren Problem~ nämlich 
seiner Abwendung, gedanklich oder praktisch befaßt. 

System der Landesverteidigung 

Weder das personelle, materielle noch das räumliche 
Wehrpotential unseres Landes reicht aus, um die 
politische und menschliche Freiheit in allen denkbaren 
Fällen gesichert zu wissen. Auf der Suche nach der 
besten Verteidigung bejahen-wir dabei das atlantische 
Bündnis. Innerhalb dieser weltweiten Organisation 
gilt es, unsere spezielle militärische Aufgabe zu er
kennen und sie mit den Lebensinteressen unseres ge
samten Voll{es in Einklang zu bringen. Wir benötigen 
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ein System der Landesverteidigung, da1 alle Verteidi
gungsüberlegungen und -maßnahm en innerli ch zu 
sammenhält . 

J edes Verteidigungsdenken etzt zunächst das politi 
sche Bekmmtnis voraus, daß unsere Gesellschafts
ordnung verteidigungswert ist , und ,"viI' eher das R isiko 
eines aufgezwungenen Krieges auf uns nehmen wollen , 
bevor wir die Freiheit freiwillig abtreten . U m den 
rechten Standpunkt zu finden , wird man aus nati onaler 
Enge geistig herauswachsen und sich von jedem tre
b en nach eigener wehrpolitischel' Zentl'alität oder 
wehrwirtschaftlicher Autarkie lossagen mü s en . Unser 
Bundesgebiet bestreitet nur einen räumlich bescheide
nen Teilbereich der erdumspalmenden westlichen Ver
teidigungsorganisation und hat in ihr auch nur mili
t ärische Teilfunktionen zu erfüllen ; sie wäre aber 
andererseits den totalen Erscheinungen ein s krieg
führenden Landes ausgesetzt . Hier entst eht die K ern
frage unserer Landesverteidigung, nämlich , die mili
t ärische Abschreckung nicht durch die Schutzlosigkeit 
des dem Kriege preisgegebenen Landes unglaubwürdig 
werden zu lassen. 

So wie Soldat und Nicht-Soldat im Kriege schicksalhaft 
miteinander verbunden wären, lassen sich auch mili
tärische und zivile Verteidigung gedanklich nicht aus
einanderzerren . Sie bilden zusammen ein System, 
dessen höchster Zweck in der Abwendung des Krieges 
liegt und das alle Gedanken und Einzelmaßnahmen 
durch eine gemeinsame Vorst ellung vom "Vesen und 
den Erscheinungsformen eines Krieges zusammenhält. 

Das Bild vom Kriege 

So fußen alle wehrpolitischen und militärischen Über
legungen auf einem visionären Bild vom Kriege. Hinter 
dem Begriff des Kriegsbildes verbirgt sich schlechthin 
die militärische Id ee, nach der die Streitkräfte 
aufgestellt, ausgerü stet und ausgebildet werden , nach 
der sich auch die militärische und zivile Verteidigungs
führung vorbereiten muß. Das hypothetische Kriegs
bild entsteht auf dem Hintergrund der wehrpolitischen 
Lage- und K.räfteverhältnisse, die Hauptkonturen 
werden von den Operationszielen der Kriegsparteien 
gesetzt . Es faßt das Wechselspiel von Mensch , Raum 
und Kriegführung je nach der wehrgeographischen 
Situation und inneren Struktur eines Gebietst eiles 
zusammen. 

Ohne ein gemeinsames Kriegsbild aller Zweige der 
Verteidigung wird man si ch schwerlich eine einhei t 
liche Planung vorstellen können . Schlüsse auf den 
mutmaßlichen Verlauf von Operationen sind aus ihm 
nicht herzuleiten; es kennzeichnet aber die Probleme, 
vor die im Verteidigungsfall der Staat, der Mensch , 
die Organisationen und auch die Streitkräfte gestellt 
würden . 

J e nach der strategischen Lage eines Landes und der 
Funktion seiner Verteidigungskräfte gestaltet sich 
auch das hypothetische Bild vom Krieg geschehen. 
In rückwärtigen Gebieten oder überseeischen Ländern 
dürfte sich der Kampf anders auswirken als in front
nahen Räumen. Es hätte deshalb wenig Sum, die noch 
so vorbildliche Verteidigungsplanung eines Bündnis
partners phantasielos nachahmen zu wollen. J edes 

Land muß seine Verteidigungsproblematik selbständig 
durchdenken und danach seinen Beitrag zur Gesamt
verteidigung der freien 'Welt leisten . 

Beurteilung der Bundesrepublik 

Das Gebiet der Bundesrepublik würde zumindest für 
den ersten überschaubaren Zeitraum eines aufge
z wungenen Krieges zur K a mpfzone gehören . Hier stößt 
der so wj etische Machtblock mit seiner gepanzerten 
westlichen Spitze in das H erz Europas vor, hier liegen 
beiderseits des Eisernen Vorhangs auf d utschem 
Boden sta rke, b ewegliche Verbände in Bereitschaft , 
die sich im ]! alle eines feindlichen Angriffs gegenseitig 
verzahnen und durchdringen können . 

Die neuen vVaffensyst eme veränderten die strategi
schen Verhältnisse von Grund auf. Raum und Zeit 
schrumpften zusammen und überantworteten das 
gesamte Gebiet Westdeutschlands einer extremen 
wehrgeograpruschen Grenzlage. Der Zeitfaktor müßte 
ich ulsbesondere bei überraschenden oder sich über

stürzt entwickelnden Lagen ungünstig auswirken . 
Kurze oder fehlende Warnzeiten st ellen b ei Flugzeug
oder Flugkörperangriffen an die Einsatzbereitschaft 
der Streitkräfte und die Widerstandsfähigkeit der 
Bevölkerung hohe Ansprü che. 

Die innere Struktur des Landes, seine ungleichmäßige 
Bevölkerungs- und Siedlungs verteilung, die Industrie
dichte, die Ballungstendenzen der Vel'kelu:s- und 
F ernm eldenetze, die Häufung nationaler Versorgungs
quellen in wenigen Zentren (vgl. Skizze 2), die Ver
bundsyst eme der "Vass 1'- und Energiewirtschaft 
kennzeichnen das gesamte Bundesgebiet als einen 
hochempfindlichen Raum. Hier müßten sich alle 
Kampfhandlungen unmit telbar auf das Scruch sal des 
gesamten Landes auswirken. 

Neben den Schäden und Verlusten durch Luftangriffe, 
AB C- und Raket enwaffen ist mit Erdangriffen , 
Kü stenlandungen , Luftlandeunternehmen , Sabotage, 
elektronischen Störmaßnahm n und in hohem Aus
maß mit psychologischen Emwirlnmgen zu rechnen. 
Alle diese Mittel hält der Gegner bereit und es liegt 
zunächst in seiner Hand, ob , wo, wie und wann er sie 
einsetzt. Man muß im Verteidigungsfall von vornherein 
darauf gefaßt sein, daß das feinnervige Gefüge unseres 
Landes den vielfältigen Kampferscheinungen eines 
Frontraumes nicht standhält. Verkehrs- und regionale 
Strukturzu ammenhänge können vorübergehend oder 
für hingere Zeit unterbrochen sein. 

Maßgeblich für die Erscheinung formen eines Krieges 
sind auch Moral und Verhalten der Menschen. Flucht
b ewegung n oder Panik 'etzen nicht nur di Bevölke
rung erhöhten Gefahren aus, sondern wirken auch auf 
die Operationsfärugkeit der Truppe ein und belasten 
somit die militärischen Abwehl'kräfte. Das Schicksal 
der Zivilbevölkerung dürfte zudem die seelische Wider
standskraft des Soldaten b eeindrucken. Ob die 
Menschen vor den "Vaffenwirkungen Schutz finden 
oder nicht, ob man die Bevölkerungsb ewegungen unter 
K ontrolle hält oder nicht , b eeinflußt die Kampf
führung und die :Formen eines Krieges wahrscheinlich 
erhebli ·h . Die Zusammenhänge zwischen Truppen
führung und dem Schi cksal und den Reaktionen der 
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Bevölkerung sind für unser Gebiet , vielleicht mehr als 
anderswo, typische, priigende Züge des K.riegsbildes. 

Daneb en wirken noch andere Faktoren ein, wie tärke 
und Verteilung der militäri schen Kräfte, Einsatz
grUJld ä tze, Gefechtstaktik und operati e Planung n 
eigener und feindlicher Verbände und chließlich auch 
der Stand der rganisatori ehen Vorbereitungen der 
militärischen und zivilen Lande verteidigung. Ob 
neben den zentralen auch dezentralisi rte Füh.rung -
organe vorhanden sind, ob die militärisch-zivile Zu-
ammenarbeit auf allen regionalen Ebenen wirk am 

wird oder ob all rorts Hilf dienste bereit tehen, ist in 
diesen Zusammenhängen ni cht gleichg ültig . So liegt 
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die Gunst oder Ungunst des Kriegsbildes au ch weit
gehend in eigener Hand und Entscheidung. 

Diese, wenn auch n ur angedeutet en Grundzüge elJleS 
Bildes vom Kri.ege berechtigen zu dem chluß, daß 
das Bundesgebiet im herkömmli chen inne nicht zu 
verteidigen ist. Der geographj ehe Raum ist zu s hmal 
geworden , um eine H eimat-Front-Situation wie wir ie 

aus dem letzten Kriege her kennen, entstehen zu 
las en , und auch der Gedanke an eine Inselverteidi
gung des gesamten Bundesgebietes ist nicht mehr 
realisierbar. 

Ein Krieg wäre imstande, unser strukturelles Gefüge 
einschneidend zu erschü ttern, eine Wirkung, die bereits 
beim heutigen tande der Rüstung mit relat iv g rin
gern militärischem und krieg phsychologischem uf
wand zu erreichen ein dü.rfte. Man darf daraus folgern, 
daß ine Verteidigungsplanung, die das F ortbestehen 
der Frieden struktm illusionär unterstellt, dem Kriegs
bild offenbar widerspricht. Die wirtschaftliche Frie
den entwicklung im Sinne einer für unser Land absolut 

SKIZZEN 

überholten ' iVehrwirtschaft orgarnsleren zu wollen , 
wäre daher überflü ssig; im Bereich der Bundesrepublil{ 
k önnen im Falle emes aufgezwUJlgenen Krieges 
ge amt- und verbundwirts haftli che F unktionen nicht 
mehr angenommen werden . 

Die zu befürchtende Zerreißung regionaler Zusammen
hänge bedarf einer Landesverteidigung, die auch Init 
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dem Zustand vorübergehender Strukturlosigkeit fertig 
wird, was an d n Beispielen 
- Überleben 
- Zellenstruktur 
- Verteidigungspotential 

noch näher erläutert werden soll. E handelt sich also 
darum, jene F rm der Landesverteidigung zu find n, 
die die größte Aussicht bietet, daß BevöUwrung und 
Truppe überleben und gleichzeitig die Operations
fähigkeit der Streitluäfte erhalten bleibt. In dieser 
kombinierten Aufgabe ist der wirkung vollste Beitrag 
zur Abwendung jeden Krieges zu seh n. 

Man könnte leicht geneigt sein, angesichts der Schwie
rigkeiten un erer Verteidigung lage zu resignieren. 
Aber gerade dieser Schluß wäre abwegig und gefälIT
lich, denn auch der Gegner steht unter einem ähnli chen 
Gesetz und jeder Verzicht auf höchst mögliche Ver
teidigungsbereitschaft würde ihm den im "Kalten 
Krieg" er trebten Vorsprung sichern. 

Überleben 

Im Gefüge der westlichen VerteidigwIgsgemeinschaft 
hat di Bunde republik an ihr n bedrohten Grenzen 
einsatzbereite Streitkräfte zu halten, und mitzuhelfen, 
die Basis der Gegenschlagkräfte abzuschirmen. Der 
militärische Einsatz hat nur dann inen Sinn und ver
spricht auch nur dann Erfolg, wemI das Volk und die 
Truppe fähig sind, einen Krieg zu überdauern und 
aus seinen Hilfsquellen den militärischen Einsatz zu 
nähren. 0 gesehen ist das Überl ben zunächst eine 
Frage der geistigen und politischen Einstellung, eine 
Angelegenheit der Moral. Eine Überlebenspsycho e 
unter dem Motto: "Rette sich wer kann" oder " m 
jeden Preis" führt im Ernstfall zum Chaos. Vom Ver
halten der Ge amtheit hängt auch das chicksal d 
einzelnen ab , darum bedeutet "Überleben": Wider
stand der ge amten ation in ihrer g seIlschafts
politischen Ordnung gegen den Angriff auf Leib und 
Leben. 

Welche Folg rungen ergeben sicb für die Landes
verteidigung ? Mit Recht wird d r Begriff "Überleben" 
im gesamten ATO-Bereich angewandt. Jede ation 
wird aber entsprechend ihrer Lage unterschiedliche 
Folgerungen ziehen. So zwingt die au gesetzte wehr
geographische ituation des Bundesgebi tes zu einer 
äußerst knappen Auslegung d Überlebensbegriffes. 
Hier b schränkt er sich auf den unmittelbaren Schutz 
der Bevölkerung, ihrer Versorgung mit Wasser, 
Energie und Nahrungsmitteln und auf die gesundheits
dienstlicbe B treuung. Außerdem gehören alle Vorbe
reitungen dazu , die im Verteidigungsfall eiJIe politische 
und militäri he Führung ermöglichen. icht zuletzt 
sind die moralischen Widerstand kräfte zu nenn n, 
ohne die unsere Bevölkerung einen feindlichen Angriff 
nicht bestehen kann. 

In der Vorsorg für das berleb n er chöpft sich jedoch 
nicp.t d.er Beitrag d I' zivilen Verteidigwlg zum Ab
schreckungspotential ; hinzu tritt die aktive Unter
stützung der Streitkräfte , z. B . durch Instandsetzungs
hilfen, Fernmeldedienste, Verkehrsleistungen und Ver
sorgungsgüter. 

Zellenstruktur 

Auf Grund unserer wehrgeographischen Lage ist es 
denkbar, daß ein feindlicher Angriff un er wirtschaft
li ches Leben lähmt, und die inneren Verflechtungen 
einzelner Gebietsteile unterbrochen und damit das 
bestehende Gefüge vorübergehend funktionsuntüchtig 
wird. Die vom Kriege weniger in unmittelbare Mit
leidenschaft gezogenen Regi n n (im rückwärtigen 
} ampfraum im allgemeinen die Regierungsbezirke 
oder Landkr ise) werden die angesprochene Zellen
funktion übernehmen und sich je nach Lage zu 
größeren oder kleineren Gebilden wi der zusammen
finden können, bis die alten Gebietszusammenhänge 
wiederherge teIlt sind. Für die Führung der Landes
verteidigung - die militärische und zivile - erwäch t 
daraus die Aufgabe, ihre Führungsorganisation, ins
besondere Fernmelde- und Verkehrsnetze, so anpas-
ungsfähig zu gestalten, daß sie unter den geschilderten 

Verhältnissen noch eine au reichende Leistungsfähig
keit erbringen. 
Wenn aber in derartigen zwang läufig entstehenden 
kleineren Verteidigungsregionen die 1en chen über
leben und die Streitkräfte einsatzfäbig und beweglich 
sein ollen, so dürfen militärische und zivile Belange 
nicht voneinander g trelmt gesehen werden. Diese 
Doppelfunktion der Landesverteidigung g ilt es in 
ihrem regionalen Zusammenwirken zu erkennen . 
Bereits im er ten Stadium eines feindlichen Angriffs 
sind Zwangslagen zu erwarten, die im Schema der 
bestehenden politischen Einteilung nicht immer be
wältigt werd n können, so daß durch ine dezentrali
sierte Führung - im inne der angedeut ten Zellen-
tru ktur - die Voraussetzungen für .r otlösungen ge

geben wären. 

Die Hauptlast der anfängli chen Krieg '- und Existenz
prob leme kann in vielen Fäll n auf die mittleren und 
unteren Dien tstellen , Stäbe und Kommandeure zu
kommen, im zivijen Bereich bis auf d i Organe der 

elbstverwaltUJlg in den Gemeinden und Landkreisen. 
J m militärischen wie im zivilen Bereich sollte man sich 
daher auch bei diesen Stellen mit der Gesamtproble
matik der Landesverteidigung in ihJ' n jeweiligen 
r g i nalen Zusammenhängen befassen. 

Verteidigungspotential 

Zunächst sei eine kurze Definition des Verteidigungs
potentials vorausgeschickt. Dies r Begriff bezeichnet 
die gesamte Leistungsfähigkeit, die ein Staat bzw. eine 

taatengL'Uppe im Kriegsfall aufzubieten hat, um ihr 
Verteidigungsziel zu erreichen. Es umfaßt nicht nur 
die militärischen Kräfte, sondern auch die zahlen
mäßig Stärke und moralische Widerstandsfäbigkeit 
der BevöU{erung, die wirtschaftlichen und techni chen 
Hilfsmittel, Art und tand der politischen und ver
waltungsruäßigen VerteidigUJIgsorganisation sowie die 
Fähigkeit, alle die eKräfte bei einem Feindangl'iffrecht
zeitig zu mob ilisier n. Jeweilig Bedeutung und Wirk
samkeit die er Kräfte hängen - wie b reits erwähnt -
von der wehrgeographischen Lage und von der umeren 
Struktur des betreffenden Gebietes ab. 

Um das V rteidigungspotentiaL des verhältn ismäßig 
kleinen und I eripher gelegenen Bundesgebietes - vom 
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Kriegsbild aus gesehen - zu beurteilen, wird man 
andere faßstäbe anlegen mUssen wie in den rückwärti
gen oder zentralen Zonen des NATO-Raumes. Stand im 
zweiten Weltkrieg die zentralgelenkte Rüstungs- und 
Kriegswirtschaft noch stark im Mittelpunlü der deut
schen strategischen Planung, so sind nun die ent
spr chenden Aufgaben weitgehend auf die Gesamtheit 
der NATO-Mitgliedstaaten übergegangen. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird das Verteidigungs
potential durch jene Kräfte und Schwächen bestimmt, 
die sich speziell auf die Aufgaben einer großräumigen 
Vedeidigungsführung in einem frontnahen Raum aus
wirken. Hierzu gehören im we entliehen: Stärke und 
Einsatzbereitschaft der auf deutschem Boden stehen
den militärischen Verbände, Operationsmöglichl{eit 
d r Streitkräfte, relative Unempfindlichkeit der Be
völkerung und ihrer lebenswichtigen Hilisquellen und 
die Fähigkeit, sich allen aufgezwungenen Kriegslagen 
notfalls durch eine dezentralisierte Führung anzu
passen. 
Unser Verteidigung' potential stützt sich also nicht auf 
eine autarke zentrale Kriegs- und Versorgungsführung, 
sondern hängt von der Größe des Beitrags zur gesam
ten westlichen Verteidigung ab . 

Führungsprobleme 

Aus den hier entwickelten Vorstellungen ergeben sich 
auch die für die Bundesrepublik typischen Führungs
aufgctben. Es gilt, sich in das ystem der politischen 
und militärischen vVeltstrategie hineinzudenken und 
gleichzeitig die speziell deut ehe wehrgeographische 
und wehrpoli tische Situation zu erkennen. [m Span
nung~verhältn is zwischen nationalem Schicksal und 
den zw ingenden Folgerungen weltweiter Verteidigung 
erwachsen der Fü hrung neuartige Aufgctben, die das 
traditionelle Denken stark ve ränderten. eue ·Waffen
systeme und d ie p ychologi ehen Kampfmittel haben 
alle Sparten der Verteidigungsführung umgestaltet. 
Für die Führung können folg\!nde Leitgedanken gelten: 

1. Das große Ziel der Gesamtverteidigung des Westens ist 
konsequent zu verfolgen , ihm hat auch die Landesverteidi
gung mit allen Kräften zu dienen . 

2. Die Einsatzführung im Verteidigungsfall beschränkt sich 
nicht auf das Militärische, sie sch l ießt die Lebensinteressen 
unserer Bevölkerung ein und ist ohne diese nicht mehr 
denkbar. 

3. Das passive Element, das Überstehen gewaltiger Waffen
schläge und psychologischer Grenzbelastungen gewinnt 
entscheidenden Einfluß. Wenn von ihm auch oft das tak
tische Verhalten bestimmt wird , so darf es jedoch nicht den 
Verteidigungs- und Einsatzwillen lähmen. 

4. Die schwersten Entscheidungen wird die mittlere oder 
untere Führung oft in eigener Verantwortung treffen 

müssen. 

5. Für die Landesverteidigung erscheinen folgende Füh
rungsprinzipien maßgeblich : 

- Auflockerung (Dezentralisation) 

_ Verlagerung von Verantwortung nach unten (Dele

gation) 

Zusammenspiel militärischer und ziviler Führung auf 
- allen regionalen Ebenen (regionale Koordination) 

- Ständige Einsatz- und Schutzbereitschaft im militäri
schen bzw. zivilen Bereich . Was im Frieden nicht vor
bereitet worden ist, kann im Verteidigungsfall kaum 
noch nachgeholt werden . 

Unbestritten stehen diesen Gedanken und Prinzipien 
noch hartnäckige Hindernisse im Wege. In der Praxis 
wird man immer wieder nach Kompronll sen suchen 
lUld sie auch finden. Fehlt eine g emeinsame Vor-
tellung vom Wesen und dem Gesicht eines uns aufge

zwungenen } rieges, so fehlt der Führung auch die 
einende Kraft, und jede noch so zäh verfochtene Einzel
llanung bliebe Stückwerk. 

Der Krieg, wie man ihn heute sehen muß, begrenzt den 
Spielraum der Führung. Seine Erscheinungen und 
kettenartigen Folgen dürften leicht der menschlichen 
Übersicht und damit der individuellen Entscheidung 
entgleiten. Jeder Optimismus, daß der Krieg auch 
glimpfLich verlaufen könnte, lenkt vom Kernproblem 
unserer Verteidigung, der Verhinderung jeden Krieges, 
ab . 

"Vie vor hundert, tausend oder mehr Jahren sehnt sich 
die Welt nach Frieden. Seit der Mensch Mittel und 
Methoden gefunden hat, sich elbst auszurotten, ver-
tummte zwar in weiten Teilen der Welt der Waffen

lärm, aber schicksalhaft werden die gehorteten Ver
nichtungskräfte als drohendes Unheil empfunden. 
Niemand weiß, wohin der Weg führt, doch keimt all
gegenwärtig die Hoffnung, daß die Menschheit die 
rechte Straße finden wird. 

Einbanddecken 

Jahrgang 1959 

sind 

zum Preise von DM 3,50 

zuzüglich Versand kosten 

lieferbar. 
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Der vergessene Landrat 

Der Kreisverwaltung erwachsen im Bevölkerungsschutz wichtige Aufgaben 

Von Horst von Zitzewitz 

Es gab einmal einen Staat Preußen. Seine vorbildliche 
Verwaltung wird in der EriJmerung immer mit dem 
Namen des untersten Repräsentanten der Staats
gewalt und der Staatspflichten verbunden bleiben, 
dem preußischen Landrat. Der Weimarer Zentralismus 
sowie die Zweigleisigkeit von Partei und Staat im 
Dritten Reich unterhöhlten, noch bevor der Begriff 
Preußen politisch gelöscht wUl'de, die wichtigen Auf
gaben d s Landrats ebenso wie die E igenverantwort
lichkeit seines Amtes. Was danach die Anordnungen 
der Besatzungsmächte und - ihnen folgend - die 
Verfassungen der heutigen Bunde länder dem Landrat 
(oder dem Oberkreisdirektor in der ehemaligen briti
schen Besatzungszone) l) an Funktionen und an Selb
ständigkeit beließen, ist nUl' noch ein Torso. Fast muß 
man bedauern, daß mit dem Staat, der den Landrat 
prägte, nicht auch der Name s ines volkstümlich ten 
Beamten versank. 

Aus dem Bevölkerungsschutz ausgeschaltet 

Der föderalistische Staatsaufbau der Bundesrepublik 
hat nur in sehr begrenztem Umfange zu einer Dezen
tralisierung del' Verwaltung innerhalb der Länder ge
führt . Hinzu kommt die starke finanzielle Abhängig
keit der Kreise vom Land. Sie hat zur Folge, daß die 
schon ni cht viel Selbständigkeit lassenden staatlichen 
Aufgaben, die die Kreisverwaltung neben den 
Selbstverwaltungsfunktionen dUl'chzufü hren hat, viel
fach ni cht der eigenen Entscheidung, sondem der der 
Landesregierung unterliegen. Aufgabenbeschränkung 
und geringe higenverantwortlichkeit der Kreise 
machen sich im besonderen vom Standpunkt der 
Landesverteidigung aus nachteilig bem rkbar . ] m 
zivilen Verteidigungsbereich ist der Landkreis bi her 
von der MitwiI'kung praktisch ausgeschaltet. 
Das "Erste Gesetz übel' Maßnahm en zum Schutz der 
Zivilbevölkerung" kennt die Kreisebene nicht. Es hat 
der KreisverwaltwJg weder Aufgaben gestellt noch 
gibt es ihr (mit einer Ausnahme) Befugnisse. Das 
geschah seitens des Gesetzgebers nicht mit Rü cksicht 
auf die Eigenstaatlichkeit der Länder, die noch 1956 
eine bundesgesetzliche Bestimmung von Kreisaufgaben 
als Eingriff in ihre Zu ·t ändigkeit hätten betrachten 
können. Die Durchführung des Ersten Gesetzes erfolgt 
jedoch nach Einfügung des Art. 7 b in das Grund
ge etz dUl'ch die Länder in Bundesauftragsve r
waltung . Das heißt , der Bund hätte - wie in der 
Finanz- und Arbeitsverwaltung - auf die Mitwirkung 
deI' Kreisbehörden im Bevölkerungsschutz bestehen 
können. Man glaubte jedoch damals im Bundesinn n
ministerium , daß dem Landrat keine besonderen Auf
gab n im Luft chutz zufi len . 

') In d en weiteren Ausfüh rungen IInter ei ern Bcgl"irr " La ndra l" 
zusammcngefaßt. 

ach dem Gesetz werden die ört li ch en behördli chen 
Luftschutzmaßnahmen - unabhängig von der Selbst
hilfe der Bevölkerung - durch die Gemeinden (Luft
schu tzorte) im Auftrage des Landes durchgeführt. 
Mehr re Gemeinden können zur gemein amen Durch
führung ein Luftschutzgebiet bilden. Handelt es sich 
dabei um GemeiIlden des gleichen Kreis s, so kann die 
Kreisverwaltung die Bildung des Gebiets anordnen. 
Ein überörtlicher Luftschutz erfolgt nach dem 
Gesetz im übrigen nur im Rahmen des Luftschutzhilfs
dienstes. Etwa ein Drittel der vorgesehenen 270 000 
staatlichen Hilf kräfte sollen in sogenannten überört
lichen Hilfsdienst-Bereitschaften zusammengefaßt 
werden. Diese als Führungsreserve vorgesehenen Ver
bände werden , sofem ihre Bildung ni cht unmittelbar 
durch die Landesregierung erfolgt, von den Regie
rungs- bzw. Verwaltungsbezirkspräsidenten aufgestellt. 
Also auch hier wurde die Kreisinstanz nicht beteiligt . 
Ein örtlicher Luftschutzhilf dienst ist nach § 9 des 
Ges tzes in denj enigen Gemeinden einzurichten, in 
denen vordringlich öffentliche Luftschu tzmaßnahmen 
durchzuführen sind. Ursprünglich hatte das Bundes
innenministerium an die Einrichtung örtlicher LS
Hilfskräfte in etwa 100 Großstädten bzw. Industrie
zentren gedacht. Diese P lanung dürfte inzwi chen 
durch die Entwicklung der Dü 'enflugzeuge und Rake
tenwaffen überholt sein. Wie im Schutzraumbau hat 
diese Entwicklung auch bei der Aufstellung der per
sonellen Kräfte des Luftschutzes zu neuen Überlegun
gen geführt . Sie haben bisher in der vorrangigen Auf-
tellung und einer erhöhten Zahl üb erörtli cher Bilfs

dien tbereitschaften ihren Ausdruck gefunden . Es 
fragt sich jedoch, ob nicht eine grundsätzliche Ande
rung in der Eilll'ichtung des örtlichen Luftschutz
Hilfsdienstes erfolgen muß. Einige gewichtige Gründe 
sprechen dafür, seine Basis von der kommunalen auf 
die staatliche Ebene des Stadt- bzw. Landkr e is es 
zu verlagern. 

Überholte Voraussetzungen des Ersten Gesetzes 

Der R egierungsentwurf zum Ersten Gesetz ging von 
der Voraussetzung aus, daß sich die Länder (zusammen 
mit den Gemeinden) mit einem Anteil von 30 Prozent 
an d n Ko s t en des zivilen Luftschutzes b et eiligen. 
Es ist heute müßig, Überlegungen darüber anzustellen , 
wie die Organi ation des Luftschutz-Hilfsdienstes aus
gesehen hätte, wenn die Bundesregierung gewußt oder 
rechtzeitig festgestellt hti.tte, daß sich der Bundesrat 
einer Quotenbeteiligung von Ländern und Gemeinden 
am Luftschutz widersetzen würde. Nachdem der Bund 
nunmehr di.e Kost en für ilm allein trägt , sollte er au ch 
seinen Einfluß auf die estaltung des Luftschutz-Hilfs
dienstes voll geltend machen , das heißt die Zweiteiltmg 
des Hilfsdienstes in Formationen der L ä nd er und 
sol he der Geme ind en wieder rü ckgängig machen. 
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Im besonderen i t die beyorstehende E inführung des 
pfli chtmä ßigen otdienstes ein wesen tlicher Grund 
für die einheit liche s t aa tli ch e F orm des Hilfsdien tes 
in all n Bundesländem. Gleichmä ßige Ausbildung und 
Au rü tung, etwaiger g meinsamer E insatz ört licher 
und üb rÖl'tlicher Verbände im E rn tfall sowie ihr 
etwa ige Zusammenwirken mit P lizei und Streit
kräften sind weitere Gründe für die Auf tellung von 
au schließlich l a ndese ige n en L -Verbänden. Hinzu 
kommt, da ß auch ein Einsatz örtlicher Hilfskräfte zu
minde t in größeren Gemeinden im rriege nur von 
außen her erfolgen kann. Da heiß t, daß die Bereit
stellungsräume der Einheiten sowie in vielen Fäll n 
außerhalb dor Gemeindegrenzen liegen . 

Vorteil des Föderalismus 

Die vOl'stehenden Ausführungen könnten zu der 
Schlußfolgerung führen , den Luftsclll.1 tzhilfsdienst 
durch G setzesänderung in bund seige n e R egie zu 
übem ehm n . achdem jedoch die Auft ragsverwaltung 
der Länder im Ersten Gesetz festgel gt wurde, weiter
hin die überörtlichen Verbände sich unter Verant
wortung der Länder bereits in dr Aufstellung befin
den , und chließlich die P olizeigewalt in Händen der 
Länder liegt, dürfte eille solche Ma ßnahme l<aum sebr 
glücklich ein, ganz abge ehen davon, daß ihr der 
Bundesrat voraussi htli ch widersprechen würde. 

So nachteilig sich auch der deutsch F öderalismu in 
Fragen der Landesverteidigung vielfach auswirkt, so 
könnte er doch gerade im Verteidigungsfall in einer 
Beziehung von Vor teil sein . 
Bei d I' wehrpolit i chen und stra tegischen Grenzlage 
der ]3unde republik muß damit gerechnet werden, daß 
die zentL'ale R eg i erungsge wa lt de Bundes vi 1-
leicht schon am ersten Krieg tag stark beeinträchtigt 
oder gar au sgesc h a lt e t wird, sei e infolge von Zer
störungen am R egiertUlgssitz oder wi chtiger Fern
meldeverbindungen dw'ch Bomben und R aketen, sei 
es durch f indliche Offensiven. 
In diesem F all wären nach Absatz 6 des neu in das 
Grundg 'etz einzufügend n Artikels 115 die Länder 
regierungen und erforderli chenfalls auch di unteren 
Landesbehörden zu otstandsmaßnahmen bel' chtigt, 
ja sogar verpfli cht t . ie könnten z. B. nach über
raschenden Luftangriffen im Bevölkerungsschutz 
schon auf der Kr e iseb en e erforderlich werden . D r 
Landrat würde dann bei der jetzig n Organ i ation 
jedoch über keine Hilfsdi n ,tbereitschaften verfügen, 
-sondern müßte i kraft seiner Notstand befugni se 
aus den emeinden herau ziehen der die Detachie
rung überörtli cher Einheiten beim H.egierungspräsi
denten beantragen. 
E ine gewis Be chränkung wird die Tätigkeit der 
Bundesregierun O' im E m stfall - unabhängig von 
feind li h I' E i lll~irkung - bereits durch die mili tä,ri
sche Befehl übernahme in den ato-Ab cbnitten und 
insbesondere auch dadurch erfahren, daß das Bun
desgebiet vo raussichtli ch zur J ampfz one erldärt 
werden würde. Das hätte zur F olge, da ß die Länder
reg ierungen über die zust ändigen 'Wehrbereich 
kommandos oder besondere Zi vilb auf trag te des 
Bund s bei den beiden atlantischen rmeegruppen in 

Deuts hland in Angelegenheiten d I' zivilen Ver teidi
gung unmittelbare Weisungen der ATO-Ob rbefehls
haber erhalten. 

Die Gemeindegrenzen sind zu eng 

Auch wOlm in eülem Zukwutskriege nur taktische 
Atomwaffen zur Anv;rendung gelangen sollten , würden 
sich jeder B ombenabwurf der Raketeneinschlag 
ü be l' d ie Grenzen insbe ondere kleinerer Gemeinden 
hinau auswirken . Das bedeutet zugleich, daß die 
Selb tschutzkräfte der Gemein de ein chließlich der 
Hilfsorgani ationen wahrscheinlich zu c h w a h 
wären , de örtlichen otstand s H err zu werden. 
Zum be eren Verständni soll die dadmch entstehende 

ituat ion hier auf die militärische Verteidigungsebene 
übertragen werden : Angenommen eine Di vi ion hat 
den Raum eines Regierungsbezirk zu verteidigen , je 
J reis ist eine Brigade einge etzt , im Raum jeder 
größeren Ortschaft ein Bataillon. elbst verständlich 
verfügen dann Di visions- wld Bl'igadekommandeur 
über E ingreifreserven . Auch in der zivilen Verteidi
gWlg g lten die rundregeln der } riegfüh rung. Mit 
anderen 'Worten : 'Warum erhält der Landrat keine 
Luftschutzreserven, um über die Gemeindegrenzen 
hinau greifende Jotstandslagen mei tern zu können ~ 

} ein militäri ch r Führer würde im üb rigen die Masse 
seiner Verteidigungskräfte an zu erwar tenden Brenn
punJden des Kampfes einsatz mäßig konz ntrieren, 
sondern dafür Sorge tragen, daß bewegliche R eser ven 
in au reichender Zahl in der ä h e eines zu erwarten
den findli hen Angriff ziels verfügbar sind. 

Industrie ging aufs Land 

Sehr viele Indu trieunternehmen, die nach dem zweiten 
'Weltkriege neu errichtet oder als Zweigbetrieb wieder 
aufgebaut wurden , haben sich am Rande der Gemein
den ni dergelassen . E s wird noch einige Jahre dauern, 
bis in der Bunde republik ein ausreichender eigener 
Industrieluftschutz aufgebaut ist . Bis dahin muß d n 
ört lichen Luftschutzkräften, gleich ob sie kommunalen 
oder taatlichen Charakter trag n , auch der chutz 
die er Indu triebetriebe zufallen , vor allem darul , wenn 
sich ihre Produktion auf lebens- oder ver teidigung -
wichtige Güter er treckt. 
Die örtlichen Selbstschutzkräfte werden für den Be
völkerung - und Industrieschutz vielleicht bei k leine
ren " k onventionellen " Luftangrüfen ausreichen, nach 
größ ren und vor allem nuklearen jedoch der Hilfe 
von au ßen b edürfen . ufgabe des zuständigen J..Jand
ra ts sollte es sein, mit schnell verfügbaren staatlichen 
Hilfsdienstbereitschaften und k ommunalen Selbst
schutzverbänden anderer Gemeinden des Kreises er te 
Hilfsak t ionen einzuleiten , vor allem auch nach An
gl'üfen, die gegen Ortschaften 1.1 nd gegen imlerhalb 
ihrer Grenze liegende Industriebetriebe zugleich er
folgen . 

Landkreis und Luftschutzgebiet 

"Ver in Einzug gebieten von Großstädten oder Indu
striezentren wohnt , ist heute Leidtragender , zumindest 
aber Zeuge eines Kleinkrieges zwischen der Großstadt 
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und den benachbarten Kreisen und Gemeinden in 
Siedlungs-, Wasser- und Verkehrsfragen. ur in 
wenigen Ausnahmefällen haben bisher Einsicht oder 
lockende finanzielle Angebote zu einer kommunal
politisch vernünftigen und wirtschaftlich z weck
mäßigen Raumordnung, vor allem in Form von 
Zweckverbänden, geführt. 

Hoffentlich setzt ein solcher K.leinluieg nicht dem
nächst auch im Bereich des Bevöll,erungsschutzes ein, 
wenn es um die Bestimmung von Luftschutzgebieten 
geht. § 3 des Ersten Gesetzes sieht wie gesagt vor, daß 
mehrere Gemeinden ein solches Gebiet bilden können. 

Skizze 1 

Graf~chalt$gr en;f;en 

Grenzen d.r zlyllen Reg ionen und mllll ilrbchen Dblrlkle 

Wi'&; G,eruen de, Command, (Weh rbereiche} 
5 11.1 der regionelen Befehlu lell.n 

Die 
englische 

TerrItorial
einteIlung 

.. , .. 

Nun sind aber in den Landkreisen rund um die Groß
städte und Industriezentren zusammenhängende große 
Siedlungen entstanden, die sich über mehrere Ge
meinden erstrecken. Ein Teil dieser Siedlungen bildet 
praktisch die Fortsetzung der Großstadt. 
Bei der Entscheidung, ob und in welchem Ausmaß 
solche Siedlungen in in Luftschutzgebiet rund um die 
Großstadt einbezogen werden sollen, werden al 0 die 
zuständigen Landräte ein gewichtiges Wort mitzu
sprechen haben. Es ist zu ü berlegen, ob dichtbevölk rte, 
Großstädten benachbarte Landkreise nicht besondere 
" Luftsch u tzkreise" bilden sollten , einmal um einen 
ausreichenden Bevölkerungsschutz im eigenen Kreis
gebiet sicherzustellen, zum anderen um erforderlichen
falls größere Hilfsaktionen für die Großstadt vorbe
reiten und einleiten zu können. 

Die Einrichtung solcher Luftschutzkreise würde die 
Bildung größerer Luftschutzgebiete weder über
flüssig machen noch behindern, sondern sie im Gegen
teil erleichtern. Sie chafft in den Landräten die 
Partner der Oberbürgermeister und in Hilfsdienstein
heiten des Landkreise zusätzliche Führungsreserven 
für den Leiter des Luftschutzgebietes. 

Polizei und Luftschutz 

Im Deutschen Reich lagen bekanntlich die Leitung 
der örtlichen Polizei und des Luftschutzes in einer 
Hand. Der Entschluß der BundesregierUJlg, mit IWck
sicht u. a . auf § 63 der Vierten Genfer K nvention, der 
Polizei nicht wieder die Verantwortung für den Luft
schutz zu übertragen , b deutet sicherlich nicht, ie aus 
dem Bevölkenmgsschutz ganz auszuschalten. Ohne 
ihre weitgehende MitwiTlnmg ist er kaum denl,bar. 
Wohl das stärkste Argument für die Einschaltung des 
Landrats in den öffentlichen Luftschutz stellt der Zug 
zur Ve r staat li chung der Polizei in den Bundes
ländern dar. Einige Länder, wie ordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen , haben sie bereits durchgeführt , 
andere, wie z. B. Hessen, bereiten sie vor. In einem 
früheren Artih:el di seI' Zeitschr ift wurden von einem 
ungenannten örtli ch n Luft chutzleiter2 ) eingehend 
die großen Schwierigkeiten dargelegt, die sich ergeben, 
wenn der Bürgermeister bzw. Gemeindeclirektor nicht 
mehr zugleich Ortspolizeiverwalter ist. "Aufgabe der 
Länder" , so heißt es in dem Artikel, " in denen keine 
engere Verbindung zwischen Ortspolizeibehörde und 
leitendem Gemeindebeamten besteht, wird es sein 
müssen, di jetzt unhaltbare Fehlkonstruktion zu be
seitigen und für eine sinnvolle Regelung orge zu tra
gen. Hierzu sei eindeutig festgestellt , daß eine solche 
Regelung nur so lauten kann, daß die örtli che Polizei 
im Luftschutzfalle den Weisungen der örtli chen Luft
schutzleiter unmittelbar unterstellt ist." 
Es wird meines Erachtens kaum möglich sein, daß 
die Länder von sich aus diese "Fehlkonstruktion" be
seitigen , es sei delill, sie einigten sich demnächst auf 
eine einheitliche, da heißt staatliche Polizeiorganisa
tion. Aber auch dann bleibt der Übelstand einer 
Doppelunterstellung der Polizei bestehen, in Luft
schutzfragen unter den örtlichen Luftschutzleiter, im 
übrigen unter den Landrat. bhilfe karm hier nur der 
Bundesgesetzgeber schaffen, indem er durch eine 
Novelle zum Ersten Ge etz den Leiter der Kreisver
waltung in den öffentlichen Luftschutz einschaltet und 
ihm im besonderen die Gesamtleitung des Luftschutz
hilfsdienste innerhalb des Kreises überträgt. Daß 
darüber hinaus die Bundesregierung baldigst ein Ab
kommen mit den Ländern über die Vereinheit lichung 
der Polizeiorganisati n abschließt, ist auch angesichts 
zahlreicher anderer offener otstand fragen dringend 
erw ünscht. Die Zusammenarbeit zwischen Bundes
grenzschutz und Länderpolizei sowie ihre Mitwirkung 
im überörtlichen Luftschutzhilfsdienst und im Eva
kuiel'lmgsdienst stehen dabei im Vordergrund. 

Der neue Heye-Plan 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete, Vizeadmiral H ell
muth H eye, Z.~-"ilverteidigung experte 'einer Partei, hat 
dem Parlament kürzlich einen neu n P lan für die 
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Organisation und Durchfüj1rung des deutschen Be
vö lkerungsschutzes vorgelegt. Schwerpunkte des 
Heye-Plans sind: 

• Die Regierungsgewalt von Bund und Ländern muß auch 
im Ernstfall soweit wie möglich aufrechterhalten bleiben . 
Heye schlägt für die Behörden der zivilen Verwaltung 
neben festen Ausweichplätzen die Aufstellung beweglicher 
Arbeitsstäbe vor, 

• zur Aufrechterhaltung der Transportwege (Schiene, 
Straße, Wasserläufe , Luftverkehr) soll eigens für den 
Kriegsfall eine besondere staatliche Verkehrsorganisation 
im Rahmen des neuen Notdienstes geschaffen werden , 

• Verwundete und Kranke müßten in neutralen Zonen 
untergebracht werden, nach den Vorstellungen Heyes in 
erster Linie in der Schweiz, in Österreich und in Schweden, 

• hochwertige Industriewerke sollten in natürlichen unter
irdischen Hohlräumen untergebracht, zumindest aber tür 
die Belegschaft bombensichere Werkanlagen gebaut 
werden, die auch friedensmäßig als Garagen , Vorrats
lager usw. Verwendung finden können . 

• Die einfachste Schutzmaßnahme ist nach dem Plan die 
Evakuierung der Bevölkerung dicht besiedelter deutscher 
Gebiete, unter anderem auch in andere NATO-Länder. 

Es ist hier nicht der Raum, zu den einzelnen Punkten 
des P lans Stellung zu nehmen. In jedem Falle würde 
seine auch nur teilweise Verwirklichung allen In
stanzen der inneren Verwaltung neue Aufgaben zu
wei en, insbesondere auch den Landrat mit wichtigen 
Funktionen in die Vorbereitung der zivilen V rteidi
gung einbeziehen. 

"Die Organisation der äußeren wld der zivilen Ver
teidigung", sagt Heye in einer öffentlichen Erläuterung 
seines P lanes3), "sind so miteinander verflochten, daß 
eine allein fast nutzlos wird. Die augenblickliche Orga
nisation der Schutz maßnahmen auf zivilem Gebiet 
t rägt dieser Tatsache aber noch nicht genügend Rech
nung." In seinem Antrag an den Bundestag er ucht 
der CDU-Abgeordnete die Bundesregierung, ihre 
Gesetze für den zivilen Bevölkerungsschutz möglichst 
weitgehend mit den Planungen bzw. Vorbereitungen 
ihrer Verbündeten abzustimmen. Das ist fraglos 
der wichtigste Punkt seines Plans. Er gilt nicht nur 
für die Maßnahmen, die angesichts der Eng des 
europäischen Verteidigungsraums supranational, also 
im Rahmen der NATO zu treffen sind, sondern betrifft 
auch die g rundlegende Organisation des öffent
lichen Luftschutzes und seiner personellen Hilfskräfte. 
Ein Blick auf die zivile Verteidigungsorganisation 
Großbritanniens und Frankreichs soll aufzeigen, daß 
gerade unsere beiden großen we teuropäischen Ver
bündeten hier andere Wege gegangen sind als die 
Bundesrepublik. 

Die britische Lösung 

Di e k urze Betrach tlmg der örtlichen zi v ilen Verteidigullg 
Großbritanniens soll hier auf England beschränkt 
bleiben da in Schottland aus traditionellen Gründen 
einige Sonderregelungen getroffen wurden. England 
ist zusammen mit Wales in 62 Gra fschaften und 
83 Stadtgrafschaften eingeteilt. Beide haben selbst-

gewählte Grafschaftsräte und eine ausgedehnte Selbst
verwaltung. Sie sind in der zivilen Verteidigung die 
"Local authorities", ihnen fallen also im inne unseres 
Ersten Gesetzes die örtlichen Luftschutzaufgaben 
zu (siehe hierzu Skizze 1). Da die Grafschaften etwa 
die Ausdehnung eines deutschen Landkreis s haben, 
erfolgt in England der örtliche öffentliche Luftschutz 
praktisch in regionalem Rahmen. Die Gemeinden 
haben im allgemeinen nur Selbstschutzaufgaben4). 

Die Grafschaften sind für die Aufstellung, Ausbildung 
und Ausrü tung der aus Freiwilligen bestehenden 
britischen Zivilverteidigungskorps verantwortlich, zu 
denen auch die Luftschutzwarte für den Selbstschutz 
gehören. Die Aufgaben der Zivilverteidigungskorps 
entsprechen ungefähr denen unseres örtlichen Hilfs
dienstes, sie sind in Sel tiOIlen (in variabler Zahl) für 

Skizze 2 Departementseinteilung 
für die Zivilverteidigung 

Dt:PIUnEI1UYT 

Die Skizze zeigt di e Einteilu ng eines "mi ttleren-
französischen Departements in drei Arrondisse
ments mit dre i größeren beso nders schutzbed ürf
t igen Städten (A, A' und A'). Auf Grund des mitten 
durch das Arrondisseme nt A' fließenden Stroms 
ist dieser in zwei Distrikte unterleilt. Die kle ineren 
Städte CI und CI sind ebenso w ie die drei größeren 
infolge wichtiger Obiekte ( Brücke bzw. w ic htige 
Fabrik) in die erste Dring lichkeit des Plans ORSEC 
eingestuft 

den Warn-, Betreuungs-, Sanitäts- und Bergungsdienst 
gegliedert, während der Brandschutz, die Kranken
pflege und der Polizeidienst von besonderen Organisa
tionen wahrgenommen werden. 
Militärische Heimatverteidigung und zivile Verteidi
gung sind in Großbritannien organisatorisch und 
einsatzmäßig eng gekoppelt. Neuerdings wurde die 
gesamte Tel'l'itorialarmee zum Einsatz im Bevöll{e
rungsschutz für den Kriegsfall bestimmt. Diese in 
unseren Augen ungewöhnliche Maßnahme ist durch 
die besondere nukleare Gefährdung der Atominsel 
England bedingt. Auf dem I ontinent wird sie ver
ständlicherweise keine Jachahmung finden können. 

') ••• : Die Flihrun g des LufLschuLzes in den Gemeinden , Zivile,' 
Lu ftschutz 1959, l-Ieftl. 

') ,,\Velt am Sonn tag" vom 14. Febn'ar 1960. 

') Einzelheiten siehe: Zivile Ver teidigung und a tomare mrlistung 
in Großbri ta nnien, Zh' iler Luftsehulz 1959, Heft 7/8. 
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Die französische Organisation 

Frankreich ist eiH zentralisti ch regierter Staat. Wie 
in Großbritannien fehlen im allgemeinen Mittelbehör
den der V fwaltung, für d n Bereich der zivilen Ver
teidigung wurden sie erst nach dem zweiten Weltl rieg 
in Übereinstimmung mit der militärischen Territorial
organisation ge chaffen . Die regionalen Verwaltungs
bezirke sind die Departements, denen mi li tärisch die 
vVehrbezirke entspreehen6). 

Di Basis de französischen Bevölkerungsschutz s ist 
das D .§ partement , das in seiner Ausdehnung etwa 
einem größeren deutschen Landkreis entspricht (siehe 
hierzu Skizze 2). Der Präfekt, ein taatsbeamter, trägt 
für den Katastrophenschutz im Frieden und im Krieg , 
der nach inem sorgfältig ausg a rbeiteten Plan ORSEU 
(Organisat ion de secours) edolgt, die volJe Verant
wortung. I m engen Einvernehmen mit einem der 
Präfektur eh on im Frieden zugeteilten höheren Offi
zier trifft er weiterhin die notwendigen Vorbereitungen 
für alle nichtmilitärischen Vel'teidigungsmaP.nahmen. 
Die inll rhalb de' Departements stationierten Polizei
kräfte, Organe des SieherheitsdiensteJ und die Feuer
wehren unterstehen im Katastrophenfall 'einem Be
fehl. In den neuen Verteidigungskorps des französi
schen Nationalen Dienstes erhält der Präfekt in ab
sehbarer Zeit für alle Sparten der zivilen V rteidigung 
fri edensmäßig gut geschulte halbm ilitii ri sche Ver
bände. 

Der Kreis - Zelle der Landesverteidigung 

Die britische und franzö ische Lösung ,timmen, so 
unters hiedlieb die Formen der zivilen Verteidigungs
kräfte auch sind, darin überein, daß ~i e mit der Graf
schaft bzw, dem Departemen t, also dem Landkreis, 
eine regionale Basis der örtlichen Luftschutz
organi ation gewählt haben , 1 n beiden Lündern besteht 
ferner im besonderen auf der untersten Ebene eine 
en ge Zu sa mm enarb eit zwiachen den Organen der 
zivilen und militärischen Verteidigung. In beiden 
Ländern yedügen die ,,1 reise" über eigene Zivil
schutzkräfte. 
ln dem inleitendcn AuLatz dieses H eftes sind die 
umfangreichen Aufgaben skizziert worden, die im 
Rahmen einer " totalen " Landesverteidigung auch auf 
die mittleren und unteren Dienststellen der deutschen 
Zivih'erwaltung demnächst zukommen. Der, chwe1'
punkt aUer lli chtm ilitärjschen Verteidigungs \'orbe
reit ungen wird dabei bei dem Kreis, " der Zelle der 
Lande verteidigung", li gen , gleich ob es si h um die 
Vorsorge für das -Überleben oder für die akt ive Unter
Stützullg der Streitkräfte handelt. 
T n diese 1 onzeption einer modernen Landesv rteidi
gung paßt so gar nicht die bisherige Au ~ehaltung der 
Verwaltung des Landkreises au jegli cher Verantwor
tung für den Bevölkerungs chutz. Es müßte sich im 
Ernstfall bitter riichen , wenn man hier den Landrat 
auch weitcr'hin vergesscn \l'iirde. 

DER LUFTRETTUNGSDIENST 
Von P r ä si d e nt a , D , Erich Hamp e 

I m R ahmen eines Seminctrs des Deutschen H elikopter
Dienstes üb r den Luftrettungsdienst auf dem Hummerich 
b i Andemach hielt der frühere Präsiclent der Bundes
anstalt fü,' zivilen Luftschutz, Generalmajor a. D. E. 
Hampe, jetziger Vorsitzender der " Deutschen Gesellscha,ft 
für H ubscMauber- V rw ndung und LufM' ttung dien t 
e. V. " den nachfolgenden Vortmg. B ei der Bedeutung 
des Luftrettungsdi nstes auch für den zivilen Luftschutz 
bringen wir die dab i gemachten A usfühntng n im 
W O1'tlaut. Die Schri ftleitung 

Von den drei V rwendungsarten des Hubschrauber: 
als Rettung gerät, als Transp l'tmittel und als Arbeits
gerät hat ich die erstgenannte b isher am meisten 
durchg s tzt. ie wird auch nicht von denen bestritten, 
die sonst voller Vorurteile gegenüber dem Hub 
schrauber sind. Deml die oberflächliche Behauptung, 
der Hub, ehrauber sei zu teu r , womit jede weitere 

' ) Sieh ' dazu a uch : ( F .-a nkrei chs) Inncr'c Verleid i ~III1 ~, Zi " il e!' 
LlIllschlll z tn60, Iierl 2. 

Prüfung abgetan wird, ved ängt llier n.ieht, wo -s um 
Men 'chenleben geht. Für Menschenleben gibt es eben 
keine Taxe. Und von allen Flugmitteln, 0 sagt ein 
Altmei ,t [' des Hubschrauber Igor S ikor ky, ist der 
Hubschrauber derj enige, der weit mehr Men chen
leben gerett t als gekost · t hat. 

Die Vel'wendungsal't de' Hub ehl'aubers als R ettungs
g rät ist auch seine ur sprüng li ch ste. Al durch 
Prof. Foclce iJl Deut ehland elie erst en b trieb reifen 
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Muster kon truiert waren,. wurden die e den F lug
plätzen zugeteilt, um hier für Hilfeleistungen be.i 
Bruch- oder Not.landw1gen im näheren B reich yer
fügbar zu se in. ie haben diese Aufgabe auch mit 
gutem Erfolg durchgeführt. Er t als dann einzelne 
Hu bschrau bel' den Gebirgstruppen zu Ver\\'endungs
zweck n überlas en worden \\'aren, zeigte sich auch 
ihr "Vert al. Transp rtmittel und zur Bildung takt.i
scher chwerpunkte. 
Der eigentliche Ausgangspunk t für die Verl" endung 
de Hub cJuaubers als Rettung gerät in größer m 
Umfange aber war der} orea-F'eldzug. Ni eh ~, weniger 
als 1 000 Schwerverwundet wurden während die 'e 
Feldzuges von amerikani chen Hu b chrau bern vom 
C'xefechtsfeld zur chirurgischen Versorgung auf die 
Behandlungsstat ionen befördert. Durch den Eil1 'atz 
die e Beförderungsmittels als fli egende Ambulanz 
konnte die terblichkeit ziffer g genüber der Ver
wundetenziffer in einem bisher noch ni möglich 
gew senen Maß gesenkt werden. Die heuti C1en Chir
urgen il1d darüber einer Meinung, daß die chneUig
keit der chi ru rgi chen Eil1griffe und der er. chütte
rungsfl'eie Transport die wichtigsten Vorbedingungen 
für ine erfulgr icheBehandlung von, chwel'verletzten, 
insbe ondere von Kopfverletzt n oder Bauchschuß
verletzten, sind. Durch ei ne , 'orzügJiche Organisation 
wurde es err icht, daß bei solchen chwerverwundeten 
die Beförderung vom Gefechtsfelde bis zum Verbands
platz nur Minuten dauerte. Für jeden efecht 'ab
schnitt waren b stimmte Hubschraubereinheit n eigens 
hierfür eil1geteilt. EineZentralstell il1 jedem bschnitt , 
bei der vom Gcfeehtsfeld die . feldungen üb r solche 
V I'Ivu ndungen einliefen, orgte für di s Imelle Ab
holung und Rü kbeförderung. Die Huhschrauber
piloten, die die e schwierige Rettung arbeit dur h
führten, rwarben sich damit ein doppelte. Verdien t. 
E gelang dadu rch, manchen Todeskandidaten dem 
Leben zu erhalten und damit zugleich dem Staat die 
H interblieben nrente zu er paren. Drei bi vier solcher 
geghickten E in ätze bra hten dem Staat den An
sehaffungsprei des Hubschraubers \\'i eder herein. 
' '''elch s Flug mittel kann das onst? Der 'hefchirurg 
der amerikaJüs hen Armee stellt fe t: ,, \Va die Mög
Lichkeit anbetrifft , '[enschenleben zu retten, .0 nimmt 
der Lufttra n port denselben Rang ein \\'i e das men 'eh
liche Plasma oder das Penici llin. " 
Was in :F orea ver ucht worden war, bew~ihrte ich in 
gleicher Wei e in I nd oe hina und \l ger ie n bei den 
franzö 'ischen , treitkräften. N icht weniger als 9950 
Kranken- tutd Verwundetentransporte wurden in 
Tndochina durchgeführt, und di ürztliehen Ver Ol'
gungsmögliehkeiten in Algerien sind ohne Hub
schraub r ni ht denkbar. 

Dic Or"'uni ation dcr Luftrc/tung dicn tc 

Von 1 orea au g hend ist der Luftrettungsdienst für 
friedli che Zwe lee planmäßig au g baut word n. u h 
hierbei gingen die V reinigten ,taaten großziigig 
voran. Zwei Arten von Luftr ttung. dienst n sind in 
den Vereinigten Staaten heute durchgeführt. Das ist 
einmal der l .. uftr ttung dienst der U treitkräfte, 
al 0 ein militüri eher, tmd zum a nd ren der ivil ir 
Patrol, ein ziviler Luftsuch- und .Rettungsdienst. 

Der Luftrettung dienst der SA- treitkräfte 
ist ein militärischer onderdienstzweig. Er erstreckt 
sich über d n ganzen Erdball. ein Hauptquarti r be
find t sich in Orlando in ]?lorida, wo der zentralen 
Befehl stelle ein Luftwaffeng neral vorsteht. ein 
Flugzeugpark besteht au Flächenflugzeugen für den 
Dienst auf C11'ößeren Strecken und aus Hubschraubern 
Mu tel' S H 19 und H 21. Außerdem u mfaßt er elek
truni eh für ihre uchaufgab als Erkundung flug
zuge bestau gerüstete ikor ky-Hubschrauber C 47 
und SC 5-1-. Eine Sondereinheit in sein m Rahm n 
bild n die Fallschirm anitäter. ~s sind dies be onders 
au gebildete Fall ehirm pringer und zugleich I pezia
li ten in Er tel' Hilfe. ie haben oft 'elegenheit g habt, 
ihr n Mut und ihr medizinische Yönnen beim Einsatz 
zur H,ettung von Menschenleben zu beweisen. Auf drei 
b sonders \\'ichtige Ereignis e kann der Luftretttmg -
d ienst der 'A- treitkräft zurückblicken . Bei der 
i..'lJersch\\'emmung' katastrophe im haI vermochte er 
-J.OOO Opfern Hilfe und Rettung zu bringen, bei einem 
Erdbeben in 01'1 anville brachte I' 100 hwerverletzte 
in ü rztliche bhut wld bei einerCber 'chwemmung in 
Louisiana, bei der die, tadt in k iner ' '''eise mehr 
betr tbar war, tran portierte er 270 Patienten in 
entfernte Trankenhäuser. Auch bei allen anderen 
Gl'ußlmtastrophen, auf die an anderer, 'telle noch ein
gegangen \I ' rden soll, wal' der Luftrettungsdienst der 
USA-, treitkr~ifte we"entlich b teiligt. 

Der z i vi l e a m e rikani sc h e Luftsuch- und Ret
tungsdienst Ci vi l Air Patrol entstand mit 
seinen Anfängen bel' its im Verlaufe des zweiten 'Velt
krieg . Er wurde \'on PrilTatpersonen als eine gemein
nützige Vereinigung gegründ t und etzte sich zum 
Ziele, durch eine Mitglieder J urierfliige, Grenz
kontrollflüge und die -Bootwacht an dell Küsten zu 
übemehm n. , 0 unter tützte r d.ie A-Luftwaffe, 
ohne selbst eine reguläre l'ruppenf rmation zu werden. 
Heute stell die e zivile Organi ation 70% des heimat
lichen Luft ueh- und Rettung, dienste . Die Mitglieder 
fli eg n '8insü,tze bei Überschwemmungen und anderen 
Natu rkatastrophen, übernehmen den Transport yon 
Verletzten und F ranken , schaffen ei (jg benötigte Blut
konserven herbei und lei ten on tig J-jilfsdien te. 
1m J ahre 1955 hatten ie für solche Tätigkeit 13 .) 0 
Flugstund n geflogen. Ihr Flugz ugpark umfaßt unge
fähr 5000 Flugzeuge F liiehenflugzeuge wiel-lub
schraube!', di mei ,t bei d n Be itzern auf Abruf 
breit tehen und \'on den Mitgliedern ehrenamtlich 
geflogen werden . L diglieh di K osten der zur Unter-
tützung der U, A-Luftwaffe durchgeführten :Flüge 

werden erstattet. Die I?inanzierung wird ans Mitg(jeds
beitrügen und Förderung beitl'~igen h stri tten. Dazu 
muß man \Vi.' en, daß die Vereinigung et\\'a 90 00 ~Iüt
glieder zählt, von den n twa I.) 000 selbst Piloten sind. 
Eine besonder Aufgabe erfü llen au ßerdem die 
~eni()ren di er Vereinigung, indem sie den Nachwuchs, 
di 'adets, in allen für das Fliegen \\'ichtigen theoreti
s. hen Fächern, wie Meteorol gie, Flugtheorie, Naviga
tIOn und Flugmotorenlmnde, ausbilden. Auch der 
13odendienst, Funkdien ,t wld die anitütshilfe werden 
von d n Mitgliedern zum größt n Teil selb t wahrg -
nomm n. Nach diesem sehr beaeht n\\'erten Vor
bild sind ~L1mli che .Einrichttmg n auch in den süd-
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amcrikaniechen Staa ten und in K anada in Aufbau . 
In Großbritannien konzentriert sich der Luft
rettungsdienst auf einen Seenotr t t ungsdienst längs 
der Kü sten . Das Küstenkommando hat einen uch
und Rettungsdienst an neun tützpunkten der Küsten 
eingerichtet . Die dafür besonders bestimmten uch
und Rettungsstaffeln sind mit den Hub chraubertypen 
"Whirlwind" und "Sycamore" ausgestattet . Im letzten 
Jahre ind 241 Rettungsflüge ausgeführt worden. Weml 
auch die Hilfeleistung bei Dienstunfällen im Vorder
grund tehen soll, wird auch gefährdeten Zi vilpersonen 
Hilfe gebracht. Die Hilfeleistung geschieht meist im 
Zu ammenwirken mit Seerettungsfahrzeugen. 
In Frankr e i c h wird der Luftrettungsdienst t eils von 
der "Protection Civile", dem französisch n Bevölke
rungsschutz , teils von der Gendarmcrie, die an wichti
gen Stützpunkten mit Hubschraubern ausgestattet 
ist , durchgeführt . Seit 1957 besitzt dic "Prot ection 
Civile" eine Hub. chrauber taff I von sieben Hub
schraubern, die auf drei Stationen: an der atlantischen 
Küste - zugleich zur VersorgUllg der ] nseln, in den 
Rhone-Alpen - zugleich zur Versorgung abgelegener 
Dörfer und in Mittelfranlueich verteilt sind. 

Jhre Aufgabe ist , der Bevölkenmg in jeder Notlage 
Hjlfe zu lei t en. 0 sind diese Hubschrauber laufend 
im J ranken- und Verletztentransport, mit der Be
förderung benötigter Medikamente und im Suchdienst 
beschäftigt. Die Technische K ommis ion der in Frank
reich b estehenden "Liga für Hilfe und R ettwlg aus 
der Luft" stellte fest , daß die bisherigen Aktionen der 
Hubschrauber der Protection Civile unter Beweis ge
stellt hätten, daß der Hub chrauber das einzige Hilfs
mittel gewesen sei, um allen Eventualitäten gegen
über gerecht zu werden . Es wird deshalb der Ausbau 
zu einem dichteren Netz von Hub chrauberstationen 
vorgeschlagen , dergestalt, daß jeder Punkt des Landes 
spätestens nach zwei Stunden mit dem Hubschrauber 
bei Eintritt einer Katastrophe erreichbar sei. Dazu soll 
das französische T rritorium in neun Bezirke eingeteilt 
werden , in denen Hubschrauberstationen vorhanden 
sein müßten . Zunächst ist die Bereitstellung von 
weiteren 30 Hubschraubern gefOl'd rt word n . In die 
drei großen Organisationspläne, die in Franlneich zur 
Bekä mpfung der verschiedenen Katastrophenmöglich
keiten aufgestellt sind, nämli ch in die Organisation 
ORSec (Organisation Secours) für die Zusammen
fassung aller Hilfsorganisationen, in den amar-Plan 
( auvetage Aerien-Maritime) den Luftrettungsdienst 
zur See, und den Satar-Plan (Sauvetage Aerien 
Terrestere), den Luftrettungsdienst für Landkata
str phen sind die Hubschrauber der Protection Civile 
und der Gendarmerie fest eingegliedert. 
Die S ch we iz hat sich einen Luftrettung · diens~· in 
F orm der " chweizerischen Rettungsflugwacht" ge
schaffen . Die Schweizerische L bensrettungsgesell
schaft , die mit ihren verschiedenen Sektionen sowohl 
den Unfall-Hilfsdienst auf den chweizer een wie im 
H ochgebirg betreibt, hatte bereits 1952 das Flugzeug 
inihl'en Dienst genommen, um schnell an die Verletzten 
heranzukommen. 0 entstand die dem Bergrettungs
dienst angegliedert Rettungsflugwacht, die zunächst 
Flii.chenflugzeuge benutzte. ] urch eine tiftung v m 

chweizer Ionsumverein konnte sie ab 1956 auch 

Drehflügler in ihre Organisa t ion cim'eihen. Durch 
Charterverträge mit Hubschraubergesellschaften ist sie 
in der Lage, im benötigten Falle weitere HubscJuauber 
für ihre Zwecke nutzbar zu machen . Ergänzend sei 
hinzugefü gt , daß auch R ettungsfall schi.rmspringer dem 
Rettungsdienst angehören , die in den Vereinigten 

taaten hierfür ausgebildet wurden . Mit Rü cksicht auf 
die besonderen Schwierigkeiten des BergrettUllgs
einsatzes legt die chw iz rische Ret tungsflugwacht 
auf eine gute Au. b ildung de Bodenrettungspersonals 
in der Vorbereitung von Landeplä tzen zur Erleichte
rung der Retttmgsdurchführung besonderen Wert . 

ach dem Schweizer {u tel' ind ähnli che Luft
r~ttungseinri chtungen in Österreich und Spanien im 
Aufbau . 
Einkurzed3lick noch auf di e n ordi sc h e n Staat n. 
In chweden hat eine Privatfirma, die Firma Oster
mann, den gesamten Retttlllg dienst auf dem Boden 
und in der Luft in der H and, während der Seenot
rettungsdienst von der Marine mittels Luftfahrzeugen 
(Flächenflugzeugen und Hubschraubern) durchgeführt 
wird. Die Firma Osterroal1ll hat in chweden ein Netz 
von Tank teIlen und Reparaturwerk tätten, denen an 
wichtigen Punkten auch Hubschrauber angegliedert 
sind. Es genügt ein Alarmanruf bei einer die er t ellen , 
um ein n Hubschrauber mit einem Arzt an die Unfall
steIle zu holen. Die Firma ist so gut ausgestattet , daß 
sie auch der Schwedischen \~ehrmacht Hubschrauber 
zu .. bungsz wecken oder al Reserveflugzeuge zur 
Verfügung stellen ]<ann. Diese erweist sich dafür da
durch dankbar, daß sie ilu die 1~eparaturaufträge für 
ihren Fahrzeugpark überträgt . 
Noch zivil I' wird der Luftre ttungs di en s t in 
No rw ge n durchgeführt . Hier sind die Firmen be
kannt, die Hubschrauber für g werbli che Zwecke 
besitzen. Auf An.ruf eines Arztes oder ein r öffentli chen 
Stelle entsendet die näch tgelegene Firma ihren Hub
schrauber an den Unfallort und befördert die Verletz
ten an das näch. t e Krankenhau . Die losten des 
Fluges werden ihr erstattet . Das Prinzip : " J eder Hub
sch.rauber - ein Rettungsgerät " ist hier verwirklicht. 
Den R ettungsdienst an der Küste und auf See führt 
die Wehrmacht durch. 

Einige Lei tll ll"'Cn der Lurtrettllngsdien tc 

Fragt man nun, welche Leistungen diese Luftret t ungs
dienste aufzuwei n haben, so scheidet natürlich die 
. ufzählu.ng der zahh-eichen Einzelfälle, die laufend 

durchgeführt werden, hier aus. Es können nur einige 
Beispiele an Großkatastrophen näher erläutert werden . 
Dazu seien zwei solcher Großeinsätze herausgegriffen, 
bei denen der LuftrettUllgsdienst durch .H u bsclu'auber 
da fast einzig wirksame R ettungsmittel dargestellt 
hat . Es ind di s die turmflutkata trophe an der 
Holländischen Küste und die Tragödie von Fnljus. Als 
drittes Beispiel wäre die Erdbeb enkatastl'Ophe von 

gadir zu nen.nen, die n eh fri eh in J~ rinnerung ist , 
deren Ergebnisse aber noch ni cht voll auswertbar 
sind. 
Die turmflu tkatas tl' oph e an d er Holl ä ndi
sc h en 1 ü s t e am 1. Februar 1953 war eine der 
schwersten Katastrophen, die für di holländische 
Küstenbevölkerung zu verzeich_nen i t. Von dem 
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Ausmaß der SchMen, die 9.er mit 125 km/std. dahin
gehende Sturm an den Deichen der In eln und Küsten 
angerichtet hatte, erfuhr die Öffentlichl{eit durch einen 
Alannamuf des Bürgermeisters einer Insel gemeinde 
an die Sabena, mit Hubschraubern zu Hilfe zu kom
men. Trotz des Sturmes, der jeden sonst igen Flug
betrieb zum Erliegen brachte, startete eine Hub
schraubermaschine der Sabena nach dem angegebenen 
Bestimmungsort. Bei dem starken Wind verzögerte 
sich der Anflug, so daß eine Zwischenlandung bei 
Dämmerung notwendig wurde. Der P ilot landete auf 
dem überschwemmten Grund und Boden , umwickelte 
alle empfindlich n Teile seiner Maschine mit Lappen 
und Papier , um sie gegen Nässe und 1 älte zu schützen , 
und wartete den Tagesanbruch ab. Dann flog er zum 
eigentlichen Bestimmungsort weiter und sah den 
Umfang der Katastl'Ophe. Jach seinem Beri cht hätte 
es 20 Hubschrauber bedurft, um die Tausende von 
Menschen, die auf den Dächern iluer H äu er Zuflu cht 
genommen hatten, zu bergen. Der Pilot ging unver
züglich an Rettungswerk und brachte an die em Tage 
mindestens 50 Personen in Sicherheit und beförderte 
gleichzeitig Medikamente und Lebensmittel an die 
Ver·bleibenden. An diesem einen Tage hatte er 770 IGlo
meter in acht Flugstunden zurückgelegt. 
Inzwischen waren auch die Holländischen Luftstreit
kräfte alarmiert und zum Rettungsdienst eingesetzt 
worden. Die Sabena unterbrach ihr n Liniendien t 
und beteiligte sich nWlmehr mit drei Hubschraubern 
am Rettungseinsatz. Auch französische und amerika
nische Hubschrauber , selbst Schweizer Piloten , griffen 
mit ein. Al Schlußfolgerung ihres Erlebnisse zogen 
die drei Hubschrauberpiloten der Sabena die F e t
stellung der Öffentlichkeit gegenü bel': "Katastrophen 
dieser Art ereignen sich natürlich nicht alle Tage. ie 
haben ind ssen die Folge, daß die Wirksamkeit des 
Einsatzes von Hubschraubern klar erwiesen wird. Alle 
Regi rungen sollten daraus die Lehre ziehen, daß der 
Besitz einer Hub chrauberflotte sich aufdrängt. " 
Allein die drei Hubschrauber der Sabcna haben in den 
kriti schen Tagen nach der Sturmflut in 50 Flugstunden 
neben ihrer sonstigen Hilfstätigkeit mehr als 100 Men
schen gerettet. 
Die Tragödi e vo n Frejus reignete sich in der 
Nacht des 2. Dezember 1959. Mit fürchterlichem 
Getö e brach in dieser Nacht der Staudamm von 
Malpasset, oberhalb von Frejus, so daß eine Flutwelle 
von 20 m Höhe mit 75 km/std. durch das Tal auf Frejus 
zustürzte und alle tiefer gelegenen Teil der tadt mit 
ihrer chlafenden Bevölkerung unter sich b egrub . Da 
alle Verbindungen abgeri sen waren, die Straßen lmd 
Brücken zerstört, Telefon lmd Lichtl itungen au ge
fallen waren, blieb das wahre Ausmaß der Vernichtung 
zWlächst unbekaJmt. Erst nach zwei tunden herrschte 
darüber einige IGarheit und nun konnte für da 
Departement Val' der Orsec-Plan in Kraft gesetzt 
werd 11, der alle militärischen und zivilen Hilf kräfte 
unter einheitlicher Leitung aufrief und einsetzte. 
Da das ganze breite Tal überschwemmt worden war, 
zum Teil noch unter 'Wasser stand der mit hohem 
Schlamm bedeckt war, ge taltete sich jede Rettung -
und Flilfstätigkeit vom Boden aus äußerst schwierig, 
zumal ja auch keine Straße mehr passi rbar war. Die 

Bodenmannschaften mußten bis zur Brust im ' Va ser 
oder tief im Schlamm sich vorarbeiten. Damit lag 
der Schwerpunkt der gesamten Rettungsaktion auf 
dem Einsatz zweier Hilfsmittel, nämlich von eilig 
herangebrachten Schlauchbooten und von Hub
scluaubern. In größerem Umfange war dies nur mög
lich gewesen dadurch, daß sich ein frallzösischer und 
ein amerikani eher Flugzeugträger in der Jähe der 
Küste befanden, die diese Rettwlgsmittel ein etzten. 
Die französische Marine ent andte neben einer Anzahl 
Alouette eine Staffel der HUP 2 Vertol und der ameri
kani ehe Flugzeugträger eine weitere der gleichen 
Type. 
'Weitere Hub chrauber waren zugleich alarmiert wor
den. Durch den Plan Orsec waren auch die Hubschrau
ber der Protection Civile und der Gendarmerie aufge
rufen worden. Ferner stellte die Fliegerschule Cham
bery eine Gruppe SH 34 ab. Von der üdaviation 
waren ebenfalls drei ikors),y 34 den für die Hilfs
aktion \'erant\\'ortlichen Behörden zur Verfügwlg ge
stellt worden. nd schließlich griffen auch die Hub
schrauber der Französischen Elektrizitätsgesellschaft 
em. 
So war ein ganzer Schwarm von Hubschraubern 
ständig über dem weiten verwüsteten Gebiet in der 
Luft. Die erste Tätigkeit be tand darin, nach Lebenden 
auf Dächern, Bäumen oder in den Fluten zu forschen 
UJld sie mittels Winde zu bergen. Die traW'igere Tätig
keit danach war das Suchen nach Leichen im chlamm 
und Wasser und ihre Bergung. Beides geschah, soweit 
das möglich war, im Zusammenwirken mit den 

chlauchbooten. Danach kam das Heranbefärdern von 
Medikamenten, Lebensmitteln wld Versorgungsgütern 
aller Art für die Überlebenden und schließlich die 
Mitwirkung b ei d l' Wiederherstellung des Fernsl rech
und Ver orgungsnetzes. Die Alouette-Hubschrauber 
der Gendarmerie haben allein für die Beförderung von 
Kabeln und des technischen Personals ZUl' Instand
setZlmg des Fernsprechnetzes 10 Stunden pro Tag 
fliegen müssen . 
Bei der Rettungstätigkeit eines Gendarmerie-Hub-
chraubers ereignete sich ein tragischer Zwi sch en

fall . Der Pilot dieses Hubschraubers, der bereits 
12 Rettungsflüge au geführt hatte, wollte nun zu 
seinem 13. ansetzen, um ein.ige auf einem Dach nach 
Hilfe rufende IGnder abzuholen. Er hatte seine 
Maschine auf chwankendem Grund bei laufendem 
Hotor stehen und wollte in die 1 abine ein teigen, als 
ein plötzlicher Windstoß die Maschine zu Boden neigte 
und das Rotorblatt den Kopf des Pilot en traf und ihn 
tötete. Die inzwischen in einer Sondernummer der 
Zeitschrift "Protection Civile" erschienenen Bilder 
lassen erkennen, mit welchen erheblichen und unge
wöhnlichen Schwierigkeiten die Hubschrauberpiloten 
bei im'em Rettungswerk zu kämpfen hatten. Aber sie 
waren ja zunächst überhaupt die einzigen, die helfen 
konnten . 

Eine be ondere technische Bravo url ei stung 
haben dann noch neben der R ttungsarbeit die Hub
scluauber der Französischen Elektrizitätsgesellschaft 
erbracht . Die H ochspannungsleitungen nach Canne , 
St. Tropes und Trans waren durch das Wegschw m
men der Masten unterbrochen . Von den drei Leitung n 
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wurden zwei noch a m gleichen Tage durch Heran
flieg n von Ma ten und deren Montage instand gesetzt . 
Für die dri tte Linie mußte ein Überschwemmungs
gebiet von 1200 m überbrückt werden . Die hierfür 
einge etzt Alouette transl ortierte 23 Ma te von 12 m 
Länge und 300 kg Gewicht an die vorher erkundeten 

teIlen und zog dann das .E abel von der drehbar ge
lagerten K abelrolle auf 1200 m aus. Die im Bett des 
Ü ber chwemmungsgebietes vom Hubschrauber abge-
et zten Bodentrupps unterstützten nach Möglichkeit 

diese Tätigkeit, wobei das Zu ammenwirken durch 
F unksprechmögli hkeit erleichtert wurde. Ohne die en 
Einsatz de Hubschraubers hätte di se Arbeit nach 
Angabe achver t ändiger etwa 10 Tag gedauert und 
von 30 Mann au geführt werden mü ssen, die dabei 
noch im kni t iefen Schlamm sich hätten bewegen 
müssen. 

Die französische Öffentlichkeit hat ich nach der 
Tragödie nicht nur mi t der 'cbuldfrage an dem Bruch 
der taumauer von Malpas et beschäftigt ; sondern 
auch mit den zur Hilfe und R ettung getroffenen Maß
nahmen wld ist zu folgenden Feststellungen gelangt : 
1. D I' P la n 01' ec hat ich bew~~hrt. Er erleichterte 

das rasche Eingreifen und die K oordinierung aller 
Hilfskräfte. 

2. Die mat eri ell e Au ss tat t ung der Hilfsorgani a
t ionen für ihre Aufgabe war unzureichend. E s fehlte 
in besondere an F un],gerät zur Verständigung und 
an .r otbeleuchtung zur Arbeit im Dunkeln. Spar
sam k it am falschen I latz ! 

3. Es war e in g lü ck li ch e r Zufa ll , daß Marine, 
Luftwaffe wld Armee mit E inheiten dicht an der 
K atastrophenstelle vorhanden waren. Wie aber 
si ht es an Stellen au , wo die e Hilfsmöglichkeiten 
ni ht gegeben ind ? Ein verstärkter dezent rali
sierter Ausbau ziviler Hilfseimi chtungen wird daher 
gefordert . 

Soweit die Tragödie von l!"'rejus. Durch sie ist ein 
ander s Ere ig ni s mit nicht so großer 'l'ragweite 
überschattet worden, das aber für die e Betrachtung 
ebenfalls von Bedeutung ist. Tn der acht vom 1. auf 
den 2. Dezember stürzte eine Lawine auf ein Barac], en
lag r in 2000 m Höhe der tädt. Elektrizitätsg sell-
chaft von P ozzo in Italien , zerstörte die Baracke und 

begrub die darin weilenden 2 Arbeiter . 15 Arbeiter 
wurden verletzt , die ander n konnten sich durch die 
meterh ohen Schne mauem ni cht b freien. Die Gen
darmerie von Tmin alarmierte eine Alouette, die zu 
der nglü ck tät te flog, aber zunächst nicht landen 
konnte. Der Pil t verständigte aber die Arbeiter, einen 
Landeplatz vorzubereiten , flog zw'ück und kam mit 
zwei w iteren alarmierten Hubschraubern wieder . ie 
übernahmen nun die Eingesch10 senen . 

Die Folgerungen tiir die Bunde 'republik 

Da mit sei der berblick üb I' die Leistungen d I' Luft
rettungsdienste beschlo sen. Es erhebt sich nun die 
F mge, wie sieht es damit in der Bundesrepublik aus. 
Si ist gleich damit beantwortet , daß es einen organi
si rten Luftrettungsdienst noch ni cht gibt. Was an 
Hilf aus der Luft bisher geleistet worden ist , das ist 
verdi nstvoll. 

Aber diese llilfe ist spontan und au dem E ntschluß 
E inzelner entsprungen. 

Die Frage ist damit gestellt : Besteht auch für die 
BWldesrepublik di e N o tw endi g k e i t e in es or g a
ni s iert en Luftre t t ung di en t es ? 

Die Beant wort ung dürfte nicht schwerfallen . Sind 
nicht un se r e Inse ln und Kü s t n an der Nord ee 
ähnlichen Möglichkeiten wie die Holländischen aus
ge etzt ? Fachkundige be tä tigen das. Fachkundige 
behaupten au ch, daß die chirurgi ch Ver orguJ1g -
mögli chkeit der Inselbewohner infolge der umständ
lichen Verkehrsverbindung n ungenügend sei und eine 
R eihe von Menschen im vorigen Jahre wahrscheinli ch 
hä t ten a m Leben erhalten werden können , wenn eine 
rechtzeitige Beförderung der Krank n auf das F est
land zur chil'Ul'gischen Behandlung möglich gewesen 
wäre. 

I ·t e in Dam mbl'u ch wie bei der taumauer von 
Malpas et bei d n vielen Stauwerken in der Bundes
republik ausge chlossen ? Wir wollen annehmen, da ß 
hierfür eine größere techni he icherheit gegeb en ist . 
Ab er erinn rt die Tragödie von Frejus nicht an die 
K atastr phe d r Möhnetal- p rre mit allen ihren 
gleichen verh erenden Folgen , wie wir sie im zweiten 
Weltkriege erlebten ? Dahinter steigt das Schreckens
bild einer feindlichen Einwirkung auf die Zivilbevölke
rung in einem twaigen kriegerisch n Konfliktsfalle 
mit s inen noch weitergehenden F olgen vor dem 
g istig n Aug auf. Sind wu' so si her, daß dies nie 
mehr Wirklichkeit werden l<ann ~ J un, dann brauchten 
wir auch keine Bundeswehr und kÖJmten uns die 
Kosten sparen . Da dies aber nicht sicher ist müßten 
wir dann wohl au ch Schutz und llilfe für die BevöU,e
rung in gleichem Maße b edenken . Und da g ht es ohne 
ausreichende Führung, Erkundung und Hilfe aus der 
Luft überhaupt nicht . Ob der Boden dmch Wasser , 
Schlamm od r H.adioaktivität unbetr tbar geworden 
ist , wird keinen Unterschied bilden, od r nm den , daß 
letztere Boden vergiftwlg noch gefährlicher ist. DaJm 
bleibt nur Hilfe aus der Luft! Ohne g l'oßzügig vorbe
reiteten Luftrettungsdienst kommt ein ziviler Bevölke
rung chutz ni cht mehr aus. 

br auch im Frieden bleiben b tim mte 1 ata
s troph enf ä ll e, wie H ochwas er und ·Wald- und 
H eidebrände, auch bei 1ms auf der Tagesordnung. Mehr 
noch und wichtiger erscheint es mir, nicht nur bei 
solchen laufenden Katastrophen zu helfen , sondern 
durch b erwachung aus der Luft die Gefahrenstellen 
rechtz itig zu erk nnen und sie zu b kämpfen , b evor 
sie si. h zu Großschäden auswachs n können . Wie viel 
könnte der " t euere" Hubschrauber dem Volksver
mögen damit erhalten! 

In unserem technisch hochentwickelten und mit 
Menschen dicht b esiedelten Raum sind Mas s e n
unglü ck e nicht zu vermeiden . wiß besitzen wir 
ein n guten Bodenrettung dienst , aber ob er nicht 
wirksam durch einen Luftretttmgsdienst ergänzt 
w rden könnte ? Ich denke hier an das Drachenfels
unglück. Bis die Krankenwagen an di Unglücksstätte 
herankamen , hat es mehr als eine Stwlde infolge Ver
stopfung der Straßen gedauert, während beim Einsatz 
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nm Hubschraubern in dei: gl ichen Zeit bereits alle 
Verletzten hätten chirurgisch versorgt werden körmen. 
Eine ondel'he it tritt aber auf die em Gebiete für 
die Bundesrepublik noch auf, die bedacht sein will. 
Das i t der ständig rapide zunehmende motorisierte 
Verkehr. Die steigenden nfallziffern - im letzten 
Jahre Steigerung um 13% - schrecken. Etwa 
1-1, 000 Menschen sind im \" erflo senen Jahre dem 
Verkehr zum Opfer gefallen. "'ber 400000 wurden 
verletzt. ' iVeleh Leid - aber auch welche Ausgaben. 
die irgendwie in einem Sozialstaat \"on der Allgemein
heit getragen werden mü sen, sind darin eiJlgeschlo -
sen. Gewiß hat ein Teil der Verkelusunglü cke ich in 
den Ortschaften ereignet und ist ein. chneller Unfall
dien t zur Stelle gewesen. "Vie aber ieht e auf den 
Autobalmen und Landstraßen aus? Das weiß jeder 
Kraftfahrer, wie schnell in einem olchen]) alle die 
Zufahrtmögli chkeit verstopft ist. chnelle Hilf~
leistung und erschütterungsfreier Transport - dIe 
ersten Vorau setzungen für eine R ettung chwer
verletzter - sind in den meisten ]ällen dann ebenfall 
nur aus der Luft möglich, wie es Einzelfälle genügend 
bewie en haben. Spricht nicht di Tat ache, daß der 
heute zu ehrende Hauptmann Knorr allein an ein em 
Pfingstnachmittag, an dem er für die Ver1-: hrsüber
wachung der Polizei flog, bei drei Unglücksfällen auf 
der Autobahn die Schwerverletzten von der Autobahn 
ins Krankenhaus beförderte, eine beredte prache ? 
Und noch eines gehört zu die em Kapitel. Auch merbei 
könnte nicht nur die Hilfe aus der Luft bei einge
tretenem nglü ck fall von hohem Werte sein , sondern 
auch die Möglichkeit der Vorbe u gung olc~er 
Unglü cksfälle durch Beobachtung an der Luft. VIele 

nglücke entstehen bei plötzlichen Verkehrs ·toclmn
gen. Rechtzeitige mleitungen aus der . Luft, um ~en 
Verkehr flüssig zu halten, würden weItgehend dIese 
Gefahren aus chalten . Darm sind es immer wieder 
einzelne rücksichtslo e Fahrer, die waghalsig jeden 
anderen Wagen überholen müssen , und dadurch ein 
s t iindiges G fahrenmoment bilden. Sie li ßen . ich 
schnell aus der Luft fe tstellen und ihnen RückslCht 
beibringen. 
Inzwischen hat sich auch der Forschung 'ring für 
Verkehrsm edizin dem namhafte deutsche Chirur
gen angehören, mit dieser Frage eingehend beschäftigt 
und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß eine Ergänzung 
des Rettwlg wesens durch einen planmäßigen Luft
rettung dienst vom ärztlichen Standpunkt aus ge
fordert werden müsse. 
Damit aber genug zur Frage der Notwendigkeit auch 
für die Bund republik. Es sind also drei g roße Grup
pen von nfallmöglichkeiten , die ein n Luftrettungs
dien t bei uns notwendig machen: 
1. Die Gruppe der} atastrophen el ementarer 

und technischer Natur , dcren Gefalu'enherde 
nur teilwei e vorh l' erkannt werden körulen und 
die damit eine pontane Hilfsaktion auslösen. 

2. Die Vor.orge für eine Hilf sm ög ~i c ~k e i.t im 
z i v d e n B e völkeru ngssch u tz beI knegerlschen 
Konflikten, die planmäßig vorbeI' it t werden muß. 

3. Die ständ ige überwa chun g und Hilf s m ög
li chk e it aus der Luft für den Fernstraßen
v I' k eh r , die sy temati ch organi iert sein will. 

Daneben laufen dann noch die Möglichkeiten der 
1 ranken transporte für sofort einer Spezialbehandltmg 
zuzuführender Kranken und die Beförderung lebens
wichtiger :Medikamente an die Gebrauchsstätten. 
Damit ist die Aufgabe klargestellt und es ergibt sich 
als näch ste Frage: Wie kann s i e durchgeführt 
werde n ? 
Die zuniichst als Ant\\'ort hierauf gegebene Entgeg
nung "Das kann die Bundeswehr machen, da sie Luft
fahrzeuge hat" ist zwar ehrenvoll, löst aber das Pro
blem nicht erschöpfend. Wir sollen sehr dankbar sein, 
daß Bundeswehr und alliierte treitkrüfte immer ein
ge. pl'Ungen sind, wo sie konnten , und wollen diese 
Dankbarkeit auch durch Ehrung der verdienten 
Piloten bewei ·en. Wir erkennen auch dan)(bar an, daß 
beim Ausbau de Sanitätswesens der Bundeswehr 
neben dem eigenen Dienst auch Unglü cksfälle der 
Zivilbevölkerung mit berü cksichtigt w rden sollen. 
Aber man brau cht nur die drei Gruppen der Not
wendigkeit des Luftrettungsdienstes anzusehen, um 
festzustellen , daß die militärische eite zwar die Mit
hilfe bei Ziffer 1.} atastrophen übernehmen kann, 
aber weder für Ziffer 2. Ziviler Bevölkerungsschutz 
noch Ziffer 3. Planmäßige ü berwachung des Fern
verkehrs und Hilfeleistung auf den Fernstraßen \"er
antwortlich einzu tehen vermag. lfier bleiben die 
zivilen Behörden für die Vorbereitung und Organisa
tion allein verantwortlich und können die e Verant
wortung nicht auf die militärische eite verlagern. 
Für das Wie d er Organisi erung eines Luft
I' ttungsdien tes i t damit aber schon ein Ge ichts
punlü gewonnen. Iilitärische und zivile eite mü en 
zu einem Gesamtaufbau zusammenwirken, wobei die 
primäre Verantwortung für die zivilen Bedürfnisse den 
auch sonst für das öffentliche Wohl und die öffentliche 
Sicherheit zuständigen zivilen Behörden zufällt, aber 
die Mithilfe der militärischen teilen, soweit angängig, 
als willk mmene Unterstützung in Anspruch genom
men werden kann. Dabei sind aber alle für den Dienst 
an der Bevölkerung zuständigen Ausführungsorgane, 
wie P lizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk , die 
Organe des Öff ntlichen Rettungswesens und die 
caritativen Organi ationen, in b ondere das Rote 
Kreuz , zur tä tigen Mithilfe an ein m solchen Aufbau 
aufgerufen . Es kommen ferner alle am Versicherungs
schutz beteiligten Körperschaften, wie die Berufs
geno senschaften und die Unfall" ersicherungen in 
Frage, die ein ureigenes Interes e an Verhütung und 
schneller Hilfeleistung haben. 
Das wäre twa der Kreis der unmittelbar Beteiligten . 
Da weitere vVie d er zu wählend en Organi sa 
tionsform wird durch die besonderen teclmischen 
Gegebenheit n de Hub chraubers bestimmt. Seine 
verhä1tnismäßig geringe Geschwindigkeit und Reich
weite sowie die Notwendigkeit seiner orgsamen 
'Wartung machen eine Einzelabste llung - et\\'a bei 
1 rankenhäusern - \\'i e seine zu starke K onzentration 
an wenigen teilen unzweck miißig. Es ergibt sich 
somit die Notwendigkeit, eine Anzahl von l-l u bschrau
berstationen mit mehreren Hub chraubern besetzt im 
Bundesgel iet einzuri chten und die cn Stationen be
stimm te Betreuungsbereiche zuzu\\'c i en , in denen sie 
mit allen in Frage kommenden genannten Stellen Ver-
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bindung aufnehmen. Es wäre ab I' film sehr wenig 
sinnv II und unwirtschaftlich, wenn solche tationen 
nUT auf Rettungseinsätze warten sollten ,-md die vor
hand n Kapazität nicht für andere anfallende wichtige 
staatli che, wissenschaftliche und wirtschaftliche Auf
gaben au genützt würde, womit si die für ihre Unter
haltung ntstehenden} osten wieder hereinbringen 
könnten. 'Welchen Wert das Bestehen eines solchen 
Netz s von Hubschrauberstationen in der Bundes
republik für die Belange der Zivilbevölkerung und der 
Behörden im Frieden und Kriegsfalle haben würde, 
braucht nach dem Gesagten kaum näher angeführt 
werd n . Ein solches Projekt liegt d I' Bundesregierung 
seit einig I' Zeit vor. 
Dabei sollte aber ein besonderer Hinwei s noch 
angebracht in. chließlich kann jeder Hubsclu'auber 
als Rettungsgerät verwandt werden. ] as läßt also den 
Wun ch allein schon berechtigt erscheinen, die Ver
wendung des Hubschraubers nach Möglichkeit zu 
fördern, um damit zugleich das Hilfspotential zu ver
mehren. In einem Krisenfalle kann e gar nicht genug 
davon g ben! Damit gewilmt au h ein Punkt an Be
deutwlg, der bisher fast übersehen zu sein cheint. Bei 
der Planung e in e ahluftverk hr s wird nur 
von Flächenilugzeugen ausgegangen, elie für Kata
stroph neinsatz eillen nicht annähernd gleichen Wert 
b sitz n . Das Beispiel der Sabena beweist, wie man bei 
der 'Wahl des Hubschraubers beides verbinden kaml. 
Die öffentlichen eIder, die jetzt zur Unter tützung 
des J: ahluftverkehrs, etwa m Form von Flugplätzen 
und lTlugsicherungsorganisation, zur Verfügung gestellt 
werden sollen , kämen in einem solchen Falle dann 
nicht den Flugrei enden, sondern der Allgemeinheit 
zugute. 
Die Einrichtung . ines Luftr ttung~d i cnstes in d er 
ges hilderten Form ist das erste Ziel der "Deutschen 
Gesellschaft für Hubschrauber-V rwendung und Luft
rettungsdienst e. V." Wer dieses Ziel erstrebenswert 
findet, i t ZUT tätigen Mitarbeit aufg fordert. Die Frage 
des Luftrettungsdienstes in der Bundesrepublik ist 
angeschnitten. Möchte sie nicht mehl' zur Ruhe kom
men, bis ein solcher verwirklicht ist . Je früher um so 
bes er wird es sem, deml um so her und um so mehl' 
Mensch n wil'd dann in kriti, ehen Jotlagen geholfen 
werd n können. nd daru m geht es! 
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Uus "Stanoron" - ein vielfaeh verwendbarer IInndrernSltrecher 

Unzählig s ind die Fälle, in denen eine schn ·1I , nicht ort ·
fe te Fern. pre hverbindung von Vorteil ist. Ohne großen 
Aufwand läßt 'ich eine gute tel foni 'che Verständigung über 
eine Entfernung bis zu 15 Kilometer erzielen, wenn man 
zwei " tanofon"-Ha ndappa rate provi orisch durch eine 
Leitung mitcinander verbindet. Da von der 'tandard Elektrik 
Loren? vertriebene Gerät enthält drei Babyzellen 1,5 V ab 

tromquelle, e in e Spreehtaste, einen Summer mit Ruf taste 
sowie Fe Im'k lemmen für einen be onders infaehen Draht
a nschluß. Aus einern widerstand fähigen und chlagfe. ten 
Kunststoff hergestell t, i, t es da ideale Fernspreehgerät fiir 
Baustellen, portvemnstaltungen und ähn liche Gegeb n
heiten, bei denen 'chnellel' Aufbau, Bewcglichkeit und Tm 
provi. ation eine entscheidende l'tolle , pielen. 
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Zum Entwurf eines Notdienstgesetzes 

Deckung des zivilen Kräftebedarfs im Verteidigungsfall 

Von Obe rregierungsrot Dr . Hey, Bundesministerium des Innern 

Die Bundesregierung hat am 24. F ebruar 1960 den 
Entwurf eines Notdienstgesetzes verabschiedet . Der 
Entwurf ist darauf den gesetzgebenden Körperschaften 
zugeleitet worden. Das Notdienstgesetz gehört. zu den 
sogenannten einfachen Notstandsgesetzen, die ohne 
eine Änderung des Grundgesetzes in Kraft gesetzt 
werden können. Es ist das erste aus der R eihe dieser 
Gesetze, über das nun der Bundesrat und der Bundes
tag zu beschließen haben werden. Die Bundesrepublik 
holt damit Regelungen nach, die in den Nachbar
ländern darunter auch den neutralen , zumeist schon 
ihren g~setzlichen Niederschlag gefunden haben . Denn 
eine verantwortungsbewußte Staatsleitung - so sehr 
sie bemüht ist alles für die friedliche Entwicklung des 
Gemeinwesen; und die Aufrechterhaltung des Friedens 
zu tun - kann sich dem Auftrag nicht entziehen, 
vorsorglich Maßnahmen zu treffen , die in einem Ver
teidigungsfall zur Bewältigung der dalm gestellten 
Aufgaben erforderlich sind. Dazu gehört vor ~llen 
Dingen auch die Vorbereitung gesicherter rechtlicher 
Grundlagen. 

Zweck des Gesetzes 

Das Notdienstgesetz soll für den Verteidigmlgsfall die 
personelle Bedarfsdeckung auf dem gesam~~~. ~ffent
lichen und privaten Sektor außerhalb de~' mili~aflsc~en 
Dienstleistungen sicherstellen. Es ermöglicht e~erselts , 
das Schlüsselpersonal, das auf den verschIedenen 
Arbeitsplätzen bereits vorhanden ist, zu ~erpflichten, 
die Arbeit auch im Verteidigungsfall weIter zu ver
richten zum anderen gibt es die Ermächtigllilg, neue 
Kräfte 'für zusätzliche Aufgaben im Verteidigllilgsfall 
zu verpflichten. Es ist dabei an alle diejenigen Arbeit.en 
zu denken, die den Fortgang llilseres Lebens auch Im 
Verteidigungsfall ermöglichen, zum Beispiel an d~n 
Dienst in den Krankenhäusern, in der Ernährung, III 
den Gas- 'Wasser- und Elektrizitätswerken llild in den 
vielen B~reichen der öffentlichen Verwaltung. Beson
ders hinzuweisen ist auf die sehr erheblichen personellen 
Anforderungen, die sich aus der Aufstellllilg öffentli
cher Hilfsdienst e zum Schutz der Zivilbevölkerllilg, 
wie zum Beispiel des Luftschutzhilfs~ienstes , a~s der 
Verstärkung der Polizei zur Gewährl~lstu.ng der offent
liehen Sicherheit und Ordnung sowIe fur Instandset
zungsdienste zur Aufrechterhaltung der lebens- und 
verteidigllilgswichtigen Versorgmlg ergeben. In~gesamt 
kalm man den Zweck des Gesetzes so umschreIben: es 
soll den zivilen Behörden die Handhabe geben, den 
zivilen Kräftebedarf im Verteidigungsfall zu dec~en. 
Der Entwurf geht also nicht den Weg, ~ie WeJ:trpflicht 
über die eigentlichen militärischen Dle.nstl.els~lmgen 
hinaus auszudehen, er erstrebt vielmehr die Emfuhrung 

einer echten zivilen Dienstpflicht, welche die Wehr
pflicht im Interesse der Gesamtverteidigllilg ergänzen 
soll. 

Der Grundgedanke eines solchen Gesetzes ist nicht 
neu. In Deutschland haben wir eine allgemeine zivile 
Dienstpflicht schon im ersten Weltkrieg gekannt 
- das Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst 
vom 5. Dezember 1916 - ,llild im zweiten Weltkrieg 
bestand dann neben der Luftschutzdienstpflicht eine 
Notdienstpflicht zur Erfüllung wirtschaftli cher Auf
gaben. Auch viele Nachbarländer kennen neben der 
Wehrpflicht die Verpflichtllilg zu lebens- und ver
teidigungswichtigen Dienstleistungen nichtmilitäri
scher Art für den Verteidigungsfall. 

Einheitliche Regelung 

Im Gegensatz zur deutschen Regelung im zweiten 
Weltkrieg, wo die Dienstpflicht für den öffentlichen 
und den privaten Sektor aufgespalten llild verschieden 
geregelt war, geht der Entwurf der Bllildesregiermlg 
von dem Grundsatz der einheitlichen Regelung aus. 
Er befaßt sich daher nicht nur mit der Dienstpflicht 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung, sondern auch 
im nichtöffentlichen Bereich, in den Ernährungs-, 
Versorglmgs-, Verkehrs- und sonstigen Wirtschafts
betrieben, allerdings immer nur, soweit es sich um den 
Schutz der Zivilbevölkerung oder um die Herstellllilg 
und die Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereit
schaft handelt. 

Notdienst grundsätzlich nur im Verteidigungsfall 

Grundsätzlich kann der Notdienst erst im Verteidi
gungsfall gefordert werden. Aber auch ohne daß der 
Verteidigungsfall nach Artikel 59a des Grundgesetzes 
förmlich festgestellt ist, kann zum Notdienst herange
zogen werden, wenn eine fremde bewaffnete Macht 
F eindseligkeiten gegen die Bundesrepublil\: tatsächlich 
eröffnet hat, und schließlich auch dann, wenn die 
Bundesregierung feststellt, daß Notdienstleistllilgen 
im Hinblick auf einen drohenden Verteidigllilgsfall 
erforderlich sind. 

Hiervon gibt es eine Ausnahme: Bereits in Friedens
zeiten ermöglicht das Gesetz eine Heranziehung zu 
Aus bildllilgsveranstaltllilgen, um die N otdienstpflichti
gen auf ihre Dienstleistungen im Ernstfall vorzube
reiten. Dafür kommen aber nur ganz bestimmte Auf
gaben in Betracht, die durch Rechtsverordnung der 
Bllildesregierllilg bezeichnet werden. Die Höchstdauer 
der Ausbildllilgen ist auf jährlich 14 Tage begrenzt. Es 
ist z. B. an eine Ausbildung für Aufgaben im Luft-
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schutzhillsdienst, in der Polizei und in anderen wicht i
gen öffentlichen Diensten zu denken. 
Des weiteren soll im Frieden durch sogenannte Bereit
haltung bescheide das notwendige Schlüsselpersonal 
für bestimmte Dienstl istungen im Ernstfall gesichert 
werden, sei es, daß die eingeteilten Personen ihre bi -
herige Tätigkeit weiter verrichten, sei es, daß sie für 
neue wichtige Aufgaben eingeteilt werden sollen . Wer 
einen Bereithaltungsbescheid erhalten hat , muß der 
H eranziehungsbehörde jeden Wohnungswechsel inner
halb zweier 'Wochen anzeigen. J m übrigen er wachsen 
ihm daraus im Frieden I eine Be chränkungen, ins
besondere auch nicht bei der Wahl von Beruf und 
Arbeitsplatz . 

Wer ist notdienstpUicbtig1 

Zum Notdienst können alle P ersonen herangezogen 
werden , die im Bundesgebiet , mit Ausnahme von 
Berlin, ihren ständigen Aufenthalt haben . Auf Berlin 
erstreckt sich das Gesetz nicht, da es keine Berlin
Klausel enthält. Männer sollen vom 1 . bis zum 65., 
F rauen vom 18. b is zum 55. Lebensjahr notdienst
pflichtig ein. Für verschiedene P ersonenkreise sind 
Befreiungen und Zurückst ellUllgen vorgesehen , zum 
Beispiel für Schwerbeschädigte, für P ersonen , die 
dauernd er werbsunfähig oder vorübergehend arbeits
unfähig sind, fü r werdende Mütter und Mütter mit 
Kleinkindern, für Mütter von einem oder mehreren 
Kindern unter 15 J ahren , deren Betreuung durch eine 
Notdienstleistung gefährdet wäre, und für Personen, 
die in der Ausbildung stehen . 

Reranziebung zum Notdjen t 

Die Verpflichtung zur Leistwlg von Notdienst wird 
jeweils erst durch eine behördliche Einzelentscheidung, 
die sogenannte H eranziehung, begründet . H eranziehun
gen sollen nur daml ausgesprochen werden , welID sich 
der Kräftebedarf auf andere geeignet e Weise (z. B . 
über den freien Arbeitsmarkt oder durch Freiwillige) 
nicht decken läßt oder wenn das nicht rechtzeitig oder 
nur mit unverhältnismäßigen Mitteln zu erreichen 
wäre (Grundsatz der Subsidiarität). 

Dauer der Reranziebung 

Der Entwurf geht von der zeitlichen Begrenzung der 
H eranziehung aus. Wenn die H eranziehungsbehörde 
nicht einen früheren Zeitpunkt angibt , endet die 
H eranziehung kraft Gesetzes nach Ablauf eines Jahres. 
Die Heranziehungsbehörde hat die H eranziehung 
schon vorher aufzuheben, wenn die Voraussetzungen 
weggefallen sind. Verlängerung bis zu einer Gesamt
dauer von zwei Jahren ist möglich . Soweit H eran
ziehungen ausnahmsweise schon im Frieden zulässig 
sind, nämlich zur Teilnahme an Ausbildungsveran
staltwlgen , wird die zeitliche Inanspruchnahme des 
Notdienstpfli chtigen - wie b ereits erwähnt - auf 
jährlich 14 Tage beschränkt. 

Wem können Notdien tpllichtige zugewiesen werden? 

Notdienstpfli chtige können im Wege der H eranziehung 
jedem öffentlichen Dienstherrn oder Arbeitgeber und 

auch jedem privaten Arbeitgeber zugewiesen werden, 
der lebens- und verteid igungswichtige Aufgaben wahr
nimmt . Der Entwurf bezeichnet den E mpfänger der 
Dienstleistwlg als Notdienstberechtigten. 

Notdienst und Wcbrpflicbt, Ausgleicb de Kräftebedarfs 

Nach dem Entwurf geht die Wehrpfli cht der Notdienst
pflicht vor . Diese Regelung soll jedoch nicht zu einer 
einseitigen Bevorzugung militärischer Interessen füh
ren . Durch Unabkömmlichstellungen und durch die 
FreistelllUlg von Wehrpfli chtig n , die für eine Ver
wendung im zivilen Bevölkerungsschutz zur Verfügung 
stehen, muß im Rahmen der §§ 13 und 13a des Wehr
pflichtgesetzes und der danach noch zu erlassenden 
Rechtsverorclnungen und Ver waltungsvorschriften ein 
befri edigender Ausgleich gefunden werden . Dadurch 
kann auch vermieden werden , daß Wehrpfli chtige, die 
zugleich der Notdienstpflicht u.n terliegen, sowohl in 
der Bunde wehr wie für Aufgaben der zivilen Verteidi
gung ausgebildet werden, obwohl im Verteidigungsfall 
nur die eine oder die andere Verwendung in Betracht 
kommt. Die rechtzeitige Abstimmung des P ersonal
bedarfs für militärische und zivile Aufgaben ist von 
großer Bedeutung. 
Die weitere Frage, welchem der verschiedenen Bedarfs
träger ziviler Dien tleistungen die Priorität zukommt, 
ist im Geset zen twud ni cht behandelt worden . Sie 
kann nur durch eine sorgfältig abge. t immte Planung 
gelöst werden , die auch die fortschreitende Entwi ck 
lung berü cksichtigt. 

Verfabren der Reranziehllilg, Reranziehungsbescheid 

Vor der Entscheidung über eine H eranziehung hat die 
H eranziehungab ehörde die körperliche und gei tige 
Eignung des Notdienstpflichtigen zu prüfen. uf die 
persönli chen Verhältnisse des Notdienstpfli chtigen , 
wie z. B . Alter, Geschlecht, Familienstand, ist bei der 
Auswahl Rü cksicht zu nehmen . ach Möglichkeit soll 
der Notdienstpfli chtige seinen beruflichen Fähigkeiten 
entspre hend herangezogen werden . Um die not wendi
gen ]) estst ellungen zu treffen , kann die H eranziehungs
behörde von dem Notdienstpflichtigen verlangen, daß 
er sich meldet , Auskünfte erteilt und sich ärztlich 
untersuchen läßt. 
Vor der Heranziehung soll der Dienstherr oder Arbeit
geber des Notdi.enstpflichtigen gehört werden , wenn 
der Notdienst während der] ienst- oder Arbeitszeit 
außerhalb des bi herigen Beschäftigungsverhältnisses 
geleistet werden soll . 
Die H eranziehung wird dem Verpflichteten grundsätz
lich durch einen schriftlichen Heranziehungabescheid 
mitgeteilt, der Angaben über den Notdienstberechtig
ten, den Gegenstand, den Beginn und die Dauer der 
Dienstleistung sowie die rechtliche Ausgestaltung des 

otdienst verhältnisses enthält und zuzustellen ist . 
F erner sind der Di nstherr oder Arbeitgeber des ot
dienstpflichtigen und der Notdienstber chtigte zu 
benachrichtigen . 

Reranziehungsbebör(len 

Die b ehördliche Zuständigkeit für das H eranziehungs
ved ahren überträgt der Entwurf den Arbeitsämtern. 
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Für diese Zustktndigkeit. entscheidung sprach vor 
allem die Tat ache, daß die Arbeitsverwaltung den 
notwencligen Einbli ck in die Gegeb enheiten und 
Belange des Arbeitsmarktes hat und über große Er
fahnmgen hinsichtlich des regionalen wie des über
regionalen Kräfteausgleich verfügt. Die e Erfahrun
gen kommen ihr im Verteidigungsfall nicht nur für 
Heranziehungen zu Dienstleistungen im nichtöffent
li chen B erei c h, sondern au chi m Berei ch der öffen tli chen 
Verwaltung zustatten . E s versteht sich, daß die 
Arbeitsverwaltung auf eine enge Zusammenarbeit mit 
den Verwaltwlgen bedacht ein muß , die für den 
Verteidigung fall erhebliche P ersonalanforderungen 
stellen werden , wie die allgemeine innere VerwaltUllg 
hinsichtlich der Bedürfnis e des zivilen B evölkerungs
schutzes, aber auch die Bundesbahn, die Bundespost , 
die übrigen Verkehrsverwaltungen und die Bundeswehr. 
D ie Zuständigkeit der Arbeitsämter erfährt jedoch eine 
wichtige Einschränkung : Soll das vorhandene P ersonal 
des Bundes, der Lktnder , der Gemeinden oder Gemein
deverbände an seinem Arbeitsplatz festgehalten wer
den , so wird es von der zuständigen Behörde des 
Dienstherrn bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde 
verpflichtet , nicht also vom Arbeitsamt. Ent prechen
des gilt, wenn Ruhestands- oder ehemalige Beamte bei 
ihrem früheren Dienstherrn wiederverwendet werden 
sollen. Die Arbeitsämter können in diesen F ällen 
led iglich durch einen Widerspruch die Entscheidung 
der übergeordneten Dienststelle des Dienstherrn herbei
führen. "Vollen umgekehrt die Arbeitsämter Personal 
der genannten öffentlichen Dienstherrn in eine andere 
Tätigkeit verpflichten , so können sie dies nur mit 
Zustimmung des D ienstherrn tun. B ei Gefahr im 
Verzug sollen zu kurzfri ·tigern Notdienst au ch örtliche 
Instanzen der allgemeinen inneren Verwaltung Not
d ienstpflichtige heranziehen können. 
Alle H eranziehungsb ehörden werden bei ihrer Ent
scheidung an die einheitliche Planung der beteiligten 
l~essorts , insbesondere an die zu erwartenden Ver
waltungs\rorschriften der Blmdesregierung gebunden 
ein . Die Behörden der Arbeits \-erwaltung werden bei 

der Ausführung der ihnen im :H eramiehungsverfahren 
zufallenden Aufgaben der Fachaufsicht und den 
Weisungen des Bundes unter tellt . Soweit Behörden 
der Länder und Gemeinden in da H eranziehungsver
fahren eingeschaltet s ind, soll durch Einfü hrung der 
Bundesauftragsyerwaltwlg der einheitliche Vollzug 
des Gesetzes gesichert werden. 

Uccbtsschntz im Rcranzicbllng. verfahren 

Fü r ]~echtsstreitigkeiten im H eranzielumgsverfahren 
gilt die Verwaltungsgerichtsordnung . egen behörd
liche Entscheidungen, wie z. B . den .1-:1 eranziehungs
bescheid, .ist dem Notdienstpflichtigen nach erfolg
losem vViderspru ch die Anfechtungsklage vor den 
allgemeinen Verwaltungsgerichten gegeb en. 

UcchtsverhäJtnis c dc Hcran O'czogcncll im Notdicllst 

Der rechtliche , tatus der Herangezogen n im Not
dienstverhtiltnis ist durch eingehende B estimmungen 
geregelt, die sich weitgehend an die Vorbilder des 
Arbeitsrechts und des öffentlichen Dienstrechts an-

lehnen . Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten für 
die recht li cheAusg staltung des Jotdienstverhältnisses. 
rIeben einem kurzfristigen Notdienst, der im wesent 
lichen bei Dienstleistungen von höchstens 14 Tagen, 
insbesondere au ch bei Ausbildungsveranstaltungen im 
Frieden , gilt, kennt der Entwurf den langfri stigen 

otdienst . Für diesen kommen wiederum verschiedene 
Unterarten in Betracht: Der Notdienstpfli chtige kann 
durch die H eranziehung entweder in einem bestehen
den Dienstverhiiltnis ab Beamter oder in einem beste
henden Arbeitsverhältnis als Arbeiter oder Angestellter 
zum otclienst verpflichtet werden , wenn es darauf 
ankommt, da ß er seine bisherige Tätigkeit weiterhin 
wahrnimmt. In diesem F alle wird das be tehende 
Hechtsverhältnis fortgesetzt. Er kann ferner zu einer 
neuen Tätigkeit unter B egründung eines Arbeits
verhältnisses oder auch - wenn es sich um einen im 
Ruhestand befindlichen oder früheren B eamten han
delt, der bei seinem früheren Dienstherrn wiederver
wendet werden soll - unter Begründung eines 
Beamtenverhältnisses auf 'Widerruf verpflichtet wer
den . Auch daim gelten grundsätzlich die einschlägigen 
Bestimmungen des Arbeits- oder Dienstrechts. Schließ
lich kann, wenn die Anknüpfwlg an die bekannten 
R echt formen ni cht sachdienlich ist, ein öffentlich
rechtliches Dienst verhältnis besonderer Art b egründet 
werden , das als Hillsdienstverhältnis bezeichnet wird, 
wegen seiner öffentlich-rechtlichen Natur aber nur für 
Dienstleistungen im öffentlichen B ereich in B etracht 
kommt. 

Vcrgiitung 

Die Herangezogenen erhalten für ihre Tätigkeit im 
Notdienst grundsätzlich auch eine Verg ütung, die der 
Notdien tberechtigte zu zahlen hat. Die Art der Ver
gütWlg hängt davon ab , welche Hechtsform für das 
N otclienstverhältnis gewählt wird. 
I st der Notdienst in einem bestehenden Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis zu leisten , so werden gmndsätzlich 
die bi herigen Bezüge weitergezahlt, weil die Ansprüche 
au s dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch die 
Notdienst verpfli chtung nicht verändert werden. Wenn 
durch die Heranziehung ein neues Arbeitsverhältnis 
oder ein B eamten verhältnis auf Widerruf b egründet 
wird, so erhält der Herangezogene als Vergütung die 
bei Dien tleistungen vergleichbarer Art üblichen 
Bezüge. 
Für Herangezogene, die in eiJlem Hillsdienst verhältnis 
Notdienst leist en , sieht der Entwurf eine besondere 
R egelung vor. Sie erhalten Geld- und Sachbezüge in 
entsprechender An wendung des W' ehrsoldgesetzes. 
Hervorzuheben ist , daß sie somit neben Sachbezügen, 
wie Verpflegung und Unterkunft, und dem Wehrsold
betrag auch das Übungsgeld erhalten , das auf Grund 
einer Ergänzung des vVehrsoldgesetze durch eine den 
gesetzgebenden K örperschaften gleichfalls zur B e-
chlußfassung vorli egende Novelle znm Unterhalts

sicherungsgesetz eingeführt werden wird. 

Nur bei kurzfri stigem Notdienst , insbesondere auch 
au. Anlaß einer Ausbildung im Frieden , ist keine 
eigentliche Vergütung vorgesehen . Hier schließt sich 
der Entwurf an die R egelung für die freiwilligen H elfer 
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im Luftschutzdienst nach dem Ersten Gesetz über 
Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung an. Die 
zu kurzfristigem otdienst Herangezogenen erhalten 
die Leistungen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhält
nis auch dann weiter, wenn die Pflicht zur Arbeits
leistung wegen Überschneidung mit dem Notdienst 
ganz oder teilweise entfällt. Wenn der Arbeitsausfall 
eine bestimmte Zeitdauer überschreitet, so sind dem 
Arbeitgeber die fortgewährten Leistungen durch den 
Jotdienstberechtigten zu erstatten. Die H erangezoge

nen sollen durch den kurzfristigen otdienst auch 
keine sonstigen unzumutbaren finanziellen Nachteile 
erleiden. ie erhalten daher Ersatz für notwendige 
Aufwendungen, wie z. B. Fahrkosten. Herangezogenen, 
die nicht i.n einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
stehen, ist Ersatz für Verdienstausfall zu gewähren. 

Auswirkungen der Heranziehung zum Notdienst auf ein 
bestehendes Dienst· oder Arbeitsverhältnis 

Soweit der Notdienst nicht in dem bisherigen Dienst
oder Arbeitsverhältnis geleistet wird oder als kurz
fri stiger otdienst neben der beruflichen Arbeit ver
richtet werden kann, sichert das Gesetz den Fort
bestand des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses 
in Anlehnung an die Regelung des Arbeitsplatzschutz
gesetzes für die zum Wehrdienst einberufenen Wehr
pflichtigen . Die Verpfli chtungen aus dem Beschäfti
gung verhältnis ruhen im wesentlichen bis zur Be
endigung des .r otdienstverhältnisses. Kündigung oder 
Entlassung durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber 
aus Anlaß der Heranziehung sind nicht zulässig. 

Unterhalt sicherung Hir den Herangezogenen und seine 
Angehörigen 

Da die Leistungen im langfristigen Notdienst vergütet 
werden und der Notdienstpflichtige nach Möglichkeit 
zu einer Dienstleistung herangezogen wird, die seiner 
Ausbildung und seinen Fähigkeiten entspricht, wird 
sich in der Regel das Einkommen eines H erangezogen n 
nicht mindern, auch wenn er in ein neues Beschäfti
gungsverhältnis eintritt . Soweit H erangezogene den
noch durch den langfristigen otdienst eine Minderung 
ihres Einkommens erfahren, wird ihre wirtschaftliche 
Sicherung unter Anlehnung an die Grundsätze des 
Unterhaltssicherungsgesetzes und der dazu vorbe
reiteten Novelle geregelt. Dies gilt für Arbeitnehmer 
wie für beruflich Selb tändige. Dabei wird angestrebt, 
den Herangezogenen Einkommensminderungen bis 
zur Höhe von 1500 Deutsche Mark monatlich unter 
Anrechntmg der Bezüge aus dem o tdienstverhältnis 
zu er tatten. Die Durchführung der Unterhaltssi he
rung wird den nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 
für die Unterhaltssicherung der einberufenen Wehr
pflichtigen zuständigen Landesbehörden als Bund s
auftragilangelegenheit. zugewiesen . 

Sozialver icherung und Be chädigtenver orgllllg 

In einem besonderen Abschnitt des Entwurfs sind die 
sozial versicherungsrechtli hen Verhältnisse der H eran
gezog nen im Hinblick auf ihr bisheriges Beschä.fti
gung verhältnis und auf das Notdienst verhältnis ein
gehend geregelt. Allen Vorschriften liegt der Gedanke 

zugrunde, den sozialversicherungsrechtlichen Besitz
stand des H erangezogenen aufrechtzuerhalten und 
Überschneidungen zu vermeiden , die sich aus dem 
Fortbestand eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
neben dem Notdienstverhältnis ergeben könnten . 

Während der kurzfristige Notdienst einschließli ch der 
Ausbildung im Frieden und der langfristige otdienst 
in einem bestehenden Dienst- oder r1rbeitsverhältnis 
die bestehenden versicherungsrechtli ehen Verhältnisse 
nicht berührt und eine neue Versicherungspflicht nicht 
begründet, gilt für den langfristigen Notdienst, bei dem 
ein neues Beschäftigungsverhältnis in der Form eines 
Arbeitsverhältnisses oder eines Beamtenverhältnisses 
auf Widerruf entsteht, zunächst der Grundsatz, daß 
die Sozialversicherungspflicht sich .nach den allgemei
nen Vorschriften für Beschäftigungsverhältnisse der 
genannten Art ri chtet. In näheren Bestimmungen 
werden Besonderheiten gegenüber den allgemeinen 
Grundsätzen hinsichtlich der Versicherungsfreiheit, 
der für die Beiträge und Leistungen maßgebenden 
Bemessungsgrundlagen und anderes geregelt. Bei ot
dienst in einem Hilfsdienstverhältnis wird eine neue 
Versicherungspflicht. nicht begründet , jedoch werden 
das Weiterlaufen einer best ehenden gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung gewährleistet, die 
hierfür geltenden Beitragsverpflichtungen geregelt und 
für die Arbeitslosenversicherung die Gleichst ellung 
von otdienstzeiten mit Zeiten einer versicherungs
pflichtigen Beschäftigung festgesetzt. 

Da im kurzfristigen Notdienst und beim Notdienst in 
einem Hilfsdienstverhältnis im Gegensatz zu den an
deren Notdi nstarten keines der üblichen Beschäfti
gungsverhältnisse begründet wird, in denen Unfall
versorgung nach den Grundsätzen des Beamtenrechts 
oder der gesetzlichen Unfall ver icherung gewährt wird, 
erhalten die H erangezogenen und ihre Hinterblieb enen 
in diesen Fällen Beschädigtenversorgung nach dem 
Bundesversorgungsgesetz . 

I{o -ten aus der Durchführung des Gesetzes 

Die Kosten , die aus dem Vollzug des Notdienstgesetzes 
unmittelbar entstehen, werden von verhältnismäßig 
untergeordnet er Bedeutung sein. Da das Gesetz für 
den Verteidigungsfall bestimmt ist , findet es im Frie
den ohnehin nur in ganz b eschränktem Maße An
wendung. 

Vornehmlich VerwaltUJlgskosten ergeben sich aus dem 
Heranziehung verfahren. Sie sind namentlich im 
Frieden geringfügig, weil dann nur die H eranziehung 
zu einem gegenständlich und zeitlich sehr eng um
grenzten } reis von Ausbildungsveranstaltungen und 
der Erlaß von Bereithaltung bescheiden für Schlüssel
kräfte und Ausbildungsteilnehmer in Betracht kom
men. Der Aufruf ganzer Jahrgänge mit einer ent
sprechend umfangreichen Verwaltungsarbeit, wie etwa 
bei der Durchführung der Wehrpflicht, wird im allge
meinen nicht zu erwarten sein. Kostenträger ist der 
Bund, soweit die Arbeitsämter als allgemeine H eran
ziehungsbehörde oder andere Bundesbehörden tätig 
werden. Die Länder einschließlich der Gemeinden und 
Gemeindeverbände tragen die Kosten aus der H eran-
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ziehung ihres eigenen Personals innerhalb bestehender 
Dienst- oder Arbeitsverhältrusse. 
Als Zweckausgaben fallen die Kosten für die Vergütung 
und Entschädigung der Herangezogenen an; solche 
Kosten können im Frieden nur aus der Heranziehung 
zu den kurzfristigen Ausbildungsveranstaltungen er
wachsen. Die genannten Kosten sind aber in keinem 
Fall als eigentliche Folgekosten des Gesetzes anzu
sprechen, da dieses nur einen Weg für die Deckung des 
ohnehin vorhandenen Kräftebedarfs angibt. Es darf 
auch davon ausgegangen werden, daß diese Kosten im 
allgemeinen den Ausgaben entsprechen werden, die für 
frei angeworbene Kräfte aufzuwenden wären. Die 
Kostenpflicht im Verhältnis zum Notdienstpflichtigen 
trifft grundsätzlich den N otdienstberechtigten als 
Empfänger der Dienstleistungen ; dies können öffent
liche oder private Arbeitgeber sein. Eine zusätzliche, 
wenngleich wohl nicht sehr erhebliche Belastung trifft 
die öffentliche Hand aus den Bestimmungen über die 
'wirtschaftliche Sicherwlg der H erangezogenen bei 
einer Mindenmg ihres bisherigen Einkommens infolge 
des Notdienstes. 

Die WUnsche des Bundesrats 

Der Bundesrat hat am 18. März bei der Beratung der 
Regierungsvorlage im ersten Durchgang keine grund
legenden Einwendungen gegen den Gesetzentwurf 
erhoben, er nahm jedoch insgesamt 62 Abänderungs
anträge an (zum Teil unwesentlicher oder nur redak
tioneller Art). Die Ländervertretung schlug unter 
anderem vor, die Notdienstpflicht der Frauen im 

allgemeinen nicht über das 50. Lebensjahr hinaus 
auszudehnen. Für Mütter mit Kindern forderte der 
Bundesrat weitere Erleichterungen. Vom Notdienst 
innerhalb der Streitkräfte sollen Frauen ausgeschlossen 
werden. Für Studenten und Fachschüler wird die 
Zurückstellung bis nach dem Abschluß der Hoch- bzw. 
Fachschulausbildwlg vorgeschlagen. Ein Antrag meh
rerer Länder, die Heranziehung der Notdienst
pflichtigen statt durch die Arbeitsämter durch die 
Behörden der inneren Verwaltung vorz1.mehmen, ver
fi el der Ablehnung. 
Zu einigen Punkten meldete der Bundesrat verfas
sungsrechtliche Bedenken an. Er möchte weiterhin 
- über Rechtsverordnungen, die seiner Zustimmung 
bedürfen - stärker in die Durchführung des Not
dienstgesetzes eingeschaltet werden. Und schließlich 
wünschen die Länder, daß wie die Verkündung eines 
Notstandes auch die Feststellung des "drohenden 
Verteidiglmgsfalles" nur mit Zustimmung des Bundes
rats erfolgt. 

Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf mit den 
Änderungsvorschlägen des Bundesrats wld ihrer eige
nen Stellungnahme dazu dem Bundestag weiterge
leitet. Die Regierung stimmte dem Vorschlag des 
Bundesrats zu , daß Frauen nur bis zum Alter von 
50 Jahren zum Notdienst herangezogen werden sollen. 
Sie lehnte jedoch den Änderungsvorschlag der Länder
vertretung ab , daß die Notdienstpflicht vom Bundes
kabinett nur im Einvernehmen mit dem Bundesrat 
festgestellt werden kann. Nach Ansicht der Bundes
regierung würde das im Ernstfall zu viel Zeit bean
spruchen. v.Z. 

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ 

Notstandsgesetz im Bundestag 

Die Bundesregierung hat nach Beratung durch den Bundesrat im ersten Durchgang jetzt das 
sogenannte Notstandsgesetz dem Bundestag zugeleitet. Nach dem Gesetz soll dem Grundgesetz 
ein Artikel 115a zugefügt werden, der im Falle eines äußeren oder inneren Notstandes den Aus
nahmezustand regelt und die Bedingungen festlegt, unter denen dieser Ausnahmezustand ver
kündet werden kann. Ferner werden die Vollmachten der Bundesregierung während des 
Ausnahmezustandes bestimmt. 
Die Bundesregierung hat sich nicht der Auffassung des Bundesrats angeschlo sen, zwischen 
ä,ußerem und innerem Notstand zu unterscheiden. Auch den Vorschlag der Ländervertretung, einen 
Notstandsausschuß aus Mitgliedern des Blmdesrates und Bundestages einzuschalten, nahm die 
Bundesregierung nicht an. Im Bundestag ist für die Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehr
heit erforderlich. 
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BAULICHER LUFTSCHUTZ 
Planungsseminare "Baulicher Luftschutz" 

überleben in Schutzraumbauten 
V on D r.- I ng. L öfken 

Durch die Vorträge, durch die Filme, in den Diskussionen s.ind 
die Angriffsmittel von heute unter besonderer Berücksichti
gung ihrer Wirkung auf Bauwerke behandelt worden . Die 
Konstruktionsmerkmale, die Planung von Schutzbauten in 
Neu- und Altbauten, die Wiederherstellung von vorhandenen 
Schutzbauten, der bauliche Luftschutz im Hochbau , der Be
helfs- und Teilschutz, die Belüftung und Ausst attung von 
Schutzräumen wurden eingehend besprochen. Diese neu 
erarbeiteten wichtigen und entscheidenden Grundzüge der 
Baurnaßnahmen für Schutzraumbauten geben uns rue Mög
lichkeit, auch über die Frage des "Überlebens in Schutzraum
bauten" sprechen zu können. 

Es besteht wohl kein Zweifel, daß die Aufgaben des " Baulichen 
Luftschutzes" bei den gegenüber den im letzten Weltkrieg sehr 
verbesserten konventionellen wie vor allem bei den neu aufge
kommenen atomaren Angriffsmitteln wesentlich schwieriger 
geworden sind, ja zum Teil vollkommen neue Probleme auf
werfen. Der letzte Weltkrieg hat eindeutig und klar aufgezeigt , 
daß nur bei Vorhandensein eines Schutzes der Bevölkerung 
durch Schutzräume, Bunker und Stollen, durch erhöhte 
Festigkeit der Bauwerke, durch gesicherte Anjagen für rue 
Versorgung und den Verkehr, also durch auf den Luftschutz 
abgestellte bau technische Maßnahmen ein " Überleben" bei 
einem Luftangriff möglich war. Bautechnische Maßnahmen 
zum Schutz der Menschen gegen Luftangriffsmittel sollten 
daher auch heute volle Beachtung finden , da einzig und alJein 
das Vorhandensein von Schutzbauten den Menschen während 
eines Angriffes Schutz gewähren kann. Der bauliche Luftschu tz 
solJte nicht vernachlässigt werden gegenüber den Vorbereitun
gen von Einrichtungen und Maßnahmen, die erst nach einem 
Angriff einsetzen sollen und wirksam werden, Maßnahmen , 
rue Verschütteten und Eingeschlossenen Hilfe leisten, die ein 
getretene Schäden mindern , zerstörte Anjagen instand setzen. 
Es sei hier daran erinnert, daß vor dem zweiten Weltkriege, ja 
selbst noch in den ersten Anfängen des Krieges, trotz Drängens 
der Techn.iker rue baulichen Maßnahmen zur Erhaltung des 
Lebens und der LebensmögHchkeiten der Bevölkerung gegen
über den Aufbaumaßnahmen eines Luftschutzhilfsdienstes und 
den damit zusammenhängenden organi atorischen und ver
waltungstechnischen Aufgaben immer wieder zurückgestellt 
wurden. Der Verlauf des Kriegsgeschehens zeigte sehr bald , 
daß Hilfsmaßnahmen , rue nach einem erfolgten Angriff ein
setzten, allein nicht in der Lage waren, Leben und Gesundheit, 
ein "Überleben", zu garantieren. Das Steuer Wllrde entschei· 
dend herumgeworfen. 

Durch eine der Öffentlichkeit kaum bekannt gewordene ein
maHge Leistung aller Bauschaffenden wurden im Kriege in 

kürzester Zeit die bis dahin vernachlässigten bautechnischen 
Schutzmaßnahmen nachgeholt. 
Ein so plötzlicher Einsatz eines großen TeUs der Bauwirtschaft 
für die zum Schutz der Bevölkenmg entscheidenden bautech
nischen Maßnahmen war nur mögHch , da von den für den 
Luftschutz verantwortHchen Stellen durch exakte Vorarbeiten , 
durch klare pIanerische und bau technische Anweisungen und 
Richtlinien, vor alJem auch durch eine bereits durch viele 
J ahre hindurch betriebene Ausbildung der Techniker aller 
Fachrichtungen auf breitester Ebene, auch durch die Errich
tung von Beispielbauten, beste Vorarbeit geleistet und alle 
Voraussetzungen für eine sachgemäße schnelle Baudurch 
führung gegeben waren. Durch den Schutzraumbau und 
besonders durch den Bunkerbau im letzten Kriege (über 
4500 im R eichsgebiet) war ein "Überleben im Schutzraumbau" 
weitgehend gewährleistet. Millionen Menschen verdanken dem 
Schutzraumbau ihr Überleben im letzten Weltkriege. 
Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, muß hier gesagt 
werden, daß in einem Luftkriege eine Hilfs- und Instandset
zungsleistung nach einem Angriff eine unbedingte Notwenrug
keit ist. Der Weltkrieg hat rue hohe Bedeutung einer bis ins 
kleinste vorbereiteten und bestens durchgebildeten HiJfs
organisation zur Hilfeleistung und zur Instandsetzung nach 
einem Angriff unter Beweis gestellt. 
Wird aber eine Hilfeleistung nicht illusorisch, wenn insbe
sondere bei den heutigen Angriffsmitteln ein echter Schutz 
fehlt? Eine Hilfeleistung kann nur wirksam werden , wenn 
vorbeugend durch vorhandene bauliche Schutzmaßnahmen 
die Wirksamkeit von Angriffsmitteln soweit nur irgendwie 
möglich eingeschränkt wird. Durch das Vorhandensein von 
Schutzraumbauten werden bei einem Angriff mit herkömm
lichen Waffen lind auch mit Atomsprengkörpern die Verluste 
entscheidend eingeengt. Durch rue nach einem Angriff tätig 
werdenden Hilfsmaßnahmen, wenn sie überh aupt und recht
zeitig an den K atastrophenhel'd herangetragen werden können, 
kölmen entstandene Schäden vermindert und behoben werden. 
Hillsmaßnabmen allein können den Schutz der BevölJwrung 
durch Schutzraumbauten nicht ersetzen . 

Wo stehen wir beute? 

Die Bundesrepu blik als ein nicht unwesentHcher Teil der freien 
"Velt hat es übernommen, einen Beitrag zur Verteirugllng der 
Freiheit des ' Vestens im R ahmen einer Gesamtverteicligung 
des Westens zu leisten. Zu einem entscheidenden Teil der Ver
teicligung der BundesrepubHk gehört rue Vorbereitung, Be
reitschaft und Bereitwilligkeit der H eimat, Auswirkungen von 
Angriffsmitteln auf rue Bevölkerung und auf die Einrichtun-



gen und Anlagen ihrer Lebensmöglichkeiten , soweit erreichbar, 
unmöglich zu machen, zum mmdesten einzu chränken und zu 
verringern. Die bautechni ch zu treffenden Ma ßnahmen sollen 
und müssen bewirken , daß das Leben und die Lebensmöglich
keit en während und nach einem Angriff so wenig wie möglich 
gestört werden. 

Die Tat ache, daß die Versorgung der kä mpfenden Truppe 
neben der Versorgung der B evölkerung einen immer größer 
werdenden , vielleicht sogar nahezu au chließIichen Teil der 
Gesamtproduktion der H eimat darstellt, bedeutet heute 
gegenüber dem letzten 'Weltkrieg eine g ravierende Schwer
punktverlagerung. H eimat und Wirt chaft sind zu einem ent
scheidenden Faktor der Verteidigung aufgerückt. Angriffe auf 
die Erzeugung stätten und damit auf die Zivilbevölkerung 
werden durch d iese Tatsache geradezu herausgeford ert. 

Die hohe Bedeutung, die dem "Überleben", d.ie der seelischen 
und mater iellen vViderstandskraft eine ganzen Volkes, damit 
insbesondere der ZiviJbevölkerung in einem Kriege, zukommt, 
hat schon im J ahre 1935 bei der 125. Jahresfeier der Kriegs
akademie - also zwischen den Weltkriegen - d er damalige 
Chef des Genera lstabes des H eeres der General der Artillerie 
B eck, bei einer Betrachtung ü bel' den Wert d I' Kriegsgeschichte 
mit folgenden noch heute voll und ganz gültigen Worten zum 
Ausdru ck gebracht: 

"Daß schon die Geschi chte des Weltkrieges 1914--1918 nicht 
mehl' nur von dem GesichtsptUlkte des Abringens der beider
seitigen Streitkräfte allein betrachtet werden karn1, sondern 
der gesamten Volkskraft eines Gegners, also auch der wirt
schaftl i.chen und seelischen , sei allen Lehrenden und Lernenden 
der jungen Wehrmacht eine eindringljche Mahnung für das 
Verstehen des W esens eines Zukunftsluiege . Stets werden in 
einem olchen die Streitkräfte nur e inen Teil der Kräfte dar
stellen, deren ein Volk benötigt , wenn es sich in einem Kampf 
um Leben und Tod behaupten will ." 
Die Wa hrheit diesel' Worte hat der zweite Weltkrieg mit seinen 
sc hweren und schwersten Luftangriffen aufgezeigt, die das 
deutsche Volk in Stadt und Land tiber sich hat ergehen lassen 
müssen, Luftangriffe, die zum Ziele hatten , unsere vVehr
mögli chkeit, Schlagkraft und Widerstandsfähigkeit, eben die 
Kraft unseres Volkes zu zerstören. Mit allen Mitteln haben die 
Angreifer versucht, uns an unseren lebenswichtigen Punkten 
zu treffen, um unseren Widerstandswillen zu brechen . J eder 
Ort, jede Stelle war den Gegnern recht, um diese Ziel zu 
erreichen. Am Ende des mit allen seinen Scl11'ecken und Nöten 
über uns hinweggegangenen Weltkrieges waren un ere vVohn
und Arbeit stät ten weitgehend zerstört, unermeßliche und 
unersetzliche vVerte verloren_ Durch den Schutzraumbau war 
es aber gelu ng; n, weitgehend ein "Überleben" der ZiviJ
bevölkerung im H eimatgebiet zu ermögljchen. Diesen bau
t echnischen Maßnahmen ist es zu verdanken, daß die Verluste 
im H eimatgebiet entscheidend eingeengt werden konnten. 

Wenn hier die Frage des "Überlebens im Schutzraumbau" 
betrachtet werden soll , so kann diese Frage nicht nur vom 
eigentlichen Schutzraumbau a llein aus behandelt werden. Mit 
dem Bau von atomsicheren Schutzräumen ist das Problem 
allein nicht gelöst. Da dje vVirkungender neuzeitlichen Angriffs
m ittel gegenüber den uns aus dem W eltkrieg bekannten nicht 
nur stärker, sondern vor a llem auch weitreichender, breit
f lächiger sind , ist es notwendig, die F ragen des " Überlebens im 
Schutzraumbau ' mit dem Problem der Leben möglichkeiten 
nach einem Angriff zu verbinden. E . hat gewiß keinen Si1lJ1, 
e in "Überleben im Sch utzraum" wähl'end eine Angriffes zu 
gewährtei ten, wenn die Versorgung der Überlebenden, wenn 
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wichtige Voraussetzungen für die Fortführung des Lebens nach 
einem Angriff so lahmgelegt werden oder für längere Zeit 
gänzlich fehlen, daß bei einem "Überleben im Schutzraum" 
ein " Weiterleben" nach einem Angriff fraglich wird. 
Der Schutzraumbau selbst ist daher ein Teil - ein e)11' 
wichtiger und mitentscheidender Teil - der sich ergänzEmden 
Ma ßn ahmen des "Baulichen Luftschutzes", die aufeinander 
abgestimmt sein müssen, um ein "Überleben" zu ermögli chen. 
So wird erkennbar, daß der " Bauliche Luftschutz" ein immer 
dringlicher werdendes Friedensproblem wird, das als wesent
liche Punkte beinhaltet: die Beseitigung der großen über
völkerten Ballungsgebiete, die Auflockerung und Sicherung 
der industriellen Erzeugung und des Verkehrs. Voraussetzung 
für ein "Überleben im Schutzraumbau" verlangt gebieterisch 
die siruwo)]e Einordnung des Schutzraumbaues in die Gesamt
aufgaben des baulichen Luftschutzes, Aufgaben, die auf bau
lichem und technischem Gebiet die Sicherungen der Einrich
tungen und Anjagen schaffen sollen , die dem Leben und der 
Versorgung der Bevölkerung, seiner vVirtschaft und sein er 
Behauptung in der Welt dienen. 
Diese Aufgaben umfassen : 
1. Die Raumordnung und R aumplanung des gesamten deu t

schen Lebensraumes. 
2. Den Städtebau, die Vorbereitung und DUl'chführung aller 

iedlungs-, Stadterweiterungs- und Stadtgesundungs
aufgaben. 

3. Die Einrichtung und den Ausbau von Erzeugungsstätten , 
Versorgungs- und Verkehrsanlagen. 

4. Die P lanung und bautechnische DUl'chbildung jeder eil1 -
zelnen Bauma ßnahme. 

5. Die Maßnahmen zum Schutz der Men chen (Schutzraum-
bau). 

Diese kurz und groß zusammengefaßten Programmpunkte 
zeigen auf, daß dem Bauwesen, der Technik mehr denn je 
durch Anpas ung an die Erfordernisse des Luftschutzes zum 
Schutze der Zivilbevölkerung ausschlaggebende, ja entschei
dende Bedeu tung für die Sicherung des Lebens der Bevölkerung 
und ihres Leben raumes zukommen . 

WIIS habcn wir in dicscr Bczichung nach dcm zwcitcn lfclt;krieg 
bishcr gcl.tllI'! 

Mit unermüdlichem Fleiß, mit von der Welt bewunderten 
Leistungen haben wir in den achkriegsja l11'en den Wieder
aufbau unserer tädte, Wohmmgen, Industrie, Versorgtmgs
und Verkehrsanlagen betrieben , mit einem Schwung und einer 
Energ ie, die uns zu dem von der W elt beneidet en sogenannten 
Wir tschaftswtlllder geführt haben. Haben wir bei dem vVieder
aufbau die Erfahrungen des Weltkrieges genutzt? H aben wir 
für eine mögliche Auseinandersetzung für die Bevölkerung 
Schutzmöglichkeiten bei unseren Wohn- und Arbeitsstätten 
geschaffen? Haben wir der eelischen und materiellen Wider 
st andskraft der Bevölkerung die notwend ige Aufmerksamkeit 
geschenkt? 

ach wie vor bietet die geographische Lage unseres R aumes 
einem Gegner jede Möglichkeit, jeden Ort unsere Landes mit 
einen Angriffsmitteln zu erreichen und anzugreifen. Die 

Wasserstoffbombe ist in die Ar enale der Atommächte aufge
nommen. Die Arbeitsstätten des deutschen Volkes, die Lager
stätten der deutschen Erzeugnisse, die l'tohstoffvorkommen , 
die die Grundlage für jede industrielle Arbeit bilden , die tät
ten des deutschen Handels und Lebens sind trotz Ein icht und 
Erfahrung durch die Geschehnisse des Weltkrieges durch den 
vViederaufbau nach dem Kriege erneut und vermehrt an 
wenigen Stellen außerordentlich stark zusammengeballt. Die 
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Versorgung der Wohn . und Arbeitsstätten mit jeglichem 
Bedarf, die Beförderung der Menschen und Güter erfolgen 
durch sehr empfindliche Einrichtungen und Anlagen. Diese 
Ballungen und Einrichtungen können durch Luftangriffsmittel 
leicht und nachhaltig zerstört und lahm gelegt werden. Die für 
unser Land bestehende starke Luftgefährdung und große Luft
empfindlichkeit sind durch unsere Wiederaufbaumaßnahmen 
eher vermehrt als vermindert worden. 

Es ist nicht erklärlich und es kann auch nicht verstanden 
werden, daß, obwohl wir alle die bitteren, entnervenden, 
zerstörenden Bombenfälle des letzten Weltkrieges über uns 
haben ergehen lassen müssen, der von uns vor und während 
des letzten Kriege zur Erhaltung des Lebens und der Lebens· 
möglichkeiten für notwenclig erkannte Luftschutzgedanke 
nach dem Kriege eine so unbegreifliche Ablehnung, ja Nicht· 
beachtung erfahren hat. 

Gewiß ist die Bevölkerung der Bundesrepublik, wie auch die 
anderer taaten der Erde, nach all den bitteren Erfahrungen 
nicht gerade luftschutzfreundlich. Die Ablehnung und Nicht· 
beachtung des Luftschutzes b leibt aber für jeden einsichts
vollen Menschen unverständlich. E s wird schwer sein, das 
Versäumte nachzuholen. Unsere Aufgabe muß daher sein: 
Ausbau des zivilen Bevölkerungsschutzes trotz psychologischer 
Widerstände in der Bevölkerung, dabei wirtschaftliche, tech· 
nisch einwandfreie Lösungen für die notwendigen Luftschutz. 
maßnahmen tl11d .aufwendungen zur Behauptung unsere 
Lebenswillens und unserer Lebensmöglichkeiten zu finden. 
Völlig abwegig ist der Standpunkt, daß der Luftschutz nicht 
notwendig, ja sinnJos ei. Wohl oder übel müssen wir mit allen 
Kräften versuchen, den Luftschutz durchzuführen , wenn WÜ' 

un er Land verteidigungsbereit machen wollen zur Behauptung 
unseres Lebens, unserer Freiheit. Wir hoffen zuversichtlich , 
daß der Ernstfall nie eintreten wird. Die Vorbereitungen und 
Verfolgung d3r Pläne für den zivilen Bevölkerungsschutz geben 
keinen Grund zu einer Panikstimmung, sie dienen dazu, um 
"ein Überleben der Bevölkerung auf jeden Fall und für jeden 
F all sicherzustellen". 

Das Bunde ministerium für Wohnungsbau als das Hir den 
bau technischen Luftschutz zuständige Bundesres 'ort ist be· 
sonders bestrebt, die luft chutztechnischen Aufgaben auf den 
Gebieten der Raumordnung, des Städtebaues, der Bautechnik, 
des Schutzraumbaues zu steuern. Eine Reihe von Richtlinien 
ist bereits ausgearbeitet worden. Die Gesetzgebung steckt 
noch in den Anfängen. Das Bundesministerium für Wohnungs. 
bau steht in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Länderministel'ien mit dem Ziel, die Bestrebungen der 
Bunde regierung auf dem Gebiet des baulichen Luftschutzes 
zu unterstützen und zu fördern. 

Auf Grund größerer Forschungsaufträge wurden sechs ver· 
chiedene Stadtgebiete untersucht, die typisch sind für ver

schiedenartig baulich genutzte Räume, auf die Luft chutz· 
maßnahmen - insbesondere auch Schutzraumbaut,en 
abzustimmen sind . Salzgitter .Lebenstedt wurde gewählt a ls 
Beispiel einer erst in jüngster Zeit gegründeten Stadt. 

Unter den untersuchten Städten ist Salzgitter-Lebenstedt 
. illAofer·n ein in teressanter Fall , a ls diese Stadt wie kaum eine 
andere in der Bundesrepublik bei ihrer Entstehung (1937-42) 
so angelegt wurde, daß di.e Forderungen des tädtebauJichen 
:Luftschutzes als maßgebliches Ordnungsprinzip in Verfolg der 
vor dem Weltkriege bereits bestehenden luftschutztechnischen 
Auffassungen im Städtebau konsequente Anwendung fanden: 

1. Auf teilung und Gliederung in mehrere, weitgehend selb· 
ständige Siedlungseinheiten (aufgeteilt durch genügend 
breite Trennstreifen) ; 

2. Trennung von Industrie- und Wohngebieten ; 
3. Anwendung von Bauweisen lllld Bebauungsdichten, die die 

Luftempfindlichkeit niedrig halten. 
Dieser Sonderfall einer " luftschutzgerecht" geplanten Stadt 
ist für die Prüfung der Fragen des "Überlebens im Schutz
raurnbau" und des "Überlebens nach einem Angriff" außer
ordentlich lehrreich, erst recht, welID man die Ergebnisse der 
Untersuchungen mit denen der fünf anderen gleichzeitig 
untersuchten Gebiete vergleicht. Im Falle Salzgitter-Leben
stedt wurde durch die Berücksichtigung der luftschutztech
nischen städ tebaulichen Belange erreicht: 

1. Eine in Nachbarschaften gegliederte, überschaubare und 
funktionsgerechte Stadtstruktur. 

2. Durch Anordnung von Trennstreifen , die Führung von 
Hauptfluchtwegen in die freie Landschaft und die Be· 
grenzung von Bränden. 

3. Verhindenmg der Gefährdung von Wohngebieten durch 
Er chütterung, Verhinderwlg erhöhter Brand· oder Ex· 
plos.ionsgefahr durch benachbarte Industrien. 

4. Verringerung der Luftgefährdl1ng und Luftempfindlichkeit. 

Diese für die Voraussetzung eines Überlebens der Bevölke
rung positiven Feststellungen am Beispiel Salzgitter-Leben
stedt lassen sehr deutlich die Gefährdungen eines Stadtgebietes 
erkennen, wenn die schon vor d m Weltkriege als allgemein 
gültig anerkalUlten luftschutztechnischen städtebauli chen 
Grundforderungen keine Beachtung finden. 
Es wird daher notwendig, daß die im " Vorläufigen Merkblatt 
Städtebaulicher Luftschutz" (vom Dezember 1952) veröffent· 
lichten Grtl11dsätze und Richtlinien mehl' denn je bei dem weite
ren Ausbau unserer Städ te und Siedlungen Beachtung finden. 
Dabei sollte besonderer Wert auf die R egelung der baulichen 
Ausnutzbarkeit von Grundstücken gelegt werden. Die Be
grenzu ng der zuläs igen BebauuJlgsdichten für die verschieden· 
artigsten Baugebiete ist eine der notwendigsten und wirkungs. 
vollsten Maßnahmen zur Verminderung der Luftempfindlich. 
keit und zugleich eine fundamentale Forderung der Stadt· 
hygiene und des Verkehrs. Die Begrenzung der Bebauungs· 
dichte, dadurch die Auflockerung der Baugebiete, schafft 
ent cheidend d ie Möglichkeiten des Überlebens in Schutz· 
räumen .in solchen Gebieten . Maßgeblich soll te daher stets ein 
gut abgewogenes Verhältnis der Bebauungsdichte zur Frei
fläche sein. 

Die b ish rigen Ausführungen sollen aufzeigen, daß der Schutz· 
raumbau abhängig ist von der truktm des L~bens raumes und 
der Leben. möglichkeiten der Bevölkerung. J eder Raum wird 
den unmittelbaren Schutz seiner Bevölkerung unter Anpassung 
an die besondere GefahrenJage und die individuellen Möglich
keiten durchfUhren mii en. J e le Stadt wird entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und Möglichkeiten verschiedene Lösun· 
gen aufzeigen. Die Ausführungen ollen weiter zeigen, daß 
der chutzraumbauplallung eine Stacltallalyse vorau. gehen 
muß, um bei den drohenden Gefahren und den notwendig auf· 
zuwendenden technischen lind finanziellen Mitteln einwand · 
freie und gute Lösungen zum Schutz eier Bevölkerung zu 
finden, d ie Au sicht auf Erfolg haben . 

Wenn vom Schu tzraumbau selbst nun als unbdingt not· 
wendige Maßnahme für eine Überlebensmöglichkeit gesprochen 
werden soLI , so wollen wir bei den Betrachtungen den Mut 
haben, die Waffenwirkungen nicht zu überspitzen durch An· 
nahme von Größenordnl1ngen, die vielleicht vorhanden sein 
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können, im Regelfalle aber schwerlich, vielleicht sogar höchst 
unwahrscheinlich zum Eillsatz kommen werden. E s hat keinen 
SÜlll und liegt auch nicht im Interesse, gangbare und erreich
bare Lösungen zu finden , wenn man z. B. eine 3000-X-Bombe 
den Erwägungen zugrunde legt . Es ist bisher nicht bekmmt, 
daß eine solche Waffe überhaupt existiert oder daß ihre Kon
struktion oder H erstellung praktisch möglich wäre. Bei einiger 
Überlegung wird man auch erkennen , daß es nicht einmal 
sinnvoll wäre, eine derartige große Bombe herzustellen, da ihre 
Herstellu ng ungeheure Kosten verursachen würde und überdies 
ihr Einsatz allein schon durch ihr Gewicht fraglich bliebe. 

Au ch bei den getroffenen Luftschutzmaßnahmen im letzten 
Weltkrieg hat man sich bei den Ermittlungen der baulichen 
Schutzmaßnahmen auf die ViTirkung von Bomben mittlerer 
Größe beschränkt - (z. B. Brandschutzdecken gegen 2-kg
Brandbomben , Bunkerbauten gegen 1000 kg-Bomben). Man 
sollte elen Betrachtungen für bauliche Schutzmaßnahmen 
gegen atomare Waffen als H öchstgrenze die 4-X- und die 
250-X-Atomsprengkörper zugrunde legen. 

Die Berechtigung zu diesen Überlegungen begründet sich 
durch die Tatsache, daß die Größen bis zu 4-X-Atomspreng
körper eine Massenanfertigung vertragen. Derartige atomare 
Sprengkörper können durch Artilleriegeschütze, auch durch 
Kurzstreckenraketen eingesetzt werden. Sie werden entweder 
mit Bodenabstandzünder ausgerüstet , um eine Dru ckwirkung 
auf breiter F läche zu erzielen, oder mit Bodenaufschlagziinder 
mit Augenblickszündung, um bei Druckwirklmg in geringerer 
Breite eine um so größere radioaktive Verstrahlung hervorzu
rufen. Träger eines 250-X-Atomsprengkörpers karlll ein Flug
zeug oder eine Rakete sein. 

Fiir den Schutzraumbau und für die Frage des Ü berlebens in 
ihm ist es von Bedeuttmg zu wissen, daß die Angriffswirkungen 
von vielen Variablen abhängig sind: Zunäch ·t einmal selb .. t-
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verständlich von den zur Anwendung kommenden Angriffs
arten wld Waffengrößen, aber auch von der Geländeform und 
den klimatischen und Bodenverhältnissen am Zielort. Bei den 
artiUerist.ischen Geschossen kann man eine gewisse Treff
sicherheit annehmen. Die Möglichkeit, ein ferngelenktes 
Ge choß genau an dem wirksamsten Nullpunkt zur Explosion 
zu bringen, ist zumindest zur Zeit noch außerordentlich gering. 
Die Streuungen bei Raketen sind größer als bei Artillerie
geschossen. Da alle Untersuchungen und Betrachtungen immer 
auf der Annahme einer Maximalzerstörung bei Explosion am 
wirksamsten Nullpunkt basieren, so werden abweichende 
Explosion punkte eher günstigere als ungünstigere Verhält
nisse in Bezug auf ein Überleben im Schutzraum eintreten 
las en. 

Für den Schutz gegen die Wirkung nuklearer VI'affen sillCl 
Schutzbauten entwickelt, die bei Versuchen mit Atomspreng
körpern in den USA sich bestens bewährt haben. Diese 
Schutzbauten sind in gleicher Weise sicher gegen Wärme
strahlung, Druckstoß, radioaktive Anfangsstrahlung und 
Rückstandsstrahlung und gegen das Eindringen schäcUicher 
Stoffe in den Schutzraum. Sie haben eiJlen Druckstoßwider
stand bis zu 9 atü mit Ab tufungen über 6 atii, 3 atü, 2 atii, 
1 atü und 0,3 atü. 

Derartige Schutzbauten mit emem Druckwiderstand von 
9 atü bis 1 atii (S9 bis SI) smd in den Bildern 1 und 2 für die 
Verwendung als Außenbauten bei bereits bestehenden Ge
bäuden dargestellt. Bei Neubauten wird man die Schutzbauten 
in der Regel innerhalb des Kellergrundrisses anordnen. Für 
Schutzbauten sind vom Bundesministerium für Wohnung bau 
auf Grund aller erreichbaren Unterlagen und Versuchs
ergebnisse bau technische Richtlinien aufgestellt. Auf Grund 
der Versuche in den USA ist die Fassung der Richtlinien 
mit Musterzeichnungen und Bewährungsplänen überarbeitet 
worden. 

Die vorbezeichneten Schutzbauten werden alJerding im un
mittelbaren Umkreise des Nullpunktes einer nuklearen Explo
sion zerstört, schützen aber die Insas. en mit Sicherheit außer
halb eines Kreises mit dem Halbmesser R, der m Bild 3 und in 
der Tabelle 1 für verschiedene Atomsprengkörper angegeben 
ist, wie die Versuche mit deut chen Schutzbauten in den U A 
gezeigt haben. 

Unter gewissen Umständen ist ihre Schutzwirkung noch größer 
und der Halbmes er R des Zer ·törungskreises kleiner als in der 
Tabelle angegeben. 

T abe ll e 1 

Überdruck in der Entfernung R vom Nullpullkt bei Boden
explosion (iJl m)*) 

20KT 80KT IMT 5MT 20 MT 

Überdruck IX 4X 50X 250 X 1000 X 

9 atü 260 410 960 1640 2600 
6 atü 310 495 1140 1960 3100 
3 atii 400 650 1500 2500 · 40 0 
2atii 510 810 1 80 3220 5100 
1 atii 680 1080 2500 4270 6800 
3 atü 1400 2250 5150 8 00 14000 

*) nach " The Effects of Nuclear "Veapon.·" 

Da der Nullpunkt einer Atomexplosi.on sich verschieben kann , 
z. B. infolge Ungenauigkeit beim Abwurf oder in der Treff
sicherheit von Raketen, muß das ganze Gebiet einer tadt mit 

chuLzbauten gleichen Drll ckwic1erstands ausgestattet werden. 
Man kann von der Annahme ausgehen, daß Großstädte im 
allgemeinen mit größeren Atomsprengkörpern angegriffen 
werden als kleinere Städte, so dltß man vielleicht erwägen 
könnte, diese Schutzbauten mit etwas geringerem Schutz
grad (z. B. 6 atü an SteUe von 9 atii) anzuordnen, ohne den 
Prozentsatz der zer törten Schutzbauten zu erhöhen. 

Auf dem Lande wird im allge meinen ein ehutz gegen radio
aktive R,ückstandstrah lung genügen, da .Iändliche Gegenden 
wohl kaum das Ziel größerer Atomsprengkörper ein werden, 
abge ehen von zufälligen Fehlwürfen oder von klemeren tak
tischen Atomwaffen im Erdkampf. 

Die größte Zerstörung würde ein Atomsprengkörper in einer 
Stadt mit kreisförmigem Grundriß und bei emer Lage der 'ity 
etwa im Mittelpunkt des Kreises auslösen. J ede andere Form 
einer Stadt würde bei Emsatz eines Atomsprengkörpers 
germgere Zerstörungen aufweisen. Bild 4 zeigt das Schema 
einer solchen gedachten kreisförmigen Stadt mit etwa 
650000 Einwohnern im Grundriß, in dem die räumliche Ver
te iJung der Wohnbevölkenmg emgetragen ist, und zwar links 
von der .Iotreohten Mittelachse für 1 km2 und rechts für je 
1 km breite Ringfläcbe. In Bild 5 ist darunter der Abfall der 
Druckstoßwelle mit steigender Entfernung vom Nullpunkt für 
einen 4-X-, einen 50-X- Ul1d einen 250-X-Atomsprengkörper 
eingetragen. (Bemerkenswert ist der fast gle.ichmäßig steile 
Abfall der Druckstoßwirkung bei kleinen und großen Spreng
körpern in der Nähe des Nullpunktes.) 
Auf den Kurven der Bilder 3 und 5 sind auch die Punkte 
vermerkt, von denp.n ab der Druckwiderstand der chutz
bauten S9 bis S1 ausreicht, also gleich oder größer ist als der 
auftretende Dru ckstoß. Außerhalb dieser Punkte überstehen 
Personen, die sich bei der Explo ion im Schutzbau befind en , 
d.ie Gefahren eines solchen Angriffs, wenn sie bis zum aus
reichenden Abklillgen der Rückstandstrahlung im Schutzbau 
bleiben. Um das zu ermöglichen , muß jeder Schutzbau mit 
Wasser, Lebensm.itteln und dergleichen für 14 Tage ausge
stattet werden. Jeuere ErkeJUltnisse verlangen sogar eine über 
14 Tage hmausreichende Aufenthaltsmöglichkeit. 

In Bild 5 sind die Bettungsbereiche, die sich nach Bild 4 und 
je nach Druckwiderstand des gewählten Schutzbaues ergeben , 
al konzentrische Kreise eingetragen. Inn e r haI b (lieses 
Kreises muß mit Zerstörung der meisten Schutzbauten, 
au ßerh a lb kann aber mit ihrer Erha ltung und Rettung der 
In assen gereohnet werden. 
Wegen der Unsicherheit der Lage des Nullpunktes einer 
etwaigen Atomexplosion ist es aber nicht möglich, die chutz
bauten in eiJler tadt nach den in Bild 5 eingetragenen Kreisen 
abzustufen. Der ganze Bereich einer Stadt muß mit Schutz
bau ten gleichen Sehutzgrades au 'gestattet werden, wie bereits 
vorher ausgeführt. 
In Bild 4a und 5a smd die entsprechenden Werte für eine 
gedachte Stadt von rund 70 000 Einwohnern lind für die 
Explosion eines 4-X-Atomsprengkörper angegeben. 

Bei der iJl Bild 4 und 5 schemati ch dargestell ten gedachten 
Stadt würden bei Anordnung von Schutzbauten S9 an allen 
Wohn- und Arbeit plätzen bei Bodenexplosion einer 
250-X-Bombe im Mittelpunkt der Stadt etwa 90% der im 
Schutzbau befindlichen Menschen gerettet werden kön.n ; bei 
Anordnung von chutzbauten geringeren Druckwiderstand 
würden es entsprechend weniger seiJl , z. B. beim Schutzbau 
S2 rund 70% . Bei der Stadt nach Bild 4a und 5a würde der 
gleiche Erfolg (90%) bei Anordnung von chutzball 6 und 
entsprechend geringere Erfolge bei Anordnung schwächerer 



Schutzbauten erreicht werden. ~u ganz ähnlichen E rgebnis en 
fü hrte e ine tudie der Federal Civil Defen e Administration 
in Wa'hington aus dem J a hre 1957 flir die Stadt St. Louisl ). 

Auf Grund von Probeausführungen .im Bundesgebiet ergeben 
s ich d ie .in TabeLl e 2 uufgeführten Ko .. ten für d ie Schaffung 
e ines Schu tzplutzes bei Schutzbauten für je 50 bis 25 P ersonen , 
die gleichzeit ig mit dem Neubuu von Gebäuden errichtet oder 
a ls Außenanlagen in unmittelbarer Nähe bestehender Gebäude 
erstell t werden. 

T a be ll e 2 

K osten e ines Pla tzes in-den Schu tzräumen 9 bis 0 , 3 in 
Neubauten und a ls Außenbauten bei bestehenden Gebäuden 

DM 
S6 
1000 

S3 
850 

1 

500 

Außenbauten s ind bei rund 70% der zur Zeit be -tehenden 
' ''' ohngebä ude möglich, und zwar dank der städtebaulichen 
Auflockerung, die bei den Neubauten seit dem ers ten und be
sonders nach dem zweiten Weltkrieg in den meisten Fällen 
P la tz gegriffen hat , aber auch bei ä lteren Gebä uden mi t 
Gärten am H au e. Soweit Schutzbauten nur innerhalb be
stehender, dicht gebauter H äuser a usgeführ t werden können, 
muß man im Mitte l mit etwa 50% höheren K osten rechnen. 
Auch gegen herkömm liche Waffen bieten d ie vom Bundes
ministerium für Wohnu ngsbau entwickelten Schutzbauten 
einen wesent lich größeren Schutz als die Luftschutzkeller des 
letzten Weltkl·ieges. Einen Vollschutz können sie aber bei 
Voll treffern oder bei unmittelbar a nliegenden Nahtreffern 

Die richtige Form 
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herkömmlicher Bomben nicht bieten. U m große Verluste zu 
vermeiden, ist das Fassungsvermögen der einzelnen in sich 
ubgesehlossenen Schu tzbauten auf höchstens 50 Personen zu 
begrenzen. 

Ein Vollschutz für d ie gesamte Bevölkerung ist mit wirt
schuftIich vertretbaren Mitteln weder bei nuklearen Explo
s ionen noch bei herkömmlichen Bomben möglich. 

Oft werden unterirdische Stollenanlagen mit großem F assungs
vermögen al Schutzbauten vorgeschlagen. Dafür gibt es 
Beispiele aus dem 2. Weltkrieg (z. B. in H amburg und im 
Ausla nd) , vor allem in Schweden. Die Verbindung mi t einer 
Friedensnu tzung wird erschwert durch die Notwendigkeit, die 
Schutzräume gegen das Eindringen der Druckwelle von 
AtomeJrplosionen zu schützen , vor allem durch die Notwendig
keit, die Schutzräume von vornherein für einen ununter
brochenen Aufenthalt der Insassen von 2 bis 4 Wochen einzu 
r ichten. Die oft vorgeschlagene Nutzung von Tunneln oder 
Verkehrswegen in Tieflage oder unterirdische R ä ume jeglicher 
Art müssen gerade wegen der Forderung eines ununter
brochenen Aufenthaltes hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit als 
Schutzraum genauestens untersucht werden. Sicherlich können 
unterirdische Verkehrswege als R et t ungswege aus dem Stadt
innern und unter U mständen au ch als Zugänge zu seitlich von 
ihnen angelegten Schutzbauten benutzt werden. Au ch wird 
man R ettungswege in der Nähe gelegener Schutzbauten in 

1) Diese Studie wurde vom Bundesministcrium für Wohnungsba u 
übcrsc tzt, au r d culsche Ma ßeinheiten umges tellt und in d er Fach
zc ilschrirt "Zivilcr Lurtschutz" , H elt 2 /3 1958 veröffentlicht. 

2) ohne No ta uss ti cg. 

Das R'3 d 

is t ein gu tes Beispiel 

für Harmonie 

von Form 

und Funktion. 

Um diese Harmonie 

ist die 

Daim ler- Benz AG 

bei der Gestaltung 

ihrer Produkte 

bemüht. 

Das Ergebnis ist 

die "richtige" Form, 

die ebenso schön 

wie zweckmäßig ist 

und ihre Gültigkei t 

für Jahre behält. 

Ihr guter Stern au f allen Straße n 

lW:ERCEDES - BEN Z 
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Tunnels einmü nden lassen können , soweit das technisch 
möglich i t (Grundwasserstand). Auf alle Fälle sollte man alle 
Baumaßnahmen unter Erde auf eine Möglichkeit zur Nutzung 
zum Schu tze von Menschen oder zur Lagerung von Vorräten 
und Bedarfsgütern usw. immer prüfen. 

Die sehr kurzen oder sogar fehlenden Warnzeiten machen es 
erforderlich, daß der Weg von der Wohmwg oder Arbeitsstelle 
zum Schutzraum möglichst kurz ist. Diese Forderung würden 
die großräumigen Schutzraumbauten - abgesehen von der 
unmittelbar in der Nähe wohnenden oder arbeitenden Bevölke· 
rung - nicht erfüllen , wohl aber elle kleineren Schutzbauten 
unmittelbar neben der Wohn· oder Arbeitsstätte. 

Schu tzbauten für 50 bis 100 Personen in unmit telbarer Nähe 
der Wohn- oder Arbeitsstätte müssen daher den Haupt
bestandteil eines wirksamen Schutzraumbauprogramms aus
machen. Große Schutzraumbauten als Stollen oder Bunker 
kommen an Stellen mit starker Men chenansammlung, z. B. 
an Verkehrsknotenpunkten oder in besonders dicht bebauten 
Gebieten, in Betracht. 

Die Möglichkeit des "Überlebens" einer Bevölkerung, die sich 
in Schutzbauten mit bestimmter Druckresistenz in einem ange
nommenen Zielgebiet einer Stadt während eines Angriffes 
befindet , wurde bisher behandelt. Bei den angenommenen 
Angrüfswirkungen wurde auch das Ausmaß der Zerstörungen 
von Schutz bau ten innerhalb des angegrüfenen Gebietes einer 
Stadt aufgezeigt . Die in den nicht zerstör ten Schutzbauten 
befindlichen Bevölkerungsteile haben also den Angriff selbst 
überlegt und sind in Sicherheit , da die Schu tzbauten selbst 
verständlich so erbaut worden sind, daß die Initialstrahlung 
für die Insassen der Schutzbauten keine Gefahr darstellt. 

Nunmehr miissen aber die durch den Angriff aufgekommenen 
Gefahren des Brandes, der Trümmerwirkung und der Rück
standsstrahlung bedacht werden, die die Insassen von intakt 
gebliebenen Schutzbauten bedrohen können. Die Frage des 
Verbleibenkönnens, die Notwendigkeit bzw. die Möglichkeit 
einer Überführung von Schutzbauinsassen nach einem Angrüf 
in " inaktive" Gebiete bleibt als Aufgabe und muß geprüft 
werden. 

Über den Brandverlauf in Feuersturmgebieten berichten 
ausländische und deutsche Autoren in Veröffentlichungen auf 
Grund von Beobachtungen im 2. Weltkrieg. Sie beziehen sich 
nach den angestellten Beobachtungen auf verhältnismäßig 
eng bebaute Viertel aus Häusern zumeist mit Holzbalken
decken, die vor dem Einsturz durch Brandbomben gezündet 
wurden und unter großer Sauerstoffzufuhr abbrannten. In den 
Trümmern von Gebäuden, die vom Druckstoß umgeworfen 
werden, werden wahrscheinlich schon wegen der mangelhaften 
Sauerstoffzuiuhr weder ein Brand gefährlichen Umfanges noch 
erst recht ein Feuersturm entstehen. In den Städten, die im 
Krieg stark zerstört wurden, haben die neu erbauten Häuser 
Massivdecken und eine ganz wesentlich geringere Holzmenge 
im Dachstuhl und außerdem, dank des neuzeitlichen Städte
baues, in der Regel auch wesentlich größere Hausabstände ; 
alles Baumaßnahmen, die der Entwicklung großer Brände oder 
gar eines Feuersturmes entgegenwirken. 

Bei der Ausbildung der Schutzbauten als allseitig geschlossene 
Bau werke aus Stahlbeton mit erheblicher Erdüberschüttung 
(wie in Bild 1 und 2 gezeigt) und feuerbeständigen Abschlüssen 
ist in Verbindung mit den Schleusen eine ausreichende Ab
schirmung gegen hohe Temperaturen auch bei Bränden in der 
Nähe der Schutzbauten gegeben, zumal das Grobsandhaupt
fil ter der Belüftung als ausreichender Wärmepuffer wirkt. 

E ingang und Ret tungsweg eines Schutz bau es können ver
schüttet werden. Daher müssen alle Schutzbauten mit Geräten 
zur Selbstbefreiung ausgestattet werden. Außerdem ermög
licht die Versorgung jedes Schutzbaues mit allem Notwendigen 
flir 14 Tage und länger , daß nach ausreichendem Abklingen 
der radioaktiven Rückstandstrahlung auch von außen Ret tung 
gebracht werden kann. 

Hier wird erkennbar , warum zu Beginn dieser Ausführungen 
gerade zur Frage des " Überlebens in Schutzräumen" so be
sonders auf die Bedeutung einer luftschutzfördernden Raum 
ordnung und aui die Beachtung des Luftschutzes im Städtebau 
hingewiesen wurde. 

Eindeutig klar erkennbar bleibt, daß überla.· tete und liber
völlcer te Stadtzent ren, auch wenn sie mit Schutzbauten aus
gestat tet sind, eine ungeheure Gefahr darstellen. Die Aufgabe 
einer Entlastung iibervöllcer ter Stadtzentren durch vorbeugende 
Maßnahmen eines dem Luftschutzgedanken Rechnung tragen
den gesunden Städtebaues und, soweit die Ballungen noch keine 
Auflösung gefund en haben , die Prüfung einer Entlastung über
völker ter Stadtzentren durch eine wohl durchdachte und bis 
ins einzelne vorbereitete Evakuierung bzw. Umquartierung in 
Stadtrandgebiete, gehört hierher. Wird doch ersichtlich, daß 
Zusammenballungen von Menschen in dicht bevölkerten 
Stadtkernen, selbst wenn diese Menschen in schnell und leicht 
erreichbaren Schutzbauten mit einer entsprechenden Druck
resistenz untergebrach t werden könnten, die Gefahr größter 
Verluste heraufbeschwören. Steht doch hier selbst bei einem 
"Überleben im Schutzraumbau" die Frage des " Weiterlebens" 
nach einem Angrüf besonders an. Die Gefahren für die Über
lebenden in einem Schutzraumbau nach einem Angrüf hängen 
von der Lage des Schutzraumbaues innerhalb des Stadtgebietes 
ab. Stadtgebiete, nach luftschutztechnischen Gesichtspunkten 
ausgebaut, werden keine großen Brände auikommen lassen, 
werden ein schnelles H erantragen von Hilismaßnahmen jeg
licher Art an jedem Ort, einen raschen Abtransport Gefähr
deter unter bestimmten Voraussetzungen auch aus einem ver
strahlten, vergüteten oder verseuchten Gebiet ermöglichen. 

Bedacht werden muß daher bei dem Bau luftstoßsicherer und 
strahlungssicherer Schutzbauten die Möglichkeit der Be
freitmg Verschütteter , des Abtransportes V Oll Überlebenden 
selbst aus nach einem Angriff gefährdeten und verstrahlten 
Gebieten, die Vorbereitung von Entlastungs- und Aufnahme
gebieten und die Schaffung aller Voraussetzungen, die die 
Weiterführung des Lebens Überlebender in diesen Aufnahme
räumen garantieren. 

Die Ausführungen haben die Möglichkeiten eines "Überlebens 
durch Schutzraumbauten" aufgezeigt . Die Überlebensmöglich 
keit steigt proportional an mit der Druckresistenz. Der Schutz
raumbau selbst steht im engsten Zusammenhange mit der 
Erfüllung der Aufgaben des Luftschutzes auf dem Gebiete der 
R aumordnung und des Städtebaues. Die verantwortungsvollen 
Aufgaben der Fachdienste im Luftschutzhilisdienst , wie 
Bl'andschutzdienst , Bergungsdienst, Sanitätsdienst, ABC
Dienst, Betreuungsdienst und andere, wurden ersichtlich . Es 
gilt, Menschenleben zu retten, Vermögenswerte vor Zerstörung 
zu bewahren. 

Eine Verordnung für bauliche Schutzmaßnahmen in neu zu 
errichtenden Hochbauten wird auf Grund des 1. Gesetzes zum 
Schutze der Zivilbevöllcerung vom 10. Oktober 1957 (Bundes
gesetzblatt 1957 NI'. 56) vorbereitet. Sie sieht unter anderem 
eine triimmersichere Kellerdecke vor, um nach Möglichkeit 
auch in den im übrigen zerstörten Gebäuden noch Notunter
kunft für Menschen zu gewährleisten . An erster Stelle muß die 
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Bau eines Schutzbau-Demonstrationsobiektes unter der 

Feuerwache West in Karlsruhe 

Entsteh ung 

Als die Stadtverwaltung in Karlsruhe im Jahre 1957 
den P lan der Errichtung einer F euerschutzwache im 
West en der Stadt erörterte, tauchte auch die Frage 
auf, wie diese b esonders im Katastroph enfall wichtige 
Anlage luftschutz mä ßig gesichert werden könnte. Dem 
fü r den baulichen Luftschutz zuständigen Referat des 
Bundesministeriums fü r Wohnungsbau wurde der 
P lan vorgetragen , unter der Feuerschutzwache einen 
luftstoßsicheren Schutzbau Sg als beispielhaften 
Erprobungsbau zu errichten. Das Ministerium ent
sprach diesem Antrag und erklärte sich bereit , den 
größten Teil der Kosten zu übernehmen . Mit dem Bau 
wurde im Juni des vergangenen Jahres begonnen . Der 
Schutzbau wird zum Sommer fertiggestellt sein und 
dann das erste b eispielgebende Luftschutzdemon
strationsobjekt südlich der Mainlinie sein. Die Kosten 
für die Schutzbauten in der neuen Feuerwache West 
betragen mit technischen Sonderräumen und voll
ständiger Einrichtung 250 000 DM. Der Bund steuert 
dazu 170 000 DM bei. Der Schutzbau kann normal 
mit 125 Personen b elegt werden. Im Ernstfalle ist aber 
eine doppelte Belegung möglich . Das bedeutet , daß 
b ei normaler Belegung der Schutz eines Menschen 

Überleben in Schutzraumbauten 

Forderung stehen , das "Überle b e n " möglichst vieler Men
schen ohne Schädigung der Gesundheit zu erreichen. 

Zweck dieser Darlegungen ist es, die Möglichkeiten für das 
Überleben bei Atomexplosionen gerade in Städten mit ihren 
großen Menschenansammlungen darzulegen. Gerade in den 
großen Städten würde das Fehlen von Schutzbauten zu un
erträglichen Menschenverlusten führen können. 

130 schrecklich schon allein der Gedanke an ei.ne Atomexplosion 
i.n einer Stadt mit ihren Folgen ist , so besteht doch kein Grund, 
fatalistisch die H ände in den Schoß zu legen lind sich voll
ständiger Hoffnungslosigkeit hinzugeben. Der Schutzraumbau 
muß angefaßt werden ! 

Die vor uns liegenden Aufgaben des baulichen Luftschu tzes 
sind nicht leicht und einfach . Die Technik ist aber weit genug 
fortgeschritten, nm alle Aufgaben, die der Luftschutz gerade 
auf baulichem und technischem Gebiete stellt, in befriedigen
der Weise lösen zu können. Zweckentsprechende organisa. 
torische, be. te technische Maßnahmen müssen in den Dienst 
der großen Aufgabe gestellt werden. So zeigt sich allen Bau
schaffenden , allen Technikern eine Aufgabe, die es wert ist, mit 
aller Kraft angefaßt zu werden, da es gilt , ein "Überleben" im 
K atastrophenfalle Zll ermöglichen und damit das Leben, damit 
den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. 

ungefähr 1000 DM beträgt . Wollte man die gesamte 
Bevölkerung der Bundesrepublik durch Schutz
bauten Sg vom Typ der Feuerschutzwache schützen , 
die sich bei Atombombenversuchen in der Nevada
W üst e bestens b ewährt haben , so wären dafür über 
150 Milliarden DM erforderli ch . Gemessen an den 
Ausgaben , die für die aktive Verteidigung ausgegeben 
werden müssen , bewegt sich jedoch dieser Betrag noch 
in tragbaren Grenzen . Der Aufbau der Bundeswehr 
wird b is zum Jahre 1961 einen wahrscheinlichen 

For tsetzung auf Seite 182 
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I N DU STRI E-LU FTSCH UTZ 

Der Industrie-Luftschutz im Rahmen eines 

zivilen Bevölkerungsschutzes 

Im Bundesanzeiger Nr. 201 vom 20. Oktober 1959, Seite 3, ist 
eine Bekanntmachung des Bundesministers für Wirtschaft 
betreffs Entwicklungsprogramm für zentrale Orte in länd lichen, 
schwach trukt1.lrierten Gebieten veröffentlicht, cUe wegen des 
Ver uchs der Industrialisierung ausgewählter " Zentraler Orte" 
für die gewerbliche Wirtschaft auch hinsichtlich von Maß
nahmen im Rahmen eines zivilen Bevölkerungsschutzes von 
be 'onderem Interesse sein dürfte*). 

Das Bundesministerium für Wirtschaft bat im Zuge der 
Bemühungen der Bundesregierung und der Landesregierungen , 
cUe Entwicklung wirtschaftlich chwacher Gebiete der Bunde:;
republik zu fördern, in enger Zusammenarbeit mit den übrigen 
Bunde re sorts, den Landesregierungen und den Kreisen der 
Wirtschaft in Ergänzung zu den seit 1951 laufenden Maßnah
men des Regionalen Förderung programms ein sogenanntes 
" Entwicklung 'programm fUr zentrale Orte in .ländlichen, 
schwach strukturierten Gebieten" ausgearbeitet, da nunmehr 
anläuft. 
Mit dem Programm, für das aus den Mitteln des R.egionalen 
Förderul1gsprogramms zunächst 10 Mill . DM bereitgestell t 
worden sind, wird der Ver 'uch unternommen, durch Förcleru ng 
der Industriali ierung von K1ein- und Mittelstädten, d ie inner
halb eines ländlichen Geb ietes mit einem gewissen Überh ang 
an Arbeitskräften eine zentrale, 'teilung einnehmen, die Wirt
schaftsstruktllr und damit auch cUe Lebensbedingungen dieser 
Gebiete zu verbessern . Insbesondere soll hierdurch die Indll
striali ierung k leinbäuerJicher Gebiete gefördert werden, deren 
Wirtschaftsstruktur unter dem allgemeinen Niveau des 
Bundesgebietes liegt und in denen die Schaffung industrieller 
Dauerarbeitsplätze eine innvolle Koordinierung mi t den 
laufenden und noch geplanten agrarstrukturpolitischen Maß
nahmen da rstellt. 

Gleichzeitig wird mit dem Programm angestrebt, d r fort
schreitenden, ökonomisch nicht immer sinnvollen Konzen
tration von Menschen und Betrieb. stätten in einigen wenigen 
Ballung -räumen entgegenzuwirken. FUl' das Programm hat der 
r nterministerielle Au' 'chuß für Notstandsgebietsfragen 
(IM1~OS), dem alle mit reg iona lwirtschaftlichen Fragen be
faßten Bund -ressorts angehören, an Hand von Vorschlägen 
der Lande regierungen zunächst folgende 16 Klein - und 
Mittelstädte als " zentrale Ort " ausgewählt 

') Vgl. h ierzu di e Arbeiten in H eft 12/195'1 diesel' Fachzeilsclfr;rt: 
a) ,;Wa rum Bauli cher Lurtschu tz ?" von Min. -R a t a. O. 0 1'. Lö fke ,, ; 
b) "Znr Situation des s tädteba uli ch" Lu ftschutzes" vo n Oip l. - Ing. 
Wolf ; 
c) "Stadlanalysc" v on Dip l. - In g . H lin gmü ll cr; 
f~ rner in I [e rt 7/8/ t955 (Iie Ste llu ng na hme a ll s r"dus tric l, rcisc,, " Z II 

d en dre i vorgenan ntcn Arbeiten : " I nelu s t ri e " ~ l'lage rllng " Is P I'o b lcm 
des Lu(tschutzes". 

Land lIayer n: 

Land lIuden-Wiirl temberl; : 
Land ltheinlund -I'lalz: 

Land lIesscn: 

Land Niedersachscn: 

1. Rcheinfeld.'Mark t Bibal't 
2. Hi ltpolt: tein 
3. BeiJllgries 
4. Dinhlsbiih l 
5. Gunzenhausen 
6. Pfart'kirchen 
7. Tau berbischofsbeim 
8. Marienberg 
9. WittlichJWengerohr 

10. irumern 
11. Wolfshagen 
12. Alsfeld 
13. Duderstadt 
14. Aurich 
15. P~tpenburg 

Land Schleswig- lIolslein: 16. NeustadtJHolstein 

Eine Beschränkung auf vorerst 16 Klein- und Mittel ·tädte 
war notwendig, um dje verfUgbaren Mittel möglichst wirksam 
einsetzen und zunäch ·t noch praktische Erfahl'lll1gen sammeln 
zu können. Entsprechend der Ziel etzung des Programms 
liegen die Städte vorwiegend in Gebieten kleinbäuerli cher 
Struktur. Um mit dem Ver. uch möglichst Erfahrungen aus 
dem ganzen Gebiet der Bundesrepub lik zu gewinnen, wurden 
in einigen wenigen Fäll n auch tädte aus nicht kleinbäuer
lichen Gebieten berücksi htigt. 

Von den ausgewählten 16 tädten liegen acht Orte in bereits 
anerka l'lJ1 ten anierungsgebieten. Die rest li chen acht Städte 
befind en sieb in Geb ieten bzw. trahlen auf Gebiete aus, die 
in ihrer Wirtschaft 'struktur den anerkannten San ierungs
gebieten ähneln. 

Mit dem Programm soll lediglich ein erster An toß für die 
Industria li ierung ausgewälli ter "zentraler Orte" gcgeben 
werden. Von einer Förderung der Orte aus Mitteln des Pro
gramms wird daher Abstand genommen, obald durch ent
sprechende Ansied lung von Industrie erwartet werden kann , 
daß sich d ie Orte selbst weit rentwickeln werden. 

Im übrigen gelten für die Ber itstellung und Verwendung der 
Mittel des Programms fo lgend 

Richtlinien: 

1. B e r eit s te llu n g von F Öl'de rungs mitteJn 

Die verfügbaren Förderungs mittel dUrfen nur in den ausge
wählten " zentralen Orten" eingesetzt werden. Eine Bereit
stellung von Mitteln zur Förderung der Industria lisierung 
dieser Orte crfolgt erst bei Vor liegen verbi ndli hcr Zusagen 
von Firmen für eine Betriebsan iedlung. Die Höh der Zu 



weisung von Mitteln für die ci,~zeln (' n Orte richtet s ich nach 
dem U mfa ng der zur Industrialis.ienmg erforderlichen Ma ß
nahmen. Die Kosten dieser Maßnahmen müs en in einem ange
messenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Bedeutung der hier
mi t erfolgenden Industriatisierung stehen. 
Es wird erwa rtet, da ß die Lä nder bzw. Landkrei e und Ge
meinden zusätzlich eigene. Mittel zur Förderung der Indu
strialisi rung der ausgewählten Orte bereitsteHen. 

II. Zw ec kve rw endun g d e r Mitte l 

Die für die Aktion zur Verfiigung stehenden Mittel werden für 
folgende Ma ßna hmen bereitge te il t, wobei eine größtmögliche 
Koordiniecung mit den laufenden und gepla nten sonstigen 
regiona l wirtschaftli chen Ma ßnahmen anzu treben ist. 

1. Maßnahmen zur Erschließung der Industriegeländ 

In Betracht kommen nur solche Ma ßnahmell, die von den 
Gemeinden zur Erschließung des vorgesebenen Indu tr ie
gelä ndes durchgeführt werden mü sen, um die p rimären Vor
a ussetzungen für die Ansiedlung von gewerblichen Betri ben 
zu schaffen. Als Ma ßnahmen die er Art sind z. B. anzu ehen 
der Bau von Zufahrtsstraßen owie der Au bau der erforder
lichen Versorgungs- und Abwäs 'erbe eitigungsanlagen. Der mit 
der Erschließung des Industriegelä ncles nicht unmittelbar 
zusammenhängende Ban bzw. Ausbau solcher AnJagen inner
halb der Orte fällt nicht unter die F örderung ma ßnahmen 
dieser Aktion . 

Für die Durchführung der E rschließungsma ßnahmen kann aus 
den Mitteln der Aktion ein Zuschuß bis zu 50 v. H. der ent
stehenden Ko. ten bewilligt werden. 

Außerdem kann ein Kredit bis zu weit.eren 25 v . H. der 
Gesamtkosten zu folgenden Konditionen gewährt werden: 
Zins atz: 2 v. H. fiü' den Letztkreditnehmer ; Laufzeit de 
Kredits: 20 J a hre, wobei die ersten drei J ahre zins- und 
t ilgungsfrei bleiben können ; Auszahlungskurs : 100 v. H . 
Voraussetzung für die Gewährung einer Fina nzhilie au den 
Mitteln dieser Aktionist , da ß 

a) alle übrigen Finanzierung. möglichJmiten vom Antragstellcr 
ausgeschöpft sind, 

b) die in Au . icht genommenen E rschJießungsma ßnahmen 
zweckmäß ig und wirt chaftlich sind. 

Die Lande regierungen ba ben bei Vorlage der Anträge an den 
IMNOS zu be tät.igen, da ß die genannten Voraus etzungen 
gegeben sind. 

2. Auf- und Ausbau von sonstigen kommunalen Eiru'ichtungen , 
soweit sie für die Entwi klung der gewerblichen Wirtschaft 
der zentra len Orte von Bedeutung ind. 

In der Reg I können - von begründeten Ausnahmefällen ab
gesehen - nur solche Einrichtungen berücksichtigt werden, 
die ZlLr beruflichen Fort- und Weiterbildung der Bevölkerung 
der betreffenden Gebiete dringend erforderlich sind und in 
einem unmittelbaren Zu a mmenhang mit der ange trebten 
Industriali ierung der betreffenden Orte stehen. Für den Auf
und Ausbau solcher E imichtung n können aus den Mitteln 
der Aktion Zuschüsse bis zu 50 v. H . der Ge amtkosten ge
währt werden. Für die Be tr itung laufender Kosten die. er 
Eimi htungen können Mittel dieses Programms nicht bereit
gesteHt werden. 

3. Gewährung von Darlehen an die an iedelnden Finnen. 
Den ansiedelnden Betrieben kann für die erforderliche Erd h
tung der Betriebsanlagen ein Dal'lehen zu folgend n Kondi 
tionen gewährt werden : 
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Laufzeit: 15 Jahre, von dcnen d ie ersten zwei J ahre tilgungs
frei bleiben könn en. 

Endzin 'satz 31/ 2 v. H. bei einem Auszah lung kurs von 100 v.H. 
Die Höhe des Darlehens richtet s icb nach der Zeit der für die 
Arbeitnehmer de. betreffenden Gebietes geschaffenen Dauer
arbeitsplätze. Äußerstenfalls wird pro Dauerarbeitsplatz ei n 
Darlehen von 10000 DM gewährt, wobei Lehrlinge, Teilzeit
be 'chäftigte, Heimarbeiter, Sai onarbeiter und diesen gleich
zustellende Arbeitnehmer nicbt zu berücksichtigen sind. 

Ferner steben im ERP-Wirtschafts plan 1959 Kreditmitte l 
bereit, die zur Durchführung von Ma ßnabmen zur Rationali
s ierung, Modernisierung und dem Ausbau gewerblicher Betriebe 
dienen. Die e Mittel, die bei einer Laufzeit von zwölf Jahren 
zu einem Zin satz von 5 v. H. vergeben werden, teben nicbt 
nur den ansiedelnden Betrieben, sondern auch den bereits 
an. ä igen Betrieben zur Verfügung. 

Anfragen können an die örtli h zu tändigen Stellen (Bürger
mei ter, Landrat) oder a n das 'Virtschaftsministerium des 
jeweiligen Lande gerichtet werden. 

Hiermit i t vom Bundesmini terillln für Wirtschn.ft der ange
kündigte und erstrebte er te chri tt getan zur Auflock rung 
von indll . triellen Ballungsgebieten und die Verhinderung des 
Entstehens neuer Ballungsgebiete im Zusammenhang mit 
dem Aufbau und der Du rchführnng eines Industrie-Luftsclm tze5 
im Rahmen cles zivilen Bevölkcrungsschu tzes. 

LUFTKRIEGSPROBLEME 

Neue Taktik 
bei LuftangriHen 

In Heft 4/1959, Seiten 110 undll1 der vorliegenden Zeitschrift 
wurde bereits geschildert, daß der " bemannte" Bomber, vor 
allem der "strategische" Bomber, durch die Erfindung weit
reichend r Lenkwaffen " Luft zu m Boden" wieder an Bedeu tung 
gewonnen hat , obwohl man eine Zeitlang in Fachkrei 'en der 
Ansicht gewe en war, er sei durch das Aufkommen der ,.Fla
Lenkwaffen" (Lenkwaffen " Boden zur Luft") zu ehr gefähr
det , um noch a ls Mittel der strategischen Luftkriegführung 
dienen zu könn en. Außerdem hatte es den Anschein, daß er 
überflüssig geworden ei, nachdem verschiedene Typen von 
"Mittel trecken-" (IRBM) und " interkontinentalen" (I CBM) 
ball istis hen Fernwaffen einsatzreif geworden sind. 

Diese Erkenntnis von der weiteren , ja ogar von einer neuer
lichen Bedeutung des "bemannten" Bombers wird durch die 
Tatsache bestätigt , da ß Ln den U A der bekannte strategische 
schwere Langstreckenbomber Boeing B-52 "Stratofortre s" in 
den verbes erten Serien B-52 G und B-52 H weitergebaut 
wird, die beide speziell für die Mitfiihnmg von zwei Lenkwaffen 
" Ltüt zum Boden" neben ungelenkten Abwurlwaffen (Fall
bomben) eingerichtet sLnd . Au ch der neue strategische mittlere 
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Bomber Convair B-58 "HustleI' '', der ebenfalls Lenkwaffen 
" Luft zum Boden" befördern kann, wird weiter produziert und 
bereits laufend an die Truppe geliefert. Ebenso werden in 
England die strategischen mittleren Langstreckenbomber 
Avro "Vulcan" und H andley Page "Victor" weiterhin gebaut, 
da auch sie eine Lenkwaffe " Luft zum Boden" mit sich führen 
können. 

Die Bedeutung dieser bemannten Bomber ist noch dadurch 
gewachsen , daß es in der Zwischenzeit gelungen ist , die R eich
weiten der Lenkwaffen " Boden zur Luft" ganz beträchtlich zu 
erhöhen. (Die Amerikaner bezeichnen diese Art Lenkwaffen 
als GAM, das heißt Guided Air ~Iissile, während die Engländer 
jetzt neben dem bisherigen populären Ausdruck "Stand-off
Bomb", der am besten mit "Vorreiterbombe" zu übersetzen 
ist, die offizielle Bezeichnung ASM, das heißt " Air-to· Surface
~Iiss ile" , verwenden.) Während die erste einsatzfänige Lenk
waffe " Luft zum Boden" der Amerikaner, das Muster Bell 
GAM 63 " Rascal", nur eine Reichweite von 160 km besaß, 
beträgt die R eichweite des neuen Typs North American 
GAM-77 " Hound Dog" 800 km und die de3 engli..qchen Musters 
Avro ASM " Blue Steel" 560 bis 600 km. 

Bei den genannten Typen handelt es sich um aerodynamische 
Flugkörper, deren Triebwerk entweder aus R aketen ("R ascal" 
und " BIue Steel" ) oder aus einer Strahlturbine ("Hound Dog") 
besteht. In den USA befindet sich aber bereits ein durch eine 
Zweistufen-Feststoffrakete angetriebener "ballistischer" Flug
körper " Luft zum Boden", das Muster Douglas GAM 87 A 
"Skybolt", in Entwicklung, dessen R eichweite 1600 km be
t ragen soll. 

Neben der wichtigen Möglichkeit, diese Lenkwaffen "Luft zum 
Boden" schon entsprechend weit vom Ziel entfernt und damit 
außerhalb der Reichweite der dort stationierten Abwehrwaffen 
auslösen zu können, bieten sie den weiteren Vorteil, daß sie 
nach dem Auslösen noch eine zur Flughöhe des Bombers zu
sätzliche Flughöhe von 6000 Metern und mehr erklettern 
können, bevor sie auf das Ziel herabstoßen. (Dies gilt bereits für 
die zur Zeit vorhandenen aerodynamischen Flugkörper. Die 
noch in Entwicklung befindlichen ba llistischen Flugkörper 
" Luft zum Boden" werden vom Auslösepunkt aus weit größere 
Höhen erzielen.) 

Diese Eigenschaft der genannten Lenkwaffen " Luft zum 
Boden", vom Punkt der Auslösung aus noch auf beachtliche 
H öhen steigen zu können, hat dazu gefülLrt, als neue Taktik 
auch für "strategische" Luftangriffe den Ti efflu g in Er
wägung zu ziehen, der bisher fast ausschließlich für " taktische" 
Luftangriffe, vor allem durch J agdbomber, Anwendung fand. 
Das SAC, das Strategische Kommando der amerikanischen 
Luftwaffe, hat diesen Gedanken zuerst aufgegriffen und Tief
flugangriffe mit dem stra tegischen mittleren Bomber Boeing 
B 47 "Stratojet " erprobt. Nachdem die Versuche mit den 
Bombern B 47 gute Erfolge erzielt hatten, wurden ähnliche 
Versuche auch mit strategischen schweren Bombern des Typs 
Boeing B 52 "Stratofortress" unternommen. Da auch d ie 
Versuche mit diesen schweren Bombern befriedigend verlaufen 
sind, wurden inzwischen vom SAC sechs Sonderverbände, die 
mit Boeing B 47 und Boeing B 52 ausgerüstet sind, aufgestellt, 
die bei Tag und Nacht und bei jeder Wetterlage von 60 Flug
stützpunkten aus ilLre Ziele im ausgesprochenen Tiefflu g anzu
greifen haben. Aus Gründen der Flugsicherung wurden für 
diese Tiefflugangriffe sieben besondere Luftstraßen eingerich
tet , die insgesamt 18 Staaten berühren. Sie stehen vom Montag 
bis zum Freitag täglich 10 Stunden ausschließlich für solche 
Übungsflüge zur Verfügung. Neben den Flugzeugen sind bei 

diesem groß angelegten Übungsprogramm, das die Bezeich
nung " Operation Oil Burner " trägt , fahrbare und stationäre 
Radarstationen beteiligt. Der H auptzweck des Angriffs im 
Tiefflug besteht bekanntlich darin, die Radarkeulen der 
Radargeräte zu unte rfliegen und damit eine rechtzeitige 
Erfassung unmöglich zu machen und auf diese Art auch ein 
Eingreifen der Erdabwehrmittel vor dem Auslösen der Bomben 
zu verhindern. Alle Luftmanöver der letzten Jahre haben 
einwandfrei erwiesen, daß das rechtzeitige Erkelmen und 
Bekämpfen eines im Tiefflug angreifenden Flugzeugs die 
größten Schwierigkeiten bietet. Dies gilt vor allem für Tief
angriffe von sehr schnellen J agdbombern, die als Abwurf taktik 
für ilLre Bomben den sogenannten " Schleuderwurf" und den 
"Sch.leuderwurf über die Schulter " anwenden. Bei dieser 
Taktik werden die Bomben beim Hochreißen des Flugzeugs 
aus dem Tiefflu g ausgelöst , wodurch ilLre Reichweite gegen
über einem Abwurf im Horizontalflug vergrößert wird, so daß 
der Jagdbomber häufig die Bomben schon auslösen und wieder 
abdrehen kann, bevor er von den Radargeräten überhaupt 
erfaßt wurde. 
Bei den bisher üblichen strategischen Luftangriffen aus großen 
Höhen, besonders wenn diese sich auf weit im Hinterland des 
Gegners gelegene Ziele richten, muß damit gerechnet werden, 
daß der Angreifer schon lange vor dem Einflug in das F eind
gebiet von den Radargeräten des Gegners erfaßt und schon auf 
seinem Flugweg zum Ziel durch J äger oder Erdabwehrmittel 
bekämpft werden kallll. Daran ändert auch die Verwendung 
von Lenkwaffen "Luft zum Boden" nichts, wenn der Angreifer 
zuvor eine lange Strecke über Feindgebiet fli egen muß, bis das 
Ziel in die R eichweite dieser Lenkwaffen gekommen ist. 
Erfolgt der Angriff jedoch im Tiefflug, so kann der Bomber 
sich der rechtzeitigen Erfassung durch die Radargeräte auf 
seinem gesamten Flugweg über dem Feindgebiet entziehen. 
Führt er dazu noch Lenkwaffen " Luft zum Boden" mit sich, 
so kann er diese auslösen, lange bevor er in die R eichweite der 
vor und um das Ziel aufgestellten R adargeräte gelangt , und 
ebenso kann er beim Rückflug seine Entdeckung durch Unter · 
fliegen der Radarkeulen verhindern. Die Verteidigung des 
Ziels muß sich auf die Bekämpfung der Lenkwaffen " Luft zum 
Boden" beschränken. Solange diese aus aerodynamischen Flug
körpern bestehen, die eine H öchstgeschwindigkeit von Mach 1,6 
bis Mach 2 besitzen, besteht für den Verteidiger noch eine 
gewisse Aussicht auf Erfolg, wenn es ihm gelingt, diese Lenk
waffen mit seinen R adargeräten noch rechtzeitig zu erfassen. 
Wenn dagegen der im Tiefflug angreifende Bomber mit 
baLListischen Flugkörpern "Luft zu m Boden" ausgerüstet sein 
wird, wie sie heute bereits in Entwicklung stehen, dallll sind 
die Aussichten des Verteidigers beim derzeitigen Stand der 
Technik nahezu gleich null, wie zur Zeit auch gegen alle 
ballistischen Lenkwaffen. Bei den ballistischen Mittelstrecken
und interkontinentalen F ernwaffen, die von ortsfesten Basen 
aus abgefeuert werden, besteht immerhin noch die Möglichkeit, 
sie auf illrer Flugbah.n durch Radargeräte zu erfassen und 
innerhalb oiner, wenn auch sehr kurzen ' Varnfrist im Ziel Ge
gen-, zum mindesten aber Sohutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies 
wird aber kaum - oder nur in den seltensten Fällen - möglich 
sein, wenn es sich um einen ballistischen Flugkörper handelt , 
der von einem Flugzeug aus abgeschossen wird, das sich im 
Tiefflug unbemerkt seinem Ziel nähern kOllllte. 
Durch die neue Taktik, au ch strategische Luftangriffe im 
Tiefflug durchzuführen, wird die Luftverteidigung erneut vor 
sehr schwierig zu lösende Aufgaben gestellt. Bisher mußte nur 
mit Luftangriffen im Tiefflug von J agdbombern und leichten 

Fortsetzung auf Seite 174 
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PATENTSCHAU 

Patentberichte 

Vorrichtuug zlIm l,ontinuicl'lI el"", Ermitteln ulld U essc lI d er radio
al,U"en VerseuchuliO von FliisS I{fkcl1cn 

Die E rfindlln g bell' iffl e ine besondere A ll sbild lln g e ine I' Vo rrichllln l-( 
ZlIlll k ontinuierli chen E l'mitlcln lin d i\rcsscn fler ra di oa l.;: li vcn Vcr
sClI chull };( VOll Flüss ig- l<c itCIl , be i welch er die Flü ss i ~ l{c il. . aus e inein 
Vcrle il crb eh ä ilc r dllrc h im B oden des Hchü lte rs befindli c he DlIrc h
brechungen nach unte n fall end , a n e inem S lra hll.ln g:sdc lc lclo r "01'
b c i ~crührt wi n l. J~s hanrlelt s ic h n Ab (' i um eine VO l'I'ic hllin g solch er 
A rt , bei w elch er VO I'I{chl'lIn ~cn getro ffen sin d, da ß die zu l.;:onU'o l
li crcndc Plü SS i~ l{c il s ic h so fre i im Hau m bewegt , rl aß s ie 111it d e m 
zum E rmitlc ln d er H ad ionklivi Uit no bvcn d i ~c n Slra hl u n g:sdc te ldo r 
selbs t nicht in Berührung I\O lllllll , aber a n di esclll in scnlo'cchl e r 
Hichtun g vOl'bc is trömt , 
B !:' i e in CJll beka nnLe n Ve rfa hrc n wird di c z u IInLers li c he nd e Flüss i ~
l<e it zu di ese nl Zweck in Fo nn e in es zy lindrische n Flli ssig l\c iLs rn a ntcJs 
unt.er Einha ltun g e ines angenl cssen cn A bs la nd es a u ßen Hn d elll in 
ti er ~ I ille b efindli c h en, senl,,'echl s le he n den S l ra hlun gsde leklo r 
cn Ll un :,{geführt. E in e so lch e J: o l'ln d er FHiss ig l\c iLs fü lll'lIng bring t es 
mit s ich . d a ß ~(jßh clligkc iten in E rschc inung tre tcn. wenn es a us 
gegeben e m Anlaß n o lwe n d ig is t , cl en S lrahlllngscie le kl.o l' wä lll'elHI 
d es B etrie bs d er .E inl'ichtllng all szIlwechseln , Ei n N achle il bes teht 
dabe i cl a l' in, rla ß VO I' cl e m Auswechseln d es De leklol's s le t s d cr o ber
h a lb d cs Detektors vorgesehcn e notwcnd i ~e f.'li.i ss ig ke its \?c l'te il cl'
b chü ltcr crs t vollkomlll en entlccrt wcrd c n nlußtc, c h c 111 a n d e ll 
D ~ I' e l<lol' h el'il lI sn ehme n konnte , Diese AlI swcchsc la rb cit bl'in gt cl as 
I3 cdi cnungspcrso n n l in Gcfahr , lnit d er tIntel' nl s tä nd cn s tn rl< ra di o
nl\li v vcrseu chten F lüssig l<cit in unllliLl.c lba re Bcrührun g: zu kom 
m cn,Es sind zwa l' für so lche Fü ll e S ic hcl'llngsma ßna hmcn, z, 13. 
GlImmiha ndschuhe fü,' d as Bed ienlln gs pel'so n a l, yoq~es chrieben , A bel' 
di e E..r~,hl'lln g zc ig l , d aß so lche S ic hel'lln gs m a l.\na hme n in d er Hegel 
ni cht ~cnügcnrl beachtc t werden. Die er\V~ihntcn ~fi ßhclli ~kc ile n llll rl 
n och and ere s ind Fo l ~cc l'sch f' inllll gcn a ll s ei e r senkrecht cn Untc r
b r ingun g d es Dctc l\lo l's in dC111 v crUln.1 beweg te n Flüss ig l\ c it-snl a nt c l. 
d cr . all s d e m üb el' d e lll De tc l<to l' b efindli c he n Fl üss i ~ kc it s \'c l'tc il c l' 
dllrc h Löch cr im Bod en di eses l3 ehä llers Iw mmen cl , nach unlc n 
a bfli eßt. \Venn hi el'be i d er De le l<lo r , sei es n ach o ben ori el' nach 
unle n hCl'u usgc n omnlcn werd en lllUß. is t es UIl\'CI' 111Cid ba r . ZlI 
Illinclcs t nlit rlu li oa l<li\' ve rscu chte n FHic hc n in der m gcbung d es 
Dc tc l<tor's in Berührun g z u k OI11111 0n . 

Diese N achte ile mußte m a n bi sh er in K a lif nehmcn . wenn m a n es a n 
d cl' n ö ti Kcn Sorg fnlt bei d er I [a nclh nb un g d er vOI'f'cschri cb cl1 en 
Schul7.maßn a hmen fc hl en lie ß , Si e wer elen bei d er Vorrichlung nach 
ei er' E rrindung v ermied e n . Zu di ese m Zwc' k wird bei e iner Vo n 'ich 
tun g ZLlll1 k ontinuierli chen E rmittl'ln lind Messe n d er I'ßdioa l<li vcn 
Verse uc hlln g vo n Flil ss ij,(kc ite n , be i deI' d ie Flüss ig ke il :Hl S d em Boden 
e in es Verlcil cl'bchü llcl's. d cr' e igen cn Schwcrl{J'a r t ro l~en d, unle l' 
Einha ltung e in es a ngem esse ne n A bs ta ndes a n eine m unlc rha lb d es 
Belü iller s angeo rd ne te n Sll'a hlungsd c le l<tor vO l'be is lrö mt, e rfin 
dungsgemäß v orgeschla gen. da ß im Bod cn d es Verte il el'b eh li ltcrs 
DllI'ehtl'ittsö ffnlln gen d el'3 1' t a n geo l'd n e t sind, d a ß di e Flüss ig keit 
in [' onTI e incs e b n en bzw, lc icht gekrümmte n Flüss ig ke itsba ndes a n 
d e m vertika len E inslra hlungs fcns lcr bzw, d er " ertika len .Eins ll'a h
lungsflä che e ines h ol'izon la l un geo rd n c len D e le l<lo rs (z , B , Glocken 
zä hlro hr, Toni sa l ionskammer, Szintill a ti onskris la ll ) vo rbe is lrömt. 
Die DUl'chtrillsö frnl.l ngen im Bod en d es Vcrle ilungs behii llc rs können 
dube i a ls B rc ilschlilzd il se, n eben e in a nd er a ngcordn el e schma le 
Schlitzdllsen odel' a uch ne be ne in a nder a n geo rd ne te a nders ges ta lle l e 
Öffnungen ausgebilde l se in, 
Auf di ese \"le ise, a lso bei ho rizonta lcr U n te dJl' in [:(lIn g d es S l""h
l llngsdete ktors. is t d a nn 7. u versichllic h j,(ewü hl'le is le l , da ß e in A ll s
wcchscln d es O c tc l\ to l's jcdcrze it vo rgc nonllll cll wcrdcn ka nn. ohne 
i,'gendwelch e Gefahr zu la u[e n milra dioa kti v verseuchle n Flüch e n 
in d cl' 111gcbun :;( d cs Dc tcktor~ in BCl'ührung zu I{OmlllCn, Es is t vo r 
a ll e n Dingen gewä hrl e is le t , d a ß das All swechseln d es D c lel' lo ,'s ohne 
jcd e Bcll'ie bs llnle rbl'echung v o rgen omme n werde n k a nn , d , h , o hne 
d 'l ß d er Flll ssigl<C ils" er te ilel' oberh a lb ri es D e tektors Cl'S t enll eert 
werd e n mlLß, Ocr Dc te l, lor bra lIeht im Fall e d et' A uswechslung nlll' 
a us det' J(ontroll cbcn c h era usgczogen z u wCI'den , tlln cine ln n euen 
D e leklor, d er a n seine Slelle e in zuschie ben is t, P la tz z u m ach e n , 

Anmeld eI': prieseke u , 1I0epfn el' Co ,m,b, lI.. E ,'la nge n-Brll ck ; 
E rfinder: Dipl. - fn g, I( url ,Jord a n, Er la ngen-Bl'll c k ; Anm cld clag : 
3 l. 3 , 56 ; B eka nnlmaehungs lag : 21. 1. GO; A uslegesch rifl :-<1', 
1073 6.15; Klasse 2 1 g, 18/0 1. 

Flcxlhlo'l' S"hlllz, l"rr lI ell,'n "tornarr , h[lI,lcrll'lIo IIlId dwmi. rh" 
\\'"rlt'lI 

( ;el-(c n sla n d d er E rfin d un g is l e in fl ex ibl er Schulzs lo ff . d e r n ichl nllr 
~('~('n a to lllnl'C S tra hlun ge n , wie ~eu1ron en , a-T e il ch e n , schwere 
A toml{crn e, ~'-S tl'n hl c n usw,. sond cl' l1 a uc h gegc n c h cnli sch e ]~a mpr
s lo ffe, wi e Di chl o rdiä lh~' l sulfid (S tic l, s lo fflosl ) , und gegen B a kle rie n , 
Yir'c n un d d cr J..( lc ic hcn wil'ksa lTI schützt. 
Es is l e in Schllizmaleria l gegen A BC-\Vflffen bel<a nnt, das a us eine r 
( ; l'Ilnd schi chl :Hl S l~un s ls t off od er J\ a ulschllk lind e in er hi emuf a uf
I-(c l;l eble n, a ls AII ßenschicht di en enden A luminiumfo lie bes l hl. 
Dicser Schlllzs lo ff bcs ilz l jedoch eine Rc ihe vo n Nachleil en , So gehl 
se in e \Virl<llll ~ sc hon nachkllrzcr Zcit vc rlo ren , d a die A u ßenha ut 
a us Alunlinilllll bere il s be i deI' gerin ~s l e n Dehnun K re ißt und d as 
~I a tcria l d a mi t d Ul'c hUi ssig wi rd. A u ch is t be i e ine nl dera rti ~c n 
~I a leria l di e K onfe l<tioni crun g ü ll ßcrs t schwi crig, wenn ni cht un 
m öglic h , in sbeso ndere, we nn a n d en K onfe l\ lio ni crlln gsst e llc n e in e 
Schw~ichlln g d ei' Schutzwil'kun g ve rmied en werd en soU. 
Der E rfindung lieg t die A ufga be zU J.{ l'und e, cinen fl ex iblen Schulz
s lo ff gege n AßC- \"la ff en ZII sc ha ffen, d er di e erwühnl e n N a chte ile d es 
be l\3 nnt e n Schutznul leria ls vermeide t. Dics wird erfindtln {:(sg;P lll ä ß 
d a dllrc h erreiehl, d aß ri er Schul zslo ff a us e inem T rilge rgewebe a us 
( ; Iasfascrn od e r d crglcic he n bes lehl, welch es a uf dc r ei n cn Seit e mit 
e inem we ic h ges lelllc n Ihermo plastisch cn I\.un sl s lo ff , wie z, 13, Po l~' 
, ' in~' l chl o rid ad el' Po ly u re lhan, beschi chle l is l . wo be i [:(egebc n enfa ll s 
ei n z lI sä lzli ch er P o lyn mid-Schlll ßs lri c h a ufge l ragc n is t. wä hren d di e 
a ndel'e Seil e unmille lba r a uf d e m G la sfase r[:(ewc be eine P o lycsle r
I soe~'anal-Beschichlun g IrilgI , a uf welc he ein d ec l<cnd er ü bel'zu l-( a us 
Poly l\ on de nsa tcn , z . B , P o lya tllid en , 8ufp;ebracht is t. U nl e ine n wirl\ 
sn nl cn Schutz gc:;(cn e n erg icrcic h e S tra hlungen , wie z , B . schne ll 
bewc~ tc E lcldro ne n , a-S lI'a hlc n , y-S tra hlc n , Neutron en , schwere 
A to nlkern c llSW" Z t1 gewähl'lei s len ~ entha llcn di e unt er d er D ecl\
schie h l Iiegcndcn Schi chlen a n s ic h b e ka nnle, S lI'a hlllnge n a bsor
biere nd e S to fre , wi e z , 13. Schwerspa t , Blcipuh'er , ßlc ivcr b incl!lIlgcn 
wi e Blciox yd. Mennige usw, ' 
Da mil gleic hzeit ig cine ho he H efl cxio n d er S ll'ahlun g im siehlba l'cn 
Berci ·h s ic hcrges tellt wird , is t crfindun :.z;sgclll iiß e ine Scite d cs 
Schulzs lo ffes we iß pig m enti crl od el' m e la llisch g lfinzend geh alle n. 
z, B, durch in d er Sehlußbcschichlun g e ingelagel'le AJlIminiumbronze 
odcr d erg lc ich en , U m n eben deI' s la rl<C n Refl ex ion im s ichlba re n 
S lra hlllngs bere ic h eine ho he Reflcx io n a uc h im infra ro le n Gebie l zu 
c rre ic h en, enlhü il di e ä ußere Schichl zwee l; m ,ißigcrwe ise a u ch infra
I'O lrc fl e l<lieren d e Pigm enlc, D a mil d er n eue fl ex ible Schutzs l o ff 
~ I ei c lr zeilig e ine ~lIte Ta rnwirlHll1 g bcding t , ka nn di e a ndere Seite 
:,( r ü n pigm entiert sein , lind zwa r mit P ig m enten , d ie im jn[rn role n 
Spe l{tra lbere ich re fl c l\li eren , a be r :l uch e ine Ta rnwit'lul1lg im s icht
barcn Li cht bes it zcn , 
Ocr fl ex ibl e Sehulzs lo fr gem ü.ß der E rfindung ze ichn e l s ic h nie lll nlll' 
d a durc h a us, d a ß CI' y en 'o llllngsfcs l und schwe l' enlfla mmba r iSI , 
sondern el' b cs it z l a uc h d e n Vo rleil , d nß cl' ohne E inbuße a n Sehul z
wirkun g gCg'c n ABC-\ Va rre n ko nfe kti onicrt werd e n )UlIll1 . D ie I",-o n 
f(' )dioni cl'ung ka nn durc h Nii hc n crfo l ~cn , wo bc i d ic Nii htc d a nn Init 
S ireife n a ll s d em :;1;leie he n ~ I a lcria l abgedeckt werde n könne n , D ie 
mit Po lyv in y lchl orid beschichle l e Seile ka nn beispielswe ise durch 
Il ochfreque nz- oel e r vVii l'lne ke ii schweißun g, die mil Polyure lhan 
oder P olya micl Abged eci<le Seile d u rc h e inen d CI' bel'o nnle n Zwei 
I<o mpo nentcnkle bcr d tlrchdringun g:ssic hcr v c rbunde n wcnl en , Die 
Pol~'a mid- bzw, P o lyes le r- Jsoeya n a l-Beschichlnnge n s ind gegen 
c he misch e K Ampfs lo ffe, insbcsondel'e D ic hlord iä lh ylsulfid, und 
gegcn Ba l, ler ien lin d V ire n undurc hläss ig, D ic besondcre O bcr
fW c henfä l'bullg b zw. - pig m entierun g verJeiht z tl gleich el enl n e uen 
fl ex ible n Sehlllzs lo rr e ine a usgczeichne le Ta rnw irlnon g, die ihn a uc h 
durch di ese E igcnsch a ft fi.'Lr nlili Ul risch e Zweck e b esondcrs geeign e l 
e rsche in en lä ßt. 
OCI' fl ex ibl e Schulzs lo ff gem ä ß c1 er E l'findlln g ka nn somil für di e 
vel'schi ed cns lc n Zwecke Verwendllng find en , So kö nnen a ll s diesem 
Sehulzs lo ff Schulzkl eidungen nicht nur für mililü ri sche, sondern auc h 
Cl;" zh ' ile Zwecke hel'ges lellt werd cn , Fern cl' lasse n s ic h d araus niehl 
nUI' Sehulz l<leid llngcn für P e rso n en , d ie mil a to m ao'e n "" a ffen zu lun 
hAbcn, sondcrn a uc h Berufs l<lc idllngen fü r Pcrson en , welc hc mit 
n önlgenstra hl en. ra di oa ktivcn ,Iso l open und d crgleic he n umgeh en , 
hcrs lell en , A us dCIll n euen fl eX Iblen Schlllzs lorr I,önne n a bc l' flu c h 
Zeile, A us kl eidungen für U nlers t,i nde, LufLsehlllz l,e ll er, Schlllz
hlill en für W a ffe n , Maschinen od er o l'ls fest e Anlagen a n ge ferti gt 
w('rd en . 

A.llIncld cl': F a, .J , 11. B e n ccl,c, Hann o\'e l' ; E rfind cl' : Dr, H a ns Ego ll 
h nlgcl', I [a nnovc r-Wlcsen a u , un d D r , ll c l'lll a nn Schma hl , l-Ia nn over; 
Anmcld e lag: 2, 2 , 57 ; Bc ka nnlmachun gslag : 4, 2, 60; Auslegcsehrifl 
N I' , 1 074 !l79; I\l asse 6 1 b , 1 /0 1. 

VOI'rieh1.ulIlI ~ur EI'I~i~hlrrulIlI deI' i\l1'~ S IlIlIl d~r SII'llhlulIlI slll1.ens itiil 
tim' Atulosphurc Jult ciIlCl:n l\1eOucriit von einem J ... urt ~H'hutz,'nLLln aus 

, Die, V.0rrichlllng ZUI:, E I'leIch I.erun g d eI' Mess un g d er S ll'3hlun gs
Inle nsll,ll d er i\ lmosphare mll e inc m Me ßgerä t \'o n e ine m Lllft sehulz
ra llm a us bes lcl~l erflndungsgem ii ß a us ein em Ro hr 20, d as - vo n d e r 
Gasschl e u e 2 clll es Luflschutzl'a umes 1 a ll geh cnd - in e inc n a n die 
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Gasschl euse 2 angre nzenden Raum 8, 15 einmündel, d er mit der 
Atmosphlire in V erbindung s t eht. Dieser mit der Atmosphä re in Ver
bindung s t eh e nde Rllum ka nn z. B. d er Sa ndfille rrou m 8 oder d er 
No la uss liegschachl 15 sein . Gem äß de,' rfindung is t ferner das in 
di e Druckkammer oder in di e Gasschle use 2 hineinragende E nde 2 1 
d es Hohres 20 di ch t verschließbar. 
Ln dem gezei,;,'ten Ausführunf(sbei spiel gre nzt an d e n L uflschulz
ra um 1 di e Gasschle use od er die Druckl<3mmer 2 und a n diese der 
Sand[iJternlllm 8 und d er No ta uss li egschochl 15 a n , d e,' dirc l<t od er 
über ei n en Slulzen 17, d er in e inen oben offenen und ledi gli c h mil 
e ine m Abde I"'ost abgeschlossen en Topf 18 füh ,·t , in Verbi ndung mil 
d er Atmosphiire s teht. Von d er asschl euse 2 a us rag t das c"findun gs
gem ä ße Hohr 20 in d e n Sand filt e .... oum 8 und /oder in d e n No tous
s tiegschacht 15 hinein , wobei das in di e Gasschl euse 2 ragende E nde2 1 
d es Hohr s 20 gasdicht absch ließba r Isl. - Nach E ntfernung d es 
Verschluss s is l es m öglich, von der asschle use od er Dn,c ld<amme" 2 
a us d en Fühler e ines Meßgerä les zur ~ I essung d er S lrahlungs inle nsi
tät der Almosphöre bzw. zur Beslimmun g d es G rades d er Ver
seu chun g der Atmosphäre durch atoma "e S lauble ilc h en dU"ch d as 
Rohr 20 hindurc h zuschieben, und zwar zwec lmliißig bi s " or den 
S lulze n 17. Durch di e Betä tigung der Belllflungsan lage 22 des Lufl
schulzraumes 1 wird di e Luft dU" e h d en S lutze n 17 gesa u gt und 
slre icht dann a n d em F ühler d es Meßf(erä tes vorbe i, wodu"ch di e 
latsächli ch e S tra hlungs intensilät d er Außenlufl gem essen werd en 
ka nn. 

Anmelder und E rllnd er : Dr. Oska r Meyer , H on n ef/ R he in, Bcrg
slraße 40 u n d Dr. tIe illz Dobiey, Dilsseldorf, Goclheslra ße 28; A n
meld e lag: li. 7. 57; Bekanntmachu n gs lag: 'I. 2. 60; Auslegeschrirt 
Nr. 1 07'1 852; 1<lasse 37 f, 7 /0 1. 
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Bombern in dem der Reichweite die. er Flugzeuge entsprechen . 
den takti. ehen Raum gerechnet werden. N unmehr ist aber bei 
der großen R ei hweite der trateg ischen mittleren und schweren 
Bomber da gesamte Gebiet jeden Staate von Angriffen im 
Tiefflug bedroht, die mit den zur Zeit zur Verfügung stehenden 
Radargeräten in den meisten Fällen nicht rechtzeitig genug 
erfaßt werden können. 

Allein durch die in den geschilderten Versuchen erwiesene 
Möglichkeit, auch mit strategischen mittleren und chweren 
Bombern Angriffe im Tiefflu g durchführen zu können , und 
infolge der Ausrüstung der strategischen Bomber mit den 
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schon zur Zeit vorhandenen aerodynami ehen Lenkwaffen 
" Luft zum Bod n" hat der bereits " totgesagte" "b mannte" 
strateg i ehe Bomber eine Bedeutung erlangt, die im Hinblick 
darauf, daß heute aUe seine Abwu rfwaffen, auch di genannten 
Lenkwaffen " Luft zum Boden" , mit nuklearen oder sogar 
t hermo nu kJearell Spreng ätzen au gerüstet sind , sogar we ent 
lieh größer als bisher geworden i t. 

Wenn die ge childerten baUi tischen F lugkörper " Luft zum 
Boden" einsatzreif geword n sind, darm wird diese Bedeutung 
des " bemannten" Bomber. aLs Angriffswaffe und damit als 
Ab chreckung mittel noch weiter ansteigen, denn er stellt 
dann di b weg Lieh te 1lnd dadurch gefähdi hste Ab chußba is 
für ballistische F lugkörper dar. 
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Die vielfachen Wehr proble me, d ie sich a us der Entw ick lu ng d e r 
Ato m- u~d Rakete nwa ffen erge ben, und d ie e ng e Berührung der 
z ivil e n Verte id ig un g bzw. de r Notstandsp lanu ng mit der militäri
sc hen Land esve rte id igu ng haben d ie Sc hrift lei tun g zu r themat ische n 
Auswei tun g der Zeitsc hr ift auf Fr ag en der Wehr pol it ik und 
Land esvert ei d igung ve ranlaßt. Hie rbei werd e n d ie NATO und 
ihre Mitgl iedsstaaten sowie di e Länd er d es Ostblocks d e n Vo rrang 
haben, 

WEHRPOLITIK UND LANDESVERTEIDIGUNG 

NATO 

Verteidigungskraft in Zahlen 

Dem NATO-Oberkommando Europa Mitte stehen gegen
wärtig 21 1/ 3 Divisionen zur Verfügung: je zwei aus Belgien , 
Holland und Frankreich, drei aus Großbritannien, fünf aus 
USA, sieben aus Deutschland und 1/3 Division (eine Brigade) 
aus Kanada. Im Abschnitt des Oberkommandos Europa 
Nord stehen je eine dänische und norwegische Division, 
im Abschnitt Europa Süd insgesamt 24 Divisionen aus der 
Türkei , Griechenland und Italien. Zur Verstärkung des 
Miltelabschnittes werden in den nächsten Jahren zusätzlich 
fünf deutsche und zwei französische Divisionen erwartet. 

Im europäischen Verteidigungsraum der NATO befindet 
sich weiterhin die den Vereinigten Staaten unterstellte 
6. US-Flotte, sie kreuzt im Mittel meer und besteht aus etwa 
50 Einheiten , darunter drei Flugzeugmutterschiffen , mo
dernen Zerstörern und U-Booten . Die Flugzeugträger 
sind mit Düsenjägern und mittleren Bombern ausgestattet. 
Das NATO-Oberkommando Atlant i k, das für die Sicher
steIlung der Seeverbindungen der Allianz zuständig ist, 
besitzt in Friedenszeiten keine ihm ständig zur Verfügung 
stehenden Einheiten. Im Ernstfall würde ihm jedoch die 
Mehrzahl der amerikanischen Flugzeugträger sowie 450 
Überwasserschiffe und 150 Unterseeboote aus acht Mit
gliedsstaaten unterstellt werden . Auf den insgesamt 
16 modernen Flugzeugmutterschiffen sind rund 500 Flug
zeuge und Hubschrauber station ie rt. 

Das Ärmelkanal-Kommando kann im Ernstfall über 
einen g roßen Teil der Seestreitkräfte Englands, Frankreichs, 
Belgiens und der Niederlande verfügen. 

Eine große Rolle in der atlantischen Verteidigung spielt 
verständlicherweise die amerikanische Atomstreit
macht. Das US-Strategic Air Command (SAC) verfügt 
über eine RakEtendivision und drei Luftwaffendivisionen 
in den USA, eine Luftwaffeneinheit in Spanien und je eine 
Luftdivision in Großbritannien und auf der Insel Guam 
(Pazifik). Dem Kommando unterstehen über 70 Luft
stützpunkte in den Vereinigten Staaten und in anderen 
Ländern, auf denen 1250 mittlere und 45 schwere Düsen
bomber stationiert sind. Der modernste Verband der SAC, 
die 1. Raketendivision, ist mit Atlas-, Titan-, Thor- und 
Jupiter-Raketen mit Reichweiten von 2000 bis 8000 km 
ausgestattet, Vier Abschußbasen oder - rampen für Thor
Raketen sind in Großbritannien eingerichtet bzw. im Bau, 
zwei Jupiter-Raketenrampen sind für Italien, eine für die 
Türkei vorgesehen . Jede Rampe enthält 15 Raketen . 

Ende April haben die USA den NATO-Partnern ange~ichts 

der g roßen Empfindlich keit ortsfester Raketen basen gegen 
Flugzeug- und Lenkwaffenangriffe die lieferung von 
Polaris-Raketen für bewegliche Landstützpunkte zum Kauf 
angeboten . Die Polaris, eine ballistische Feststoffrakete, 
Reichweite 2000 bis 2400 km, befindet sich noch im Ver
suchsstadium . Sie war bisher nur für den Abschuß von 
Unterseebooten aus vorgesehen , kann jedoch auch auf 
Straßenfahrzeugen, Eisenbahnwagen und Flußsch iffen 
montiert werden . 

Vorräte für 90 Tage 

Die Verteidigungsminister der NATO haben in ihren Be
ratungen Anfang April in Paris an einer Bevorratung der 
atlantischen Streitkräfte von 90 Tagen festgehalten . Der 
von dem britischen Verteidigungsminister Watki nson 
vorgelegte Plan zur Verringerung der Vorratshaltung 
auf 30 Tage wurde dem atlantischen Mil itärausschuß 
zur Prüfung überwiesen . Er soll dann dem ständigen 
NATO-Rat zugeleitet werden. Damit ist der englische 
Vorschlag praktisch zu den Akten gelegt worden. 

Die Verteidigungsminister setzten einen Sonderausschuß 
von Militärexperten der NATO und der nationalen Ver
teidigungsminister ien ein , der die von Bundesverteid igungs
minister Strauss unterbreiteten Vorschläge für eine 
schrittweise Integration des Nachschubs und der Aus
bildung innerhalb der NATO im einzelnen prüfen soll. 
General Norstad unterstützte die deutschen Vorschläge 
energisch, ließ jedoch durchblicken, daß er seine Erfolgs
aussichten bei den derzeitigen nationalen Widerständen 
als nicht sehr groß ansieht. 

Die Minister sagten der Bundesregierung ihre Hilfe für 
den geplanten Ausbau von Versorgungs- und Nachschub
basen in den westlichen Bündnisstaaten zu . Über die 
Möglichkeit eines Ausweichens nach Spanien wurde nicht 
mehr gesprochen . 

Ein weiterer Beschluß der Verteidigungsminister betrifft 
die gemeinsame Rüstungsproduktion und Forschung . Der 
Rüstungsausschuß der NATO erhielt den Auftrag , eine 
liste von rund 20 Projekten , die auf den verschiedensten 
Gebieten gemeinsam verwirklicht werden könnten, auf
zustellen und dem ständigen NATO-Rat zuzuleiten . In der 
Forschung wollen die Minister eine bessere gegenseitige 
Unterrichtung über die jeweil igen nationalen Absichten 
erreichen , um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden . Das muß 
überraschen , denn damit werden nur frühere Beschlüsse 
wiederholt, die offensichtlich nicht berücksichtigt worden 
sind. Für die Koordinierung der Forschung besteht ein 
besonderer NATO-Ausschuß, dem alle Forschungsprojekte 
gemeldet werden sollen. Die nationale Schwerfälligkeit, 
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die eine ausdrücklich vereinbarte supranationale Zu
sammenarbeit verhindert, gehört zweifellos zu den großen 
strukturellen Schwächen der atlantischen Allianz. 

VEREINIGTE STAATEN 

Nur Übungsflüge der US-Atom-Bomber 

Ein Sprecher der amerikanischen Luftwaffe versicherte , 
die USA hätten bisher keine Bereitschaftsflüge von Atom
bombern eingeführt. Die Regierung habe auch nicht die 
Absicht, eine solche Alarmmaßnahme zu treffen. Die vor 
allem in Europa verbreitete Ansicht, derartige Flüge 
fänden , wenn auch in begrenztem Umfange statt, be
zeichnete der Sprecher als falsch . Es würden nur Übungs
flüge vorgenommen, deren Aufgaben ganz andere seien. 

"Ultima Thule" - die Stadt im ewigen Eis 

Kürzlich ist eine Gruppe von 70, dem Ingenieurkorps der 
US-Armee angehörender Spezialisten in Grönland einge
troffen, um 200 km von der US-Basis Thule und 1300 km 
vom Nordpol entfernt einen neuen amerikanischen Radar
Stützpunkt anzulegen . Die Anlage gehört zu dem zur Zeit 
von den Vereinigten Staaten vorbereiteten neuen Früh
warnsystem gegen Interkontinentalraketen, dem " Ballistic 
Missile Early Warning System (BMEWS)", über das wir 
bereits in der Aprilausgabe berichteten . Außerdem soll 
auf dem neuen Stützpunkt, der den Namen "Ultima Thule" 
erhalten hat, eine Reihe wissenschaftlicher Versuche 
durchgeführt werden . 
Die amerikanischen Spezialisten sind mit modernen Hilfs
mitteln dabei , eine richtige kleine Stadt im ewigen Eis 
anzulegen . Sie wird nach ihrer für den Herbst vorge
sehenen Inbetriebnahme Licht, Wärme und Energie aus 
einer eigenen Atomkraftanlage, die nach Grönland ge
flogen wird , erhalten. Die Angehörigen des Stützpunktes 
sind gegen jeden Atombombenangriff dadurch geschützt, 
daß sich über ihnen eine 8 L

/ 2 m dicke Eisdecke befindet 
und die Anlage unsichtbar ist. 
Die in fünf jähriger Vorbereitungsarbeit entwickelten 
Pläne für Ultima Thule, in denen 150 amerikanische Tech
niker und Wissenschaftler untergebracht werden sollen, 
werden jetzt, nachdem Dänemark, dem Grönland gehört, 
sein Einverständnis dazu gegeben hat, verwirklicht. Bei 
dieser Stadt im ewigen Eis handelt es sich um eine ultra
moderne Siedlung, die alle neuzeitlichen technischen Er
rungenschaften besitzen wird und sogar durch eine eigene 
U-Bahn mit der US-Basis Thule in ständiger Verbindung 
steht. Der direkte Kontakt mit den USA wird über einen 
auf dem Eis gebauten Großflugplatz aufrechterhalten. Eine 
eigene Heliokopterflotte, im wahrsten Sinne auf den 
Dächern dieser Stadt stationiert, steht zur Ausführung 
von Spezialaufträgen zur Verfügung. 
Diese unterirdische arktische Siedlung besitzt an einer 
300 m langen Hauptstraße außer dem Stabsgebäude, den 
Laboratorien , Garagen und Werkstätten ein eigenes 
Krankenhaus und, wie gesagt, sein eigenes Atomkraftwerk. 
Es enthält darüber hinaus eine lange Reihe von Unter
künften und Privatwohnungen, ferner Messen und Lokale , 
Aufenthaltsräu me, Bi bl iothek, Ki no und Gesellschaftszi m
mer mit Fernsehgeräten . Außerdem hat jeder Einwohner 

eigenes Telefon und damit die Möglichkeit, jederzeit mit 
seinen Angehörigen in den USA fernmündlich zu sprechen. 
Das einzige, was in Ultima Thule tatsächlich fehlt, sind die 
Frauen, denen strikt das Betreten dieser Stadt im ewigen 
Eis verboten ist. 
Die " Außentemperatur" in der neuen Eisstadt soll ständig 
minus 10 Grad betragen, sie darf zwar niedriger sein , in 
keinem Fall jedoch höher, da sich sonst die Häuser senken 
würden. Die schwereren Gebäude, wie beispielsweise die 
Laboratorien , werden auf einer Eisplattform, wie sie bei 
künstlichen Schlittschuhbahnen üblich ist, ruhen. Diese 
Vorsichtsmaßnahmen werden deshalb ergriffen, um zu 
verhindern, daß die Hauswärme trotz der besten Isol ierung 
der unterirdischen Siedlung unter Umständen das um
gebende Eis angreift. 

"Bomarc"-Rakete überholt? 

Der Chef der US-Luftwaffe hat dem amerikanischen 
Kongreß den Vorschlag gemacht, die Kredite zur Her
stellung von " Bomarc" -Fla-Raketen erheblich zu kürzen, 
da dieser Typ von Abwehrraketen überholtsei. Der Betrag 
von 420 Millionen Dollar soll danach auf 50 Millionen 
gesenkt werden . 
Bei der "Bomarc" handelt es sich um ein unbemanntes 
Flugzeug, für dessen Entwicklung bereits drei Milliarden 
Dollar ausgegeben worden sind . Es ist für die Bekämpfung 
feindlicher Bomber jedoch nicht zur Abwehr von Raketen 
geeignet. Die Forschungsarbeiten mit einem neueren Typ, 
der " Bomarc- B", sind aus technischen Gründen bisher 
fehlgeschlagen . Nach Ansicht der Forschungsabteilung des 
US-Verteidigungsministeriums ist es jedoch noch nicht an 
der Zeit, sich endg ültig gegen die" Bomarc" auszusprechen. 
Seiner Ansicht nach bestehen zur Verbesserung der Rakete 
trotz der Rückschläge gute Aussichten. 

GRO SSBRITAN NIEN 

"Himmelspfeil" statt "Blauer Strahl" 

Die britische Regierung hat sich kurz nach Herausgabe 
ihres neuen Verteidigungsweißbuches, des "Report of 
Defence 1960" (siehe ZL 4/1960) entschlossen, die Weiter
entwicklung der Mittelstreckenrakete Blue Streak (blauer 
Strahl) , die als Ersatz für die zur Zeit in England statio
nierten Thor-Raketen dienen sollte, zu stoppen. Als 
Grund für diese überraschende Maßnahme wird von 
Fachleuten die große Verwund barkeit der ortsfesten Ab
schußrampen angesehen. Wahrscheinlich sprechen auch 
finanzielle Gründe bei dem Entschluß erheblich mit. 
Mit der Einstellung des Baues der Blue Streak verzichtet 
England zugleich auf die weitere Produktion eigener 
Fernlenkwaffen und wird sich in Zukunft wahrscheinlich 
ausschließlich auf amerikanische Typen stützen. Der erste 
Schritt dazu erfolgte mit der Bestellung der ballistischen 
Feststoffrakete "Skybolt" (Himmelspfeil). Diese ameri
kanische Rakete kann, vom Flugzeug aus abgeschossen, 
noch 1600 km weit fliegen. Ihre Einführung in die Royal 
Air Force würde bedeuten, daß die britischen Bomber der 
V-Klasse (Victor, Vulcan und Valiant), deren Abschaffung 
bereits vorgesehen war, solange weiter verwandt werden , 
bis sie von neueren amerikanischen Fernlenkwaffen ersetzt 
werden können. 
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FRANKREICH 

Keine weiteren Atomversuche in der Sahara 

Die französische Regierung hat offiziell erklärt, daß mit 
den beiden Atomtests am 13. Februar und am 1. April die 
erste Serie französischer Atomversuche beendet sei. Nach 
Ansicht politischer Beobachter in Paris soll mit dieser 
Erklärung dem Protest der 29 afrikanisch-asiatischen 
Staaten bei den Vereinten Nationen Rechnung getragen 
werden. 

BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 

Mehr Geld bei Wehrübungen 

Di e Teilnehmer an Wehrübungen sollen vom Sommer 
1960 an mehr Geld bekommen . Nach der bisherigen 
Staffelung, die von dem Einkommen der betreffenden aus
geht, beträgt der Höchstsatz 800 DM je Monat. Nach den 
im Bundesverteidigungsministerium vorbereiteten Novellen 
zum Unterhalts-Sicherungs- und zum Wehrsoldgesetz s::>11 
ein Übungsgeld bis zu 1040 DM gezahlt werden . Dazu 
kommen Sonderleistungen wie z. B. für die Fortzahlung 
privater Versicherungen. Grundlage für die Festsetzung 
des Übungsgeldes bleibt das Gehalt bzw. der Lohn , den der 
Soldat in seinem privaten Beruf verdient. 

Waisen werden vom Wehrdienst befreit 

Der Bundestags:Jusschuß für innere Verwaltung hat 
kürzlich bei der Beratung der Wehrpflichtnovelle di e 
Personengruppe der Wehrpflichtigen , die vom Wehrdienst 
befreit werden, erweitert. Nach einem Antrag der SPD, 
der vom Ausschuß einstimmig angenommen wurde, sollen 
künftig Halb- und Vollwaisen, deren Vater oder Mutt~ r 

(oder beide) an Kriegseinwirkungen gestorben sind , vom 
W ehrdienst befreit werden können , wenn es sich dabei um 
den einzigen Sohn handelt. Die Befreiung vom Wehrdienst 
muß besonders beantragt werden . 

Deutsche MACE-Bataillone 

Die Vorbereitu ng en zur Aufstellung der ersten deutschen 
MACE-Bataillone (siehe ZL Heft 4/1960) machen gute 
Fortschritte . Dabei leisten, wie die deutsche militärische 
Fachzeitschrift "Wehrkunde" berichtet, amerikanische 
Ausbildungsstäbe wertvolle Hilfe. Das MACE-System gilt 
als besonders einfach und die Rakete läßt sich leichter 
handhaben als alle übrigen Lenkwaffen . Die Bundeswehr 
wird einige Artillerie-Bataillone mit dem Geschoß aus
rüsten . 

Für die deutschen Streitkräfte stellen die MACE-Geschosse 
ein Novum dar, das sich mit den " Honest-John"-Feld
raketen nicht vergleichen läßt. Der "ehrbare Hans" ist 
ein ungelenkter Flugkörper und unterliegt damit ganz 
anderen Gesetzen als die MACE, die sich selbst steuert. Das 

geschieht mittels einer Trägheitsnavigation , die von der 
Umgebung des Flugkörpers unabhängig ist. 

Im Gegensatz zu anderen Nah- und Mittelstreckenraketen 
ist die MACE nicht an eine feste Abschußbasis gebunden , 
sondern kann jederzeit mit ihrer Spezialpritsche verlastet 
werden. Motorwagen und Sattelanhänger bilden eine 
Einheit. Die MACE kann mit konventioneller und ato
marer Ladung verschossen werden, sie wurde in fünf
jähriger Praxis aus der MATADOR-Rakete entwickelt. Sie 
ist eine taktische Schwerpunktwaffe, die für Verteidigungs
zwecke besonders geeignet ist. 

Neun deutsche Luftwaffen-Geschwader 

Die deutsche Luftwaffe verfügt jetzt über fünf Jagdbomber
Geschwader (Nr.31-35), zwei Tagjagd-Geschwader 
(Nr.71 und 72) , das Aufklärungs-Geschwader Nr. 51 und 
das Transportgeschwader Nr.61. Die Jagdbomber- und 
das Aufklärungs-Geschwader sind zur Zeit noch mit der 
"F-84" ausgerüstet, diese Flugzeuge werden jedoch, schon 
in diesem Jahre beginnend , durch die Fiat G-91 abgelöst. 
Die Tagjagd-, Aufklärungs- und zukünftigen Marine-Ge
schwader erhalten im Endziel den Überschall-Jäger 
"F-1 04" (Starfighter), der in Europa als Mehrzweck
flugzeug umgebaut wird . Ein neuer moderner, in deutsch
französischer Gemeinschaftsarbeit entwickelter sogenann
ter Kampfzonen-Transporter "Transall" soll an die Stelle 
der " Noratlas" treten , die modernen Transportaufgaben 
nicht mehr genügt und bekanntlich gerade in der letzten 
Zeit eine Reihe von Unfällen zu verzeichnen hatte. 

OSTBLOCK 

Albanien - Vorposten der Sowjets 

Albanien , Moskaus Satellitenstaat an der Adria , ist in 
letzter Zeit immer stärker als militärischer sowjetischer 
Luft- und Flottenstützpunkt ausgebaut worden . Das Land 
wird praktisch heute militärisch von russischen "Instruk
teuren" beherrscht. Im Innern sind eine Anzahl von Flug
häfen angelegt und an der Küste die Häfen Valona und 
Durrazzo sowie die Felseninsel Sasseno zu Marinebasen 
erweitert worden. Entlang der Adria wurden moderne 
Befestigungen und Radarstationen angelegt. 

Bereits die Italiener hatten Sasseno vor und im zweiten 
Weltkrieg als Marinestützpunkt verwandt und auf der 
Insel U-Bootbunker und unterirdische Munitions- und 
Treibstofflager eingerichtet. Der Hafen war seinerzeit 
für vier Boote berechnet. Es ist jedoch anzunehmen, daß 
heute eine weit größere Zahl von Unterseeboten dort 
untergebracht und versorgt werden kann. Nach britischen 
Meldungen befinden sich in den albanischen Gewässern 
zur Zeit acht sowjetische U-Boote und ein Mutterschiff. 
Weitere neuen U-Boote liegen (angeblich zur Übernahme 
durch die Vereinigte Arab ische Republ ik) in ägyptischen 
und syrischen Häfen . 

Die eigenen Streitkräfte Albaniens sind etwa 35000 Mann 
stark. Die Luftwaffe verfügt nur über wenige Flugzeuge. 
Die Kriegsmarine besteht aus 14 Schnellbooten und einigen 
Minenlegern und Minensuchbooten . 
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Ahfudlrr Itund~lidt 
Die in dieser Rubrik gebrachten Nachrichten über Luftschutz und seine Grenzgebiete stützen sich auf 
Presse- und Fachpressemeldungen des In- und Auslandes . Ihre kommentarlose Übernahme ist weder als 
Bestätigung ihrer sachlichen Richtigkeit noch als übereinstimmende Anschauung mit der Redaktion in 
all en Fällen zu werten , ihr Wert liegt vielmehr in der Stellungnahme der öffentlichen Meinung sowie 
der versch iedenen Fachsparten zum Luftschutzproblem. 

WELTRAUMFORSCHUNG 

Regelmäßige Radioverbindung 
zu PIONIER V 

Turbulenzzone zwischen den Magnetfeldern 
von Erde und W eltraum 

Pionier V, der am 11. MMz 1960 g tartete zweite amerilranische 
S onnensatellit, befand sich in der dritten JIT oche seines Flttgs in 
den K o mos etwa 3 Millionen K ilomet r von ttnS entfem t. Seine 
Geschwindigkeit relativ zur Erde betmg in diesel' Zeit etwa 
2,4 /"""'t/ ec; sie wil'd sich zunächst noch vermindern, bei weitenr 
Annähemng an .die Sonne - bis au f etwa 119 M illionen km 
Abstand .vom Zentralgestim - jedoch wiedel' erhöhen, bis dieser 
Punkt in der Bahn des neuen künstlichen Planeten übe1'sch"itten 
ist . Pionier V wird auf diese', Bahn mit einer dUl'chschnittlichen 
Geschwindigkeit von 31,5 km/sec relativ zur Sonne in 311l'agen 
einen ganzen Umlauf vollenden; im Vergleich hiel'zu benötigt 
die in grö ßerem Sonnenabsland kreisende Erde bei 29,6 Irm/sec 
Dunhschnilt8geschwindigkeit 365 rpage. 
Die Raumsond , del'en Signale nach wie vor gttt Ztt empfangen 
sind, hat b l' its au/schlußr iche Meßdaten über 7'emperaturen 
im Inneren (um 20° C) und außen an den vier "Schaufell'ädern" 
(minus 2,7 0 Cl, ferner über Meteoriten, SM'ahlen, magnetische 
und elektrische Felde1' weit außerhalb der Erde geliefert. So 
meldete Pionier V zwischen 5 und Stunden vor E insetzen eines 
magnetischen Sturmes, dunh den die weltweiten Vel'bindungen 

- . 

U nter Donnergetö e hebt s ich die Trägerrakete für Pionier V, 
eine 30 m hohe. dreistufige Thor-Ab le IV, von der tartrampe. 
1. tufe. Flliss igkeit rakete vom Typ Tbor (zur Aufnahme 
weiter r Stufen a bgeändert); Gewicht liber 45 400 kg, Schub 
etwa 74920 kg; Brenndauer 160 ekunden, wobei die Steue
rung der R akete liber die Progra mmiergeräte zur Sta bilisierung 
in der Lä ngs- und Querachse rfolgt. Nach Brennschluß lö. t 
s ich die Startstufe ab und fäll t zur Et'de zurü ck. 
2. ,'tufe (ebcnfa IL~ Flüssigkeitsrakete) . \Veiterentwicklung von 
Va ngll o,rd - und Thor-Able-Aufsatzstufen ; s ie wird sofort nach 
Ablö. ung der 1. tufe gezündet. Zur Erzeugung e iner Rota
t ionsbewcgung s ind sechs kleine R aketen a n der Außenseite 
des R a ketcnkörpel'S montiert. die nach Au brennen der 2. Stufe 
gczündet wCl·don. Gewicht 1820 kg, chub 3400 kg ; Brenn 
dauer 100 Sekunden. 1,5 Sekunden nach der Drallsto,b iJisierung 
dcr Enclstufe durch die sechs klein en R a keten löst s ich d ie 
2. Stufe a b und fä llt ebenfa lls zur Erde zurü ck. 
3. Stuf (Feststoffrakete). Weiterent wicklung von Va ngua rd 
und Ab le-l -Raketen. Sie beschleunigt die Nutzlast auf rund 
LI km/sec. die ogenannte Flu htgeschwindigkeit . Gewicht 
iiber 230 kg, cbub 1360 kg; Brenndauer 40 ekunden. 
20 Minu ten nach Brennschluß Ablö. ung von der eigentlichen 
J'taumsonde durch einen Federm echanismu . : folg t dem 
SOllnensatell iten P ionier V a uf seiner Ba hn im 'vVeltraum. 

Geräteanorclnung in Pionier V von unten ge ehen. 



des F!mknachrichtennetzes auf der E'rde stark gestört und Kom
paßnadeln einfach a~tßer Funktion gesetzt !.Curden, eine Erhöh~mg 
der magnetischen Feldstärke ~tm das Sechs/ache, Dabei ist be
Inel'kenswel't, daß die Geigel'mhlel' keine auffallenden Schwankun
gen in bezug auf Enel'gie und I ntensität der Stmhlung l'egistl'iel'ten, 
B i8her halle man angenommen, daß magnetische Stü1'Tne durch 
Magnetfelder und sehl' enel'giel'eiche 1.'eilchen, dl:e aus Sonnengas
ausbl'üchen stammten, vel'ul'sacht wünlen, Nach Ansicht llULß
gebendei' WissensclULftlel' ist es jedoch noch Z~t fl'tih, um eine 
plausible Erklänmg für das Ausbleiben vel'stärkte1' Zählmhl'
naktionen zu geben, 

I n 32 000 km Entfemung von dei' Erde 1Jassie1'te Pioniel' V den 
elektrischen Ringstrom über dei' Aquat,orzone, dessen Existenz auf 
(l'mnd dei' Schwanl.."Ungen dei' llULgnetischen Feldstärke an dei' 
Erdoberfläche schon vor etwa 50 J ahl'en vorau gesagt, worden 
war, J etzt steht a~tch fest, daß er tatsächlich den Glob~ts in ge
wissem A bstand über seinei' "Gürtellinie" wie ein Ring mn
schließt , was auf Gmnd friiherer, auf der Na.chtseite dei' El'de 
vm'genommener Vel'suchsergebnisse nUT ve1'»~~tlet wenlen konnte, 
Bei 80000 K ilometem ließen die Magnetomete1'1neßwel'te heftige 
Schwanlcungen el'kennen , A~tCh bei den el'sten Pionier-Raum
sonden war dieses P hänomen beobachtet worden; da man es sich 
dallULls jedoch nicht el'klären konnte, war man geneigt, Über
tmgungs- adel' M eßfehler dafür ve1'antwortlich zu machen , J etzt 
nimmt man an, daß sich in diesel' Entfemung eine A1't G1'enz
schicht zwischen dem Magnetfeld dei' Erde und den 1Ilagnet
/eldem des intel'planetal'ischen Raumes befind et, die stal'ke 
llULgnetische T'tt1'b~tlenzel'scheinungen au fwe·ist. 

Die durch Pionier V übermittelten Daten dürften a~tch dazu 
beitmgen, den M echanismus des Tmnsports von Stmhlmtgs
enel'gie im Weltmum, insbesondel'e von deI' Sonne zU?' EI'de, a'ltf
klären zu helfen , Die Erdatmosphä1'e wil'd beständig von elektm
llULgnetischen SM'ahlen und Korp~t8kelstmhlen bo'/'nbanlie1't, die 
ihnn Urspmng auf dei' Sonne, a~tf ande1'en Fixstem en und in 
noch ~mbekannten, unvorstellba1' weit ent/emten Q~tellen im 
K osmos haben, A lle S tl'ahlen, in e1'stel' Linie natü1'lich die von 
der Sonne, liefem der Erde Enel'gie, Fast die. gesamte von de'r 
A tmosphäre absorbierte Sonnen ' r:el'gie winl dabei zum Motm' der 
großl'äumigen ~tltströmungen, Wirbel und anden Vel'ändemn
gen in diesem S tl'ömungsschema, die nach Ansicht der Wissen
sclUL ftler irgendwie durch die Sunne ausgelöst wenlen, Inani festie
ren sich als " Wellel'" , 

Man hofft , durch die A1ULlysen a~tS den 1I1eldungen von Pioniel' V 
einel'seits den M echanism~ts des Energietmnsports mul damit 
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P ion ier V hat eine Spannweite von etwa 140 cm; Durchmesser 
des kugelförmigen Instrumentenbehälters aus Aluminium 
66 cm, Fläche der Kollektorplatten mit je 1200 photoelektri
schen Zcllen 45,7 mal 35,5 cm, Die Zellen wandeln Sonnen
energie in Strom um und speisen damit die Nickel-Kadmium
Batterien, deren maximalc Speicherfähigkeit bei 140 Watt
stunden l iegt, 

auch die Wetlervorgänge besser verstehen ~md a1ulel'el'seits die 
Theorien übel' Z~tsammensetzung u1ul Ul'sprung dei' Sonne 
~mtel'maUe1'Jt Z~t können , Die beiden wichtigsten, zum T eil sehr 
umstl'itlenen 1.'heorien wurden von Thomas Gold, Physiker 
am Hal'Va1'd-Obsel'vatorium in Cambl'idge (Massach~tsetts) , und 
Eug en e Pal'ker, Physikei' an der Univel'sität Chicaga, formu
liel't , 
Gold ist der Ansicht, claß 'die-Sonnenoberfläche oder die Komna 
ständig " Blasen" bildet u;w, ~~n Z eit zu Zeit" übel'kocht" , wobei 
vel'hältnismüßig langsam sich fo !,tbewegelule Wolken von 
Sonnengas in den Raum hi1ULus walulern, Die Wolken, die 
Pmtonen ~tnd Elektmnen enthalten, entfernen sich in einer 
Spiralbahn von deI' Sonne, Sie führen ihre eigenen Magnetfelder 
mit, die i/'gendu-ie in ihl'em lh-spmngsstern, der Sonne, verankert 

Das Signal des 5-Watt-Senclers von P ionier V aus 800000 km 
Entfernung, wie es auf dem Sch ir m eines Oszillographen im 
Space Technology Laboratory in E I Segunclo (Kalifornien) 
erschien , Die Bah n von P ionier V um die Sonne verläuft 
zlV.i chen der Bahn von Erde und Venus, wobei die Bahnebene 
zur Venusbahn um etwa 3,4 Grad geneigt ist; Umlaufzeit 
311 Tage, 

. ,,;;: : _ : J. 

• • 
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bleiben. In diesen Wolken gefangen sind elektri8ch geladene 
'l'eilchen hoher Geschwindiqkeit. 

Parker dagegen glaubt, daß die Sonne die Quelle heftiger Partikel· 
ströme, der sogenannten Sonnenstürme, ist. Manche dieser 
Emissionsströme haben eine sehr hohe Geschwindigkeit und 
erreichen die Erde in 1 bis 2 'l'agen, andere bewegen sich lang
samer fott . Magnetfelder im Raum sind jedoch nach der Parker
schell, An.qicht praktisch stationär. 

Die, Auswertung der Stmhlenmeßdaten, die Pionier V aus deI' 
Tiefe des Weltraums sowie die die Erde ~tmk1-eisenden Satelliten 
aus dem Vorfeld 1mseres Planeten übermitteln, dürfte Aufschluß 
über Geschwindigkeit und Dichte der solaren Partikelströme 
geben und damit weitere Unterlagen für oder widel' diese Theorien 
liefem. Manche Wissenschaftler vertreten überdies die Meinung, 
daß die van Allenschen Strahlenzonen um die Erde der kritische 

RAKETENTECHNIK 

Bere'ich in der Beziehung Sonne-Erde seien. Sie glauben, daß 
diese Zonen in deI' Übertmgung der 'l'eilchenenergie von der 
Sonne zur Erde einschließlich aller damit ve1'bundene1f, Effekte 
- magnetische Stürme, Funkstörungen, Aufheizen der Atmo
sphäre und Entstehung von Nordlichtern - die zentrale Rolle 
spielen. 

Die pmktischen B eobachtungsel'gebnisse, die, wie man hofft, 
dunh Pionier V zunächst ein1na1 für die Dauer von fünf Monaten 
gesammelt werden, können jedenfalls dazu beitragen, viele 
Pl'obleme deI' Sonnenphysik zu klären , Noch 'lew'de nicht vel'
mtcht, an Stelle des jetzt arbeitenden 5- WaU-Sendel's den starken 
150- WaU-Sender, dessen Signale noch aus 80 Millionen Kilo
metel'n Entfemung zu empfangen sein sollen, in Gang zu setzen, 
Im I nteresse der Wissenschaft wän zu wünschen, daß nach dem 
bishel' so el'10lg1'eich verlaufenen "Experiment Pionier V" auch 
dies gelingt. 

USA entwickelten neuartige billige Wetterraketen 

Die Ver inigten Staaten haben neuartige billige Wetterraketen zur 
Erfol'schung deI' atmosphärischen Bedingungen in Höhenlagen 
bis zu 60 K ilO'lnetem entwickelt, 'leu1'de von der amerikanischen 
Akademie deI' Wissenschaften kürzlich mitgeteilt. 
Die Raketen steigen doppelt so hoch wie die üblichen Wetter
ballone und sind mit Instrumenten zur B eobachtung von Wind
geschwindigkeit und -l'ichtung sowie für Messung von Luftdruck, 
Temperat~tr, Feuchtigkeit und Wolkendichte ausgestattet, 

Die neuen Raketen vom Typ "Loki" und "Arcas" wUTden von 
der Beobachtungsstation Wallop Island (Virginien) und Point 
Mugu (Kalijornien) in der Zeit zwischen dem 18, Janual' und 
19. Febma1' dieses Jahres abgejeuert. Weilel'e A bschüsse von 
anderen amerikanischen WeUel'beobachtungsstationen sind für 
dieses Jahr vorgesehen. Die Vel'einigten Staaten wollen außerdem 

PERSONLICHES 

andere Länder auffordern, sich an diesen Raketen- Wetterbeob
achtungen zu beteiligen, damit dunh ein weitgespanntes B eob
achtungsnetz genauere Daten über die Weltwellerlage beigebmcht 
werden können, 

Die "Loki" ist eine rund ein M eter lange Feststoffmkete, die in 
gewünschter Höhe eine Wolke kleiner M etallSl1'eifen ausstößt, die 
vom Wind getrieben werden und dunh Radal'beobachtung 
gemessen werden können. 

Die "Anas" ist l'und drei Meter lang und gleichjalls eine 
Feststojjrakete. Ihre Spitze kann in einer bestimmten Höhe 
{ortgeschleudert werden und tl'eibt dann an einem kleinen Fall
schirnt zur Erde, so daß genaue Radal'beobacht~mgen deI' Bahn 
möglich sind. 

WILHELM GüLICH MdB + 
Von Bad Pyrmont, wo er in langen Monaten Heilung gesucht 
hatte, wird Bibliotheksdirektor Professor Dr. Wilhelm Gülich, 
Staats minister a. D" nicht mehr an seine beiden zentralen 
Arbeitsstätten zurückkehren. Der Tod hat ihJl am 15, April 
1960, kurz vor Vollendung des 65. Lebensjahres, abberufen, 
Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, dessen Bibliothek er 
seit 1924 leitete, verliert in ihm einen jener Wissenschaftler, die 
seinen Weltruf begründeten; der Deutsche Bundestag, dem 
Gii/ich seit 1949 angehörte, einen außergewöhnlich kritischen 
Sachverständigen im Haushalts- und FiJlanzwesen. Seine 
vornehme Rede, ,eine geistreichen und dezidierten Formulie
rungen, se iJ1 zuweilen auch sem' scharfe ,weil auf durchaus eigen-
tändigem Denken beruhendes, aber nie verletzendes Urteil 

werden auch jene vermissen, die ilim in fachlicher Auseinander
setzung gegenüberstanden, hierin Fragen des Bibliothek
djenstes, dort - in denAussch üssen oder im P lenum des Bundes-

tages - in Fragen des öffentlichen Haushalts, der Finanzen oder 
der Verwaltungspraxis, Auch in den wi 'senschaftlichen Gesell
schaften und Instituten, in denen Gülich führend tätig gewesen 
ist, wird sein Tod eine nur schwer zu schließende Lücke hinter
lassen. 
U m den zivilen Luftschutz hat sich Gülich von der fach
lichen Seite her verdient gemacht, Deshalb sei seiner dankend 
auch hier gedacht. Unter großen persönlichen und sachlichen 
Schwierigkeiten war es ilim 1942 gelungen, die Bibliothek des 
Instituts fUr Weltwirtschaft mit ihren rund 500000 Bänden 
und einem in Zahlen nicht ausdrUckbaren Dokumentations
material aus Kiel, wo sie mit Sicherheit untergegangen wäre 
- die dortigen Magazin-, Benutzungs- und Verwaltungsräume 
wurden später vö Llig zerstört -, in den Dom und das DomkJoster 
von Ratzeburg zu ver lagern und dadurch zu retten Das war 
sein per önliches Verdienst. Gülich war und blieb auch weiter-
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Helfen will gelernt sein 

Soeben ist Heft 6 der THW-Schriftenreihc erschienen. Es 
trägt den Titel "HeUen will gelernt sein!" . Wie seine Vor
gänger stellt das Heft einen Leistungsbildbericht des Techni 
schen Hiliswerks dar. Es hat sich, wie sein Titel schon aussagt, 
zur besonderen Aufgabe gemacht, dem Betrachter vor Augen 
zu führen, daß nur derjenige imstande ist, kundig und sinnvoll 
zu heUen, der von Grund auf gelernt hat, wie man Werkzeug 
und Gerät handhabt und anwendet, der aber auch weiß, wie 
man improvisieren kann, wenn es Ilottun sollte. 
Davon geben die eindrucksvollen Bilder von der Ausbildung. 
von Übungen und vom Einsatz der freiwilligen HeUer beredtes 
Zeugnis. Sie vermitteln einen Einblick in die Vielseitigkeit der 
Ausbildungstätigkeit, die in den Ortsverbänden des Techni 
schen Hilfswerks betrieben wird. Diese Ausbildung soll den 
THW-HeUer befähigen, mit jeder Lage fertig zu werden, vor 
die er im Katastropheneinsatz oder bei technischen Hilfe-

hin von der Wirksamkeit geeigneter Sohutzma ßnahmen über
zeugt. Immer wieder und mit Erfolg, leider aber auch oft 
ungehört, ist er für den Schutz der Kulturgüter und die 
Sicherung der Dokumentenschätze eingetreten. Von dieser 
Überzeugung als von für ihn etwas elbstverständlichem aus
gehend, machte er um den Schutz des Kulturbesitzes nicht viel 
Worte. Zum Streiten gab es andere Fragen. 

Ohne die Verdienste jener Fachgenossen zu schmälern, die den 
Weg wiesen, und ohne die Unterstützung durch andere gleich
gesonnene Abgeordnete zu übersehen, darf hier gesagt werden, 
daß es diesem überzeugten und überzeugenden Eintreten 
GUlichB zu danken ist, wenn 1956/57, nachdem das Erste Luft
schutzgesetz dem Bundestag bereits zugeleitet worden war, dle 
Sicherung d es K ul turgu ts nicht nur nachträglich in das 
Gesetz aufgenommen, sondern der Kulturbesitz vom Gesetz 
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leistungen irgendwelcher Art gestellt wird, seien diese Er
eignisse durch entfesselte Naturgewalten oder durch technische 
Ursachen ausgelöst. 
Die Schrift verzichtet bewußt auf ausführliche schriftliche 
Darlegungen über Wesen und Aufgaben des Technischen 
Hilfswerks. Sie läßt statt dessen das Bild sprechen, dessen 
Wert als Zeitdokument unbestritten ist und das zudem gerade 
im technischen Bereich den Vorzug der besonders sinnfälligen 
Aussage für sich in Anspruch nehmen kann. Bilder können 
freilich nur flüchtige Sekundenbruchteile festhalten. Dennoch 
vermittelt die reichhaltige Bildauswahl aus den verschiedensten 
Ausbildungs- und Einsatzsparten einen umfassenden Eindruck 

her gleichzeitig in die lebenswichtigen Güter der Bevölkerung 
eingeordnet wurde. Aus der Erinnerung sei noch hervorgeho
ben, daß sich Gülich, noch bevor das Erste Luftschutzgesetz 
beschlossen war, seinen Fachgenossen aus den Bibliotheken 
und den Archiven dafür verbürgte, daß dem Kulturschutz und 
der Dokumentensicherung zu gegebencm Zeitpunkt auch die 
Mittel zur Verfügung stehen würden, und hier sprach er durch
aus positiv, die für angemessene Schutz und Sicherungs
maßnahmen und verteilt auf den von der Sache her gebotenen 
längeren Zeitraum benötigt werden. 

Es bleibt der Wunsch aller, denen die Sicherung des kulturellen 
E~bes a~ Herzen liegt, daß dieses Anliegen im Bundestag bald 
wleder emen ebenso überzeugten Fürsprecher finden möge, wie 
es ihn mit W ilhelm Gülich verloren hat. 

Sarholz 
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von dem bunten und vielfältigen Leben in den Ortsverbänden 
des Technischen Hilfswerks, vor allem von der vielfach 
bewährten technischen Leistungsfähigkeit seiner Helfer in ihrer 
zweckmäßigen Ausrüstung. Die Aufnahmen von Katastrophen. 
einsätzen und technischen Hilfeleistungen, die darunter zu 
finden sind, lassen in ihrer packenden Wirklichkeitsnähe 
keinen Zweifel daran, daß die Helfer des Technischen Hilfs
werks, wo immer auch Not am Mann oder Gefahr im Verzuge 
sein sollten, schnell und tatkräftig zupacken, um dem Unheil 
zu wehren. 
Das gilt besonders für die Aufgaben des Technischen Hilfs
werks als Hilfsorganisation für den Bergungsdienst im Rahmen 
des Luftschutzhilfsdienstes, denen breiter Raum gewidmet ist. 
Darum sollte die Schrift ihrem Zweck gerecht werden, dem 
Technischen Hilfswerk neue Helfer und Freunde zu gewinnen. 
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Kostenaufwand von insgesamt 52 Milliarden DM er
fordern, der sich auf sechs Jahre (1955-1960) verteilt. 
Luftstoßsichere Schutzbauten Sg sind jedoch nur in 
kritischen Zielgebieten für etwa 20 Millionen Menschen 
erforderlich, wenn weitgehendster Schutz gefordert 
wird. Im ländlichen Raum genügen in der Regel 
strahlungssichere Schutzbauten mit einem Kosten
aufwand von etwa 300 DM je Schutzplatz. 

Konstruktionsmerkmale 

Der Schutzbau unter der Feuerwache ist 25 m lang 
und 8 m breit. Außen- und Innenwände entsprechen 
dem Typ Sg, der auf den neuesten Erkenntnissen ange
paßten Richtlinien für Schutzraumbauten, Fassung 

Juli 1955*), fußt. In diesen sind vor allem die Erfah
rungswerte mit deutschen Modellschutzbauten bei 
Atomversuchen in der evada-Wüste aufgenommen. 
Der Gesamtkomplex enthält drei voneinander ge
trennte Schutzräume. Ein Drittel eines jeden Raumes 
ist für Liege-, zwei Drittel für Stehplätze einge
richtet. Sollte der Haupteingang verschüttet werden, 
so kann man den Schutzbau über Notausstiege ver
lassen. Frischluft wird den einzelnen Teilen des 
Schutz baues durch vier Ventilatoranlagen zugeführt, 
die an das Stromnetz der Stadt angeschlossen sind. 
Bei Ausfall der Stromversorgung werden die Anlagen 
durch ein Dieselaggregat gespeist. Schließlich kann 
die Luft, wenn auch dieses Aggregat beschädigt werden 
sollte, durch Handluftförderer - als Rotationsförderer 
ausgebildet - zugeführt werden. Die Drehzahl an der 
Handkurbel beträgt ungefähr 60 U Imin. Das wasser
gekühlte Dieselaggregat steht in einem kleinen 
Maschinenraum, in dem außerdem alle für die Ver
sorgung der Anlage erforderlichen Schalttafeln und 
Geräte untergebracht sind. Vor die aus einem Schweb
stoff- und einem Aktivkohlefilter bestehenden Raum
filter der Belüftungsanlage, die der Unschädlich
machung chemischer Kampfstoffe dienen, sind Grob
sandfilter geschaltet, in denen radioakti ve Partikel 
hängen bleiben. Ein vom öffentlichen Netz unab
hängiger Tiefbrunnen löst die Frage der Wasserver
sorgung. 

Zweck 

Vom Wohnungsbauministerium sind im Juli 1955 
gewisse Richtlinien für den Bau von Schutzraum
bauten herausgegeben worden. Zur Erprobung des 
praktischen Wertes dieser Richtlinien, die inzwischen 
den neuesten Erkenntnissen angepaßt wurden, ist in 
der Bundesrepublik eine Anzahl von Musterbauten 
errichtet worden, zu denen auch der Schutzbau unter 
der Feuerwache in Karlsruhe gehört. Beim Bau wurde 
den technischen Einzelheiten der Bauausführung 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die auf diese 
Weise ermittelten praktischen Ergebnisse werden z. Z. 
mit den in den vorläufigen Richtlinien theoretisch 
gegebenen Empfehlungen verglichen, abweichende 
Erfahrungen werden zusammengestellt und dem 
Wohnungsbauministerium zur Prüfung übergeben. 
Durch den Bau soll außerdem geklärt werden, wie hoch 
die tatsächlichen Baukosten und die der einzelnen 
Einbauten sind. Nach Fertigstellung soll die Anlage 
für Schulungszwecke zur Verfügung stehen. Die Ein
weihung des Bunkers soll in einigen Wochen mit einem 
Experiment erfolgen. Für 72 Stunden werden Personen 
aus den verschiedensten Berufsschichten - Ärzte, 
Luftschutzexperten, Journalisten und Rotes-Kreuz
Personal - unter Bedingungen leben, wie sie am 
Tage X herrschen werden. Sie werden von der Außen
welt abgeschlossen sein, die Stromversorgung wird 
ausfallen, die Zufuhr an Frischluft wird genau geregelt 
sein und sie werden eine nach Kalorien bemessene 
Verpflegung zu sich nehmen. Die Fachleute erwarten, 
daß dieses Experiment wichtige Hinweise für weitere 
Planungen geben wird. Schützsack 

') Hich llinien rür Schutzraumbauten (Fassu ng Juli 1955). Er
schienen in der "Schriftenreihe über Zivilen Luftschulz, Helt 4, 
Verlag Gasschutz und Lullschulz Dr. Ebeling, Koblenz. 


